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Glossar 

adult erwachsen, geschlechtsreif 

anthropogen vom Menschen beeinflusst oder verursacht 

Außenbereich Vorhabenbereich innerhalb der äußeren Küstengewässer  

(vgl. UVU, Kap. 3) 

Gebiete 

gemeinschaftlicher 

Bedeutung (GGB) 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Sites of 

Community Interest, Abk. GGB bzw. SCI, Schutzgebiete, die 

im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von der EU-

Kommission bestätigt sind. 

 

Habitat Lebensraum von Tieren, der durch artspezifische Strukturen 

gekennzeichnet ist 

Innenbereich Vorhabenbereich innerhalb der inneren Küstengewässer  

(vgl. UVU Kap. 3) 

Natura 2000 Natura 2000 steht für ein Schutzgebietsnetz der Europäischen 

Union, welches dem Erhalt wildlebender Pflanzen- und 

Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume dient.  

Sukzession Änderung von Pflanzen- und Tiergesellschaften mit der Zeit 

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/schutzgebiete/60040
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/fauna-flora-habitat-richtlinie/23843
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1. Einführung 

1.1 Veranlassung, Rahmenbedingungen, Aufgabenstellung und  

Rechtsgrundlagen 

Zum Erhalt und Verbesserung des Verkehrsflusses sowie zur Verbesserung der 

(überregionalen) Verkehrsverbindungen soll die seewärtige Zufahrt zum Seehafen Rostock 

ausgebaut werden. 

Mit der Aufnahme des Projektes in den Bundesverkehrswegeplan 2030 und das 

Bundeswasserstraßenausbaugesetz (WaStrAbG) wurde die Planrechtfertigung im Wege 

gesetzgeberischer Bedarfsfeststellung verbindlich für die Planfeststellungsbehörde GDWS 

Nord festgelegt. 

Mit der Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock sind Eingriffe in Natur und 

Landschaft i. S. d. § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. m. § 12 

Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) verbunden. 

Das rechtliche Erfordernis zur Aufstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplans ergibt 

sich aus § 17 Abs. 4 S. 3 BNatSchG: 

Vom Verursacher eines Eingriffs sind zur Vorbereitung der Entscheidungen und Maßnahmen 

zur Durchführung des § 15 in einem nach Art und Umfang des Eingriffs angemessenen 

Umfang die für die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere 

über 

1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie 

2. die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur tatsächlichen und 

rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen. 

Die zuständige Behörde kann die Vorlage von Gutachten verlangen, soweit dies zur 

Beurteilung der Auswirkungen des Eingriffs und der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

erforderlich ist. Bei einem Eingriff, der auf Grund eines nach öffentlichem Recht vorgesehenen 

Fachplans vorgenommen werden soll, hat der Planungsträger die erforderlichen Angaben 

nach Satz 1 im Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte 

darzustellen. Dieser soll auch Angaben zu den zur Sicherung des Zusammenhangs des 

Netzes „Natura 2000“ notwendigen Maßnahmen nach § 34 Absatz 5 und zu vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Absatz 5 enthalten, sofern diese Vorschriften für das 

Vorhaben von Belang sind. Der Begleitplan ist Bestandteil des Fachplans. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil des Fachplans, wie z. B. 

Vorhabenbeschreibung, UVU usw., der durch den Planfeststellungsbeschluss oder die 

Plangenehmigung rechtsverbindlich wird (BMVBS 2010). 

Der Verursacher eines Eingriffes ist nach § 15 BNatSchG verpflichtet, den Eingriff hinsichtlich 

der Vermeidung von Beeinträchtigungen zu prüfen und vermeidbare Beeinträchtigungen zu 

unterlassen. Beeinträchtigungen sind gemäß § 15 Abs. 2 S. 1 BNatSchG vermeidbar, wenn 

zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit 
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geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind gemäß § 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG durch 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen. 

Der vorliegende LBP ermittelt und bewertet die Eingriffsrelevanz der Auswirkungen des 

Vorhabens und legt die zu berücksichtigenden Vermeidungs-, Minderungs- und 

Schutzmaßnahmen sowie erforderliche Kompensationsmaßnahmen fest. Die enthaltene 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung dient dem rechnerischen Nachweis der vollständigen 

Kompensation der im Zuge der Umsetzung des Vorhabens entstandenen Verluste und 

Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts. 

Nicht jede, sondern nur eine erhebliche Beeinträchtigung löst die Rechtsfolge der 

Eingriffsregelung aus. Zwar wurde im BNatSchG 2002 das Erfordernis einer „nachhaltigen“ 

Beeinträchtigung bei der Eingriffsdefinition gestrichen, jedoch wollte man damit keine 

materielle Änderung gegenüber dem bis dahin geltenden Recht bewirken. Aus der damaligen 

Gesetzesbegründung geht hervor, dass an dem Merkmal der Nachhaltigkeit festgehalten 

werden soll. Da dem früheren Merkmal „Nachhaltigkeit“ eine zeitliche Komponente immanent 

war, ist es nicht zu beanstanden, wenn auch die Dauer einer Beeinträchtigung bei der 

Bestimmung Ihrer Erheblichkeit berücksichtigt wird (Guckelberger in Frenz/Müggenborg 

BKom BNatSchG, § 14 Rn. 28 bis 30). 

Für die Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird im Rahmen dieses LBP sowohl 

auf die Schwere des Eingriffs als auch auf die Nachhaltigkeit der Auswirkung abgestellt.  

 

1.2 Revierbeschreibung 

Die Unterwarnow ist das Ästuar des Flusses Warnow und erstreckt sich vom 

Mühlendammwehr in Rostock bis zu den Schutzmolen in Warnemünde, wo sie in die 

Mecklenburger Bucht mündet. Hydrologisch ist sie eine Bucht der Ostsee. Im nördlichen 

Bereich der Unterwarnow ist der Salzgehalt ähnlich hoch wie in der offenen Ostsee im Bereich 

der Darßer Schwelle (BAW, 2011). 

Im westlich verlaufenden südlichen Teil der Unterwarnow befinden sich der Rostocker 

Stadthafen und die Altstadt von Rostock, am nördlichen Ufer der Rostocker Stadtteil 

Gehlsdorf. Im weiteren Verlauf wendet sich die Unterwarnow nach Norden. Dort befindet sich 

am westlichen Ufer der Rostocker Fracht- und Fischereihafen. 

Nördlich von Oldendorf beginnt auf dem östlichen Ufer das Gebiet des Rostocker Seehafens. 

Bei Warnemünde verbreitert sich das Ästuar im sog. Breitling auf bis zu drei Kilometer. Vom 

südlichen Breitling gehen die fünf Hafenbecken des Seehafens Rostock ab (Becken A bis C, 

der Ölhafen und der Chemiehafen). Im nördlichen Teil des Breitlings liegt der Marinehafen 

Warnemünde (BAW, 2011). 

Der Seekanal bei Warnemünde stellt die Verbindung des Breitlings in die Ostsee dar. Seine 

heutige Solltiefe beträgt -14,50 m NHN (BAW, 2011). 

Das Rostocker Revier beginnt für einlaufende Schiffe mit dem Passieren der 

Ansteuerungstonne Rostock ca. 13 km vor Warnemünde. Die seewärtige Zufahrt des Hafens 
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Rostock erfolgt über den etwa 11,4 km langen Abschnitt des Seekanals und über die sich 

anschließende ca. 1,7 km lange Zufahrt zum Öl- und Chemiehafen (WSA, 2019). 

 

1.3 Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkfaktoren 

1.3.1 Vorhabenbeschreibung 

Ziel des Ausbaus ist es, 15m-tiefgehenden Massengutschiffen für Rohöl, Kohle, Eisenerz und 

Getreide die Zufahrt zum Hafen zu gewährleisten bzw. für bereits verkehrende Schiffe eine 

bessere Auslastung zu ermöglichen (WSA, 2019). 

Trassierung 

Der geradlinige Verlauf des Rostocker Seekanals sowie die Zufahrt zum Öl- und Chemiehafen 

bleiben auch bei der geplanten Vertiefung erhalten. Die Fahrrinne der Zufahrt zum Öl- und 

Chemiehafen zwischen der Großen und der Kleinen Wendeplatte wird um 20 m in nördliche 

Richtung verbreitert. Die Achse verbleibt in der bisherigen Lage (WSA, 2017a). 

Kurven sind auf den Streckenabschnitten weiterhin nicht vorhanden. Der Richtungswechsel 

von ca. 90° von der Fahrrinne des Seekanals zur Fahrrinne der Zufahrt zum Öl- und 

Chemiehafen sowie zum Ölhafenbecken erfolgt über die Große Wendeplatte nördlich der 

Hafenbecken A und B sowie im weiteren Verlauf über die Kleine Wendeplatte zum 

Ölhafenbecken. Die Kilometrierung der Anpassungsstrecke beginnt mit km 0,0 am Unterfeuer 

Peez und verläuft entlang der Fahrwasserachse bis zur Ansteuerungstonne bei km 19,8 (WSA, 

2017a). 

Fahrrinnentiefe 

Äußerer Bereich (km 19,8 bis km 5,9 Abb. 1): 

Von der Ansteuerungstonne bei km 19,8 bis zum km 16,9 sind aktuell natürliche Wassertiefen 

vorhanden, die unterhalb der zukünftigen Solltiefe liegen und somit keinen Ausbau erfordern 

(WSA, 2017a). 

Die nautisch erforderliche Solltiefe ab km 16,9 bis km 5,9 beträgt NHN -16,80 m. Für die 

umweltrelevanten Auswirkungen ist zusätzlich die Baggertoleranz von 0,40 m zu 

berücksichtigen, so dass eine Sohltiefe von NHN -17,20 m für die Betrachtung anzunehmen 

ist (WSA, 2017a). 

Innerer Bereich (km 5,9 bis km 2,0 Abb. 1): 

Im inneren Bereich zwischen km 5,9 und km 4,0 liegt die nautisch erforderliche Solltiefe bei 

NHN -16,60 m. Auf der Strecke von km 4,0 bis km 2,0, welche die Zufahrt zum Öl- und 

Chemiehafen von der Großen zur kleinen Wendeplatte beschreibt, ist eine nautische Solltiefe 

von NHN -16,10 m erforderlich. Für die umweltrelevanten Auswirkungen ist zusätzlich die 

Baggertoleranz von 0,40 m zu berücksichtigen, so dass die Sohltiefen von NHN -17,00 m und 

NHN -16,50 m für die jeweiligen Bereiche zu betrachten sind (WSA, 2017a). Die Wendebecken 

bleiben in ihrem jeweiligen Durchmesser von 500 m (Große Wendeplatte) und 350 m (kleine 

Wendeplatte) auch bei der Vertiefung erhalten. Durch die gleichbleibenden Durchmesser 
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werden die vorhandenen Böschungen jeweils um 2 m vertikal vertieft und um ca. 4 m horizontal 

erweitert (WSA, 2017a). 

Fahrrinnenbreite 

Die Fahrwasserbreite des Seekanals weitet sich seewärts mit Beginn ab km 6,8 von 112 m bis 

zum km 15,1 konisch zu einer Breite von 210 m auf. Die symmetrische Aufweitung erfolgt von 

dort weiter bis zum Ausbauende bei km 16,9 mit einer Breite von ca. 231 m (WSA, 2017a). Ab 

km 6,8 verlaufen die Fahrwasserränder des Seekanals in Richtung Hafen parallel mit einer 

Sohlbreite von 112 m bis zur Großen Wendeplatte (WSA, 2017a). Die Fahrrinne zwischen der 

Großen Wendeplatte und der Ölhafenwendeplatte wird um ca. 20 m in Richtung Norden 

verschoben, um eine erforderliche Fahrrinnenbreite von 135 m zu erreichen (WSA, 2017a). 

Böschungsneigung 

Die Böschungsneigung von 1 : 2 im Außen- und Innenbereich bleibt erhalten (WSA, 2017a). 

Sandfalle 

Die Sandfalle wird auf Grund ihrer derzeit suboptimalen Funktionalität versetzt. Der Neubau 

erfolgt mit einer Solltiefe von NHN -19,20 m (inklusive Unterhaltungsvorhaltemaß von 0,4 m) 

auf der grünen Fahrwasserseite im Bereich von km 7,0 bis km 6,5 über die halbe 

Fahrwasserbreite (WSA, 2017a). 
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Abb. 1: Darstellung des Außen- und Innenbereiches 
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Erweiterungsfläche der KS 552a (Abb. 1) 

Die Erweiterungsfläche grenzt östlich an die Umlagerungsfläche KS 552a an, ist ca. 1.000 m 

breit und hat eine Größe von ca. 290 ha. Die Wassertiefen liegen zwischen ca. 10 bis 20 m. 

Bauliche Maßnahmen und Bauablauf 

Die erforderlichen Baggermengen betragen ca. 5.595.000 m³. Die Baggermenge setzt sich 

hierbei zu ca. 47 % aus Geschiebemergel und Beckenton / -schluff, zu ca. 30 % aus Sand / 

Kies und zu ca. 23 % aus Schlick / Mudde zusammen (WSA, 2019). Es fallen ca. 398.000 m³ 

nach GÜBAK und LAGA nicht umlagerungsfähiges Baggermaterial an. 

Für den Abtrag der Schlickauflage im Innenbereich kommen Hopperbagger und 

Tieflöffelbagger zum Einsatz. Für den Abtrag des gewachsenen Bodens können nach dem 

derzeitigen Stand der Technik vorrangig Tieflöffelbagger, zum Teil auch Hopperbagger und 

untergeordnet Eimerkettenbagger eingesetzt werden. 

Aufgrund der örtlichen Randbedingungen (Art und Beschaffenheit des Baggergutes, 

Transportkosten etc.) wird vornehmlich von einer Verbringung des Baggergutes auf der 

Umlagerungsfläche KS 552a (Geschiebemergel, Sand) und deren Erweiterungsfläche 

ausgegangen. Lediglich der anfallende Anteil an organogenen Materialien soll auf das Spülfeld 

Markgrafenheide verbracht werden (WSA, 2019). Dieses befindet sich nordöstlich des 

Breitlings. Es besteht aus 2 Poldern mit einer Gesamtfläche von ca. 28 ha. Das nach 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigte Spülfeld Markgrafenheide ist nicht 

Teil des Vorhabens. Sohlsedimente aus dem Inneren Seekanal auf Höhe Werftbecken, die in 

die LAGA Klassen Z 1.2 und höher eingestuft werden, sollen in die Dockgrube der ehemaligen 

Neptunwerft im Stadthafen auf Höhe des BSH-Gebäudes (im Folgenden Werftgrube genannt) 

verbracht werden (WSA, 2018). 

Die Bauzeit für das Vorhaben beträgt ca. 2,5 Jahre. 

Betriebszeit 

In Bezug auf das Verkehrsaufkommen wird auch nach der Anpassung des Seekanals mit 

einer differenzierten Flottenstruktur im Rostocker Revier gerechnet. Aufgrund der Vertiefung 

des Seekanals können bereits heute verkehrende Schiffstypen mit höheren Abladetiefgängen 

eingesetzt werden, so dass die Anzahl der Schiffsbewegungen abnehmen wird. 

Durch die Vertiefung verlängert sich die zu unterhaltende Strecke der Fahrrinne im 

Ansteuerungsbereich nördlich Streckenkilometer 15,1 bis Str.-km 16,9 um 1,8 km (WSA, 

2017a). Aus den Ergebnissen des Gutachtens der BAW sowie der Analyse der 

Unterhaltungsbaggerungen in den zurückliegenden Jahren wird für die 

Fahrrinnenunterhaltung nach einer erfolgten Fahrrinnenvertiefung nicht von 

Unterhaltungsmehrmengen ausgegangen (WSA, 2019). Auch bei zukünftigen 

Unterhaltungsbaggerungen werden jährlich im Durchschnitt 60.000 m³ Baggergut entnommen 

und auf die Umlagerungsfläche KS 552a einschließlich der Erweiterungsfläche sowie auf das 

Spülfeld Markgrafenheide verbracht (Unterhaltungsintervall Innerer und Äußerer Seekanal: 5 

bis 10 Jahre, Sandfalle: 4 Jahre). Die Hauptmengen der Unterhaltungsbaggerungen fallen 

weiter im Bereich vor den Molenköpfen und in der Sandfalle an. 
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1.3.2 Projektwirkungen 

Potenzielle Wirkungen des Vorhabens Anpassung der seewärtigen Zufahrt des Seehafens 

Rostock (Kap. 4, UVU (TNU, 2019)) ergeben sich 

 baubedingt, 

 anlagebedingt und 

 betriebsbedingt. 

Wirkungen in der Bauphase sind u. a. Gewässertrübungen, Flächeninanspruchnahme, 

Barrierewirkung durch Bautätigkeiten, Verkehr- und Transport, Geräuschemissionen und 

visuelle Effekte. 

Anlagebedingt ergeben sich Wirkungen durch die veränderte Morphologie des Seekanals. 

Betriebsbedingt kann es zu Wirkungen durch die Veränderung im Schiffsverkehr, 

schiffserzeugten Belastungen und Unterhaltungsbaggerungen kommen. 

Beim Landschaftspflegerischen Begleitplan sind die Projektwirkungen auf die Natur und 

Landschaft zu beachten und damit auf die in diesem Zusammenhang stehenden Schutzgüter 

(i.W. Tiere, Pflanzen, Boden / Sedimente, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft). In der 

Tabelle sind die Wirkfaktoren/Wirkungen dargestellt von denen nachteilige Auswirkungen auf 

die jeweiligen Schutzgüter ausgehen können. Auswirkungen, die im Ergebnis der 

Untersuchungen im Rahmen der UVU als weder nachteilig noch vorteilhaft oder positiv 

bewertet wurden, werden im LBP nicht weiter behandelt. 



 

 

 
Umwel tschutz  

 

Projekt: LBP Anpassung Seekanal Rostock 04.06.2019 Rev. 01 Seite 16 von 103 
TÜV-Auftrags-Nr.: 917UVU018 

Tab. 1: Nachteilige Wirkungen durch die Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock (TNU, 2019) 

Wirkungszusammenhang 
Tiere, Pflanzen und  

biologische  

Vielfalt 

Boden /  

Sedimente 
Wasser Luft Klima Landschaft 

Wirkfaktor Wirkung 

baubedingt        

Boden- und 

Sedimententnahmen durch 

Baggerung 

Gewässertrübungen X X X    

Freisetzung von Nähr- und Schadstoffen aus dem 

Baggergut 
X  X    

Substratentnahme X X X    

Verkehrszunahme durch 

Baggerguttransporte zur KS 

552a und deren 

Erweiterungsfläche und zur 

Spüleranlegestelle 

Erhöhung Kollisionsrisiko X      

Freisetzung von klimarelevantem CO2     X  

Flächeninanspruchnahme durch 

Boden-/Sedimentablagerung auf 

der Umlagerungsfläche KS 552a 

und deren Erweiterungsfläche 

Sedimentablagerung X X X    

Flächeninanspruchnahme (Überdeckung) X X     

Emission von Schall, 

Schadstoffen, Staub, Licht, 

Erschütterungen und 

Vibrationen 

Luftschadstoffimmissionen X    X X X 

Schallimmissionen X     X 

Lichtimmissionen X     X 

Unfälle und Havarien Störung oberflächennaher Sedimente X X     
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Wirkungszusammenhang 
Tiere, Pflanzen und  

biologische  

Vielfalt 

Boden /  

Sedimente 
Wasser Luft Klima Landschaft 

Wirkfaktor Wirkung 

Freisetzung wassergefährdender Stoffe  X  X    

Visuelle Wirkungen Wahrnehmung der Landschaft      X 

Störung von Tieren (Brutvögel, Zug- und Rastvögel, 

Säugetiere, Fische, etc.) 
X      

Trenn- und Barrierewirkung von 

Bautätigkeiten, Verkehr und 

Transport 

Trenn- und Barrierewirkung für Rastgebiete von 

Vögeln 
X      

Trenn- und Barrierewirkung für z. B. Fischotter, 

Fische, Seehunde, Robben 
X      

Verfüllung der Werftgrube 

Gewässertrübung X      

Schadstofffreisetzung X      

Emission von Schall, Schadstoffen, Staub, Licht, 

Erschütterungen und Vibrationen 
   X X X 

Baggergutverbringung in die Werftgrube X X X    

Entfernung von schadstoffbelasteten Sedimenten 

aus dem Stoffkreislauf 
X X X    

anlagebedingt        

Veränderung der 

Seebodenmorphologie und der 

Sedimentzusammensetzung 

durch Baggerung und 

Verbringung 

Veränderung der Seebodenmorphologie X  X    

Veränderung der Sedimentzusammensetzung / 

Substratänderung 
X X X    



 

 

 
Umwel tschutz  

 

Projekt: LBP Anpassung Seekanal Rostock 04.06.2019 Rev. 01 Seite 18 von 103 
TÜV-Auftrags-Nr.: 917UVU018 

Wirkungszusammenhang 
Tiere, Pflanzen und  

biologische  

Vielfalt 

Boden /  

Sedimente 
Wasser Luft Klima Landschaft 

Wirkfaktor Wirkung 

Verlagerung der Sandfalle Ungestörte Habitatentwicklung im Bereich alter 

Sandfalle (positiv) 
X X     

Veränderung der Bodenteilfunktion   X     

Veränderung des Lebensraums durch Veränderung 

der Sedimentzusammensetzung 
X      

Veränderung der 

Sedimentdynamik, der 

Strömungs-, Salzgehalts- und 

Temperaturverhältnisse 

Veränderung der Sedimentdynamik X X     

Veränderung hydrographischer Parameter X  X    

betriebsbedingt        

Veränderung im Schiffsverkehr 

durch ausgebaute Fahrrinne 

(Anzahl und Größe der Schiffe, z. 

B. Emissionen) 

Schallimmissionen zukünftiger Schiffsverkehr      X 

Luftschadstoffimmissionen zukünftiger 

Schiffsverkehr (einschließlich Staub, CO2, 

Stickstoff) 

   X X X 

Veränderung der Schiffsanzahl    X X X 

Schiffserzeugte Belastungen schiffserzeugte kurzperiodische Sekundärwellen X      

Funktionsbeeinträchtigung der Biotope X      

Unterhaltungsbaggerungen wie baubedingte Wirkfaktoren X X X X X  
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1.4 Umweltbezogene Wirkbereiche 

Für die räumliche Abgrenzung des Untersuchungsrahmens wurden die Hauptwirkungspfade 

herangezogen, die sich durch die geplante Anpassung des Seekanals und den Schiffsverkehr 

nach Ausbau ergeben. 

Das Anpassungsvorhaben umfasst die Vertiefung des Seekanals sowie die Verbringung von 

Baggergut auf die bestehende und in Nutzung befindliche Umlagerungsfläche KS 552a und 

deren Erweiterungsfläche sowie die Werftgrube. Die Verbringung von Baggergut auf dem 

immissionschutzrechtlich genehmigten Spülfeld „Markgrafenheide“ ist nicht Gegenstand des 

Vorhabens. 

Die wesentlichen Wirkbereiche ergeben sich aus der Entnahme von Sedimenten und die 

anschließende Verbringung des Baggerguts sowie aus den Schall- und 

Luftschadstoffemissionen durch Baggerarbeiten und den zugehörigen Schutenverkehr zu den 

Verbringungsorten. 

Die Beschreibung der konkreten Wirkbereiche ist den Ausführungen zu den jeweiligen bau-, 

anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der Schutzgüter der UVU (TNU, 2019) 

(Kap. 6.2 für Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Kap. 6.3 für Boden / Sedimente, Kap. 

6.4 für Wasser, Kap. 6.5 für Luft, Kap. 6.6 für Klima, Kap. 6.7 für Landschaft) zu entnehmen. 

Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wurden artgruppenspezifische 

und schutzgebietsspezifische Untersuchungsräume abgeleitet. Für die Beurteilung der 

Auswirkungen des Vorhabens gemäß §14 BNatSchG ist nur der direkte Baggerbereich 

relevant. 

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Boden / Sediment umfasst die subhydrischen  

Böden (Unterwasserböden) betreffend den Breitling und die Unterwarnow sowie 200 m um die 

Fahrrinne und die Umlagerungsfläche und deren östliche Erweiterung. 

Für das Schutzgut Wasser wurden der Breitling und die Unterwarnow sowie 200 m um die 

Fahrrinne bzw. die Umlagerungsfläche und deren östliche Erweiterung als 

Untersuchungsraum betrachtet. 

Die Schutzgüter Klima und Luft wurden in einem Untersuchungsraum von beidseitig 100 m 

um die Ausbaubreite der Fahrrinne sowie die Werftgrube inklusive Zufahrt und 500 m um die 

Erweiterungsfläche der KS 552a betrachtet. 

Für das Schutzgut Landschaft wurde ein Untersuchungsradius von 500 m um die Fahrrinne 

und die Umlagerungsfläche und deren östliche Erweiterung berücksichtigt. 

 

1.5 Planungsgrundlagen 

Grundlagen des LBP sind die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) 

(TNU, 2019) sowie des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (AFB) (TNU, 2018a) und der 

FFH-Verträglichkeitsvoruntersuchungen (FFH-VVU) (TNU, 2018b), (TNU, 2018c), (TNU, 

2018d). Die Vorhabenbeschreibung, die Beschreibung des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes sowie der vorhabenbedingten Auswirkungen basieren überwiegend auf den 
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v. g. Gutachten. Weitere Fachgutachten und Unterlagen sind entsprechend in den jeweiligen 

Kapiteln gekennzeichnet. Berücksichtigt werden in diesem Zusammenhang auch:  

- die entsprechenden Informationen der Landschaftsplanung wie das „Gutachtliche 

Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern“ (UM M-V, 2003) (stellt die 

landesweiten Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege dar),  

- der „Gutachtliche Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg/Rostock“ (LUNG M-

V, 2007) (stellt die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege auf regionaler Ebene dar) und  

- der „Landschaftsplan der Hansestadt Rostock“ (HRO, 2013) (stellt die Ziele des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege stadtraumbezogen dar). 

Alle verwendeten Unterlagen und Gutachten sind im Quellenverzeichnis aufgeführt und 

werden im Text zitiert. 

 

2. Beschreibung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie der  

vorhabenbedingten Auswirkungen 

Eine Ausführliche Bestandsanalyse und Bewertung enthält die 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung (TNU, 2019). Die Ergebnisse werden vorliegend 

zusammengefasst dargestellt. Datengrundlage, methodisches Vorgehen und 

Bewertungskriterien sind der UVU zu entnehmen. 

2.1 Lage und Naturräumliche Einordnung 

In Kap. 1.3.1 und der Abb. 1 wird die Lage des Vorhabens „Anpassung der seewärtigen 

Zufahrt zum Seehafen Rostock“ dargestellt. 

Entsprechend dem Gutachtlichen Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (UM M-

V, 2003) ergibt sich für den Untersuchungsraum folgende naturräumliche Einordnung: 

Tab. 2: Naturräumliche Einordnung des Untersuchungsraumes (UM M-V, 2003) 

Kategorie Typ Einordnung des Untersuchungsraumes 

Landschaftszone marin Beltsee (Nr. 0a) 

terrestrisch Ostseeküstenland (Nr. 1) 

Großlandschaft marin Innere Seegewässer der Mecklenburger Bucht (Nr. 0a0) 

marin 
Flachwasserzone (< 20 m) der äußeren Seegewässer der 

Mecklenburger Bucht (Nr. 0a1) 

terrestrisch Unterwarnowgebiet (Nr. 11) 

Landschaftseinheiten marin Unterwarnowgebiet (Nr. 0a01) 

 
marin 

"euphotische Zone" der äußeren Seegewässer der  

Mecklenburger Bucht (Nr. 0a10) 

 
marin 

"Schwachlicht-Zone" im Flachwasserbereich der äußeren 

Seegewässer der Mecklenburger Bucht (Nr. 0a11) 
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Kategorie Typ Einordnung des Untersuchungsraumes 

 terrestrisch Häger Ort (Nr. 110) 

 terrestrisch Toitenwinkel (Nr. 111) 

 terrestrisch Rostock-Gelbensander Heide (Nr. 112) 

 

Die marine Landschaftszone Beltsee mit Salzgehalten um 12 PSU ist noch stark durch den 

Wasseraustausch mit der Nordsee über das Kattegatt beeinflusst und besitzt deshalb instabile 

salzgehaltsökologische Verhältnisse und marin geprägte Zönosen. Die Landschaftseinheit 

Unterwarnowgebiet im Bereich der Großlandschaft „Innere Seegewässer der Mecklenburger 

Bucht“ ist durch die Flusswasserzufuhr stärker limnisch beeinflusst und weist aufgrund der 

wechselnden Bedingungen eine instabile Besiedlung mit eutrophierungstoleranten Arten auf. 

Die zweite Großlandschaft in der Landschaftszone Beltsee ist die „Flachwasserzone (< 20 m) 

der äußeren Seegewässer der Mecklenburger Bucht“. Die Ausbreitungsgrenze des Phytals 

befindet sich hier in ca. 10 - 12 m Tiefe. Es herrschen Fein- und Mittelsandgebiete mit 

instabilen marinen Lebensgemeinschaften vor, die unterhalb der „euphotischen Zone“ in Fein- 

und Schlicksandbereiche mit Mya arenaria-Zönosen übergehen. Die Landschaftseinheiten im 

Bereich dieser Großlandschaft im Untersuchungsraum sind "euphotische Zone" der äußeren 

Seegewässer der Mecklenburger Bucht und "Schwachlicht-Zone" im Flachwasserbereich der 

äußeren Seegewässer der Mecklenburger Bucht (UM M-V, 2003). 

Die terrestrische Landschaftszone Ostseeküstenland ist ein vielgestaltiger Küstenbereich mit 

Wechsel von Landflächen und Küstengewässern sowie abwechslungsreichem 

Küstenhinterland (verschiedene Küstenformen, Dünen, holozäne, teils vermoorte 

Küstenniederungen, Endmoränenzüge, Grundmoränenflächen, Sandergebiete). Das Klima ist 

maritim beeinflusst und es treten Besonderheiten des Küstenklimas auf. In der Großlandschaft 

Unterwarnowgebiet, in der v. g. Landschaftszone, ist außer im Bereich der Warnowmündung 

der Küstensaum wenig gegliedert. Es dominieren Abtragungsküsten, die vereinzelt von 

Strandseen in vermoorten Niederungen unterbrochen werden. Die Großlandschaft wird 

deutlich in einen Moränenbereich mit den Landschaftseinheiten Häger Ort, Toitenwinkel und 

in die von Sanden bestimmte Landschaftseinheit Rostock-Gelbensander Heide geteilt (UM M-

V, 2003). 

 

2.2 Landschaftlicher Freiraum 

Bereiche der Landschaft, die nicht überbaut (versiegelt) und durch qualifizierte Straßen, Wege 

und Bahnen zerschnitten sind, werden als „landschaftliche Freiräume“ bezeichnet. 

Landschaftliche Freiräume sind eine Grundvoraussetzung für das ökologische Funktionieren 

des Gesamtsystems Landschaft (LUNG M-V, 2001). 

Im Umkreis von 500 m zum Vorhaben sind keine Kernbereiche „landschaftlicher Freiräume“ 

ausgewiesen, wobei diese Kernbereiche Flächen mit einer Mindestgröße von 25 ha darstellen 

(nach Abzug der Wirkzonen von zerschneidend wirkenden Elementen wie z. B. Straßen, 

Bebauungen, Windenergieanlagen etc.). 
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Der nächstgelegene Kernbereich „landschaftlicher Freiräume“ ist eine ca. 37 ha große Fläche 

(Größenklasse 1) ca. 550 m nordöstlich der östlichen Wendeplatte und unmittelbar südlich des 

Schnatermanns. 

Im Bereich des Seekanals liegt bereits im Ist-Zustand nutzungsbedingt durch die 

Wasserstraße eine zerschneidende Wirkung vor (Fahrbewegungen Schiffe). Durch das 

Vorhaben bleibt diese zerschneidende Wirkung bestehen, wird aber nicht verstärkt. Gemäß 

der o. g. Definition (LUNG M-V, 2001) ist der Seekanal nicht als landschaftlicher Freiraum 

einzustufen. 

 

2.3 Lebensräume, Pflanzen und Tiere 

2.3.1 Schutzgebiete / Schutzobjekte 

Nationale Schutzgebiete 

Im Bereich der Fahrrinnenanpassung, der Umlagerungsfläche KS 552a einschließlich deren 

Erweiterungsfläche und der Werftgrube sind keine nationalen Schutzgebiete ausgewiesen. Die 

Abb. 5.8 und Abb. 5.9 in Kap. 5 der UVU (TNU, 2019) geben einen Überblick über die 

nationalen Schutzgebiete im Umfeld des Vorhabens. 

Die nächstgelegenen nationalen Schutzgebiete sind: 

Naturschutzgebiete (NSG): 

 NSG Nr. 11 „Stoltera“ 

 NSG Nr. 14 „Ribnitzer Großes Moor“ 

 NSG Nr. 32 „Heiligensee und Hütelmoor“ 

 NSG Nr. 44 „Schnatermann“ 

 NSG Nr. 243 „Radelsee“ 

 NSG Nr. 224 „Unteres Warnowtal“ 

Landschaftsschutzgebiete (LSG): 

 LSG Nr. L110 „Rostocker Heide“ 

 LSG Nr. L127 „Peezer Bach“ 

 LSG Nr. L132 „Pagenwerder“ 

 LSG Nr. L135 „Klostergrabenniederung“ 

Geschützte Landschaftsbestandteile 

 GLB-R 3 „Feuchtgebiete Groß Klein“ (HRO_003) 

 GLB-R 6 „Hundsburg“ (HRO_006) 

 GLB-R 7 „Feuchtgebiete am Laakkanal“ (HRO_007) 

 GLB-R 33 „Wollkuhl“ (HRO_033) 
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 GLB-R 43 „Stubbenwiese“ (HRO_043) 

 GLB-R 45 „Hohe Düne“ (HRO_045) 

Nationalparke, Biosphärenreservate, Naturparke, Flächennaturdenkmale sowie nationale  

Naturmonumente befinden sich in weiterer Entfernung zum Vorhaben. 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und § 20 NatSchAG M-V 

Im direkten Eingriffsbereich liegen kleinflächig nach § 30 BNatSchG geschützte marine  

Makrophytenbestände und Schlickbiotope. Diese natürlichen bzw. naturnahen Biotope des 

Ästuars sind nach § 30 BNatSchG insgesamt als Boddengewässer mit Verlandungsbereichen 

geschützt. 

Nach § 30 BNatSchG geschützte Biotoptypen im Untersuchungsraum:  

 Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle, Strandseen, Boddengewässer mit 

Verlandungsbereichen (alle inneren Küstengewässer der Ostsee) (halophile 

Pionierflur, Sand- und Kiesstrand, Flutrasen), Salzwiesen und Wattflächen im 

Küstenbereich, Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbestände, Riffe 

Nach § 20 NatSchAG M-V sind geschützt:  

 naturnahe Moore und Sümpfe, Sölle, Röhrichtbestände und Riede, seggen- und 

binsenreiche Nasswiesen 

 naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte […], stehende Kleingewässer 

jeweils einschließlich der Ufervegetation, Verlandungsbereiche stehender Gewässer 

 naturnahe […] Gebüsche […], Feldgehölze, Feldhecken 

 

2.3.2 Biotoptypen und Benthosbesiedlung 

2.3.2.1 Biotoptypen 

Das Vorhaben wird überwiegend in den bereits durch Unterhaltungsbaggerungen zur 

Gewährleistung der Solltiefe vorbelasteten Bereichen der Fahrrinne realisiert. Zusätzliche 

Baggerarbeiten betreffen im Innenbereich (Warnowästuar) hauptsächlich „Becken mit 

Schlicksubstrat der Ästuarien“ (NAT) und in den Ostseebereichen den Biotoptyp 

„Meeresboden mit Fein- bis Mittelsanden der äußeren Küstengewässer der Ostsee westlich 

der Darßer Schwelle“ (NTF) 

Die detaillierte Beschreibung der Biotoptypen des Untersuchungsraumes ist im Kap. 6.2 der 

UVU zur Anpassung des Seekanals Rostock enthalten (TNU, 2019). 

Die Ausweisung der marinen Biotoptypen im Untersuchungsraum erfolgte auf Grundlage der 

Vorgaben der Anleitung für die Kartierung von marinen Biotoptypen und FFH-

Lebensraumtypen in den Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns (LUNG M-V, 2011) 

(Anhang 6.2.1 Teilkarten 1 und 2, Kap. 6.2 UVU). 
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Tab. 3: Liste der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet 

Biotopbezeichnung 

(Biotopcode) 

(LUNG M-V, 2011; LUNG, 

2017) 

Schutzstatus 

gem. 

BNatSchG 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Ästuar (NA) 

Becken mit Schlicksubstrat der 

Ästuarien (NAT) 

§ 30 Gesamte Unterwarnow, Breitling, Innerer Seekanal bis auf 

nachfolgende Bereiche 

Schluffreiche Feinsande der 

Ästuarien (NAF) 

§ 30 Im Mündungsbereich auf Höhe Fähranleger Hohe Düne bis 

Ostsee 

Großlaichkraut-Tauchflur der 

Ästuarien (NAU) 

§ 30 In den Flachwasserbereichen des Breitlings, westlich der 

großen Wendeplatte und nördlich und östlich der kleinen 

Wendeplatte (häufigste Art: Zannichellia palustris) 

Seegraswiese der inneren 

Küstengewässer der Ostsee 

westlich der Darßer Schwelle 

(NBZ*) 

§ 30 In Flachwasserbereichen nordwestlich der großen  

Wendeplatte nahe Werft 

Schlickreiches Windwatt mit 

Makrophyten der Ästuarien 

(NAP) 

§ 30 Ufernah an Wollkuhl, Ostbreitling und zwischen Öl- und  

Chemiehafen, Übergangsbereich zwischen NAU und NAY 

Schlickreiches Windwatt ohne 

Makrophyten der Ästuarien 

(NAY) 

 

§ 30 Ufernah an Wollkuhl, Ostbreitling und zwischen Öl- und  

Chemiehafen 

Äußere Küstengewässer der Ostsee westlich der Darßer Schwelle (NT) 

Meeresboden mit Fein- bis 

Mittelsanden der äußeren  

Küstengewässer der Ostsee 

westlich der Darßer Schwelle 

(NTF) 

- Äußerer Seekanal 

Erweiterung der KS 552a 

Blockgrund der äußeren  

Küstengewässer westlich der 

Darßer Schwelle (NTR) 

§ 30 Kleinflächig v. a. im südöstlichen Teil der Erweiterung der 

KS 552a 

Seegraswiese der äußeren 

Küstengewässer westlich der 

Darßer Schwelle (NTZ) 

§ 30 Östlich der Ostmole (Hohe Düne) und nordwestlich der 

Westmole (Warnemünde) und westlich der Ostmole im  

Inneren Seekanal (ehemals verbunden mit Seegraswiese 

Hohe Düne in der Ostsee) 
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Biotopbezeichnung 

(Biotopcode) 

(LUNG M-V, 2011; LUNG, 

2017) 

Schutzstatus 

gem. 

BNatSchG 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Biotopkomplexe der Siedlungs-, Verkehrs- und Industrieflächen (O) 

Häfen und Marinas 

(OMM**/OMH) 

- Warnemünde, Hohe Düne, Hafenbereiche, Werft,  

Werftgrube 

Molen / Wellenbrecher an der 

Küste (OMW) 

- Warnemünde, Hohe Düne 

Offshore-Windkraftanlage 

(OMO) 

- Breitling, Ost 

Fahrwasser (OAF/OMF) - Seekanal, Unterwarnow 

Aufschüttungen, Bodenentnahme (Zusatzcode) 

Aufschüttungen  

(NTF YAV/OMA) 

- Im Bereich der Umlagerungsfläche KS 552a 

* Seegraswiesen innerhalb von Ästuarien sind in der Kartieranleitung (LUNG M-V, 2011) nicht enthalten.  

Im Weiteren wird die Bezeichnung NBZ (Seegraswiese der inneren Küstengewässer der Ostsee westlich der 
Darßer Schwelle) verwendet, die sowohl in der Kartieranleitung als auch in den Hinweisen zur Eingriffsregelung 
(LUNG, 2017) verwendet wird. 

** Biotoptypen der Kartieranleitung des LUNG (2011) in der HzE marin (LUNG, 2017) teilw. anders bezeichnet; 

Erläuterung: OAF in HzE marin (LUNG, 2017) als OMF geführt; OMM als Marina gelistet (LUNG, 2017), zusätzlich 

OMH (Hafenbecken) genannt (LUNG, 2017); NTF YAV in HzE marin (LUNG, 2017) als OMA (Aufschüttungen) 

geführt 

Die unverbauten Ufer des Warnowästuars sind größtenteils von brackwasserbeeinflussten 

Röhrichten (KVR) geprägt, in denen das Gemeine Schilfrohr (Phragmites australis) dominant 

auftritt. Der überwiegend vitale Röhrichtgürtel weist in Abhängigkeit von Standortverhältnissen 

und angrenzenden Nutzungen Ausdehnungen zwischen ca. zwei und dreihundert Metern auf. 

Teilweise sind die Röhrichte eng verzahnt mit oligohalinen Salzwiesen (KGO). Ein größerer 

Salzwiesenbestand findet sich im zentralen Bereich der Wollkuhl (GLB-R 33). 

Stellenweise grenzen vegetationsarme Sandstrände der Boddengewässer (KSB, KSD) und 

Kiesstrände (KSC, KSN) unmittelbar an den Breitling an. 

Vor allem im Seehafen, an den Werftstandorten und im Rostocker Stadtgebiet reichen 

Infrastruktureinrichtungen (O) bis unmittelbar an das Ufer heran. 

Es ist nicht zu erwarten, dass vorhabenbedingt die Beschaffenheit der Ufer oder angrenzender 

semiterrestrischer oder terrestrischer Biotope beeinträchtigt wird (TNU, 2019). Eine 

Zusammenstellung der Biotoptypen des Uferbereichs der Unterwarnow ist dem Anhang 1 des 

Fachbeitrages „Bestandserfassung der Biotope im Uferbereich“ (biota, 2016) zu entnehmen. 
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Bewertung der Bedeutung/ Empfindlichkeit der Biotope gem. UVU 

Gemäß des Leitfadens zur Erarbeitung von Landschaftspflegerischen Begleitplänen an 

Bundeswasserstraßen (BMVBS, 2010) sind die wesentlichen Angaben der UVU zum IST- 

Zustand der für den LBP relevanten Schutzgüter in den LBP zu übernehmen und 

zusammenzufassen. Im vorliegenden LBP wird ebenfalls auf die 5- stufige ordinale Skala des 

Bewertungsrahmens für die UVU (BMVBS 2011) zurückgegriffen. Die Hinweise zur 

Eingriffsregelung für den marinen Bereich (LUNG M-V 2017) werden für die Bilanzierung des 

Eingriffs herangezogen.  

Unterwarnow ohne Breitling 

Die Umgebung der Werftgrube (OMH) sowie andere Bereiche mit Uferverbau, Bereiche 

höherer Wassertiefen (v. a. in der Fahrrinne (OAF/OMF)) und Bereiche mit 

Faulschlammbildung besitzen eine sehr geringe ökologische Wertigkeit. Im Ergebnis wird 

diesen Bereichen der Unterwarnow bezüglich der Natürlichkeit und dem Vorkommen 

gefährdeter Arten eine sehr geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zugewiesen. Aufgrund der 

Vorbelastung (v. a. Eutrophierung, Schadstoffgehalt, Vertiefung, Unterhaltung) und der 

Regenerationsfähigkeit des Biotoptyps (< 15 Jahre) wird eine sehr geringe Empfindlichkeit 

(Wertstufe 1) angenommen. 

Breitling und Innerer Seekanal 

Die vegetationsgeprägten Biotope Brackwassertauchfluren (NAU), makrophytengeprägte 

Windwatten (NAP) und Seegraswiesen (NBZ) haben eine sehr hohe Raumbedeutung, da viele 

weitere Arten von ihnen abhängen. Daher wurden sie den Biotopen mit sehr hoher 

Bedeutung (Wertstufe 5) zugeordnet, obwohl ihre Natürlichkeit nur Wertstufe 4 erreicht, da 

ihre Bestände weitgehend der potenziellen natürlichen Vegetation entsprechen (empfindliche 

Arten fehlen), in ihrer Tiefenzonierung und Mengenverhältnissen jedoch Verschiebungen zu 

verzeichnen sind. Aufgrund des Vorkommens der gefährdeten Art Ruppia cirrhosa (RL D 3) 

haben die Biotope auch diesbezüglich eine hohe Bedeutung. Die makrophytengeprägten 

Lebensräume gelten als stark gefährdet (LUNG, 2017). Aufgrund der Vorbelastung und der 

Regenerationszeit von bis zu 150 Jahren wird eine sehr hohe Empfindlichkeit (Wertstufe 5) 

gegenüber Flächen- oder Individuenverlusten angenommen. 

Die „Schlickreichen Windwatten ohne Makrophytenbewuchs“ (NAY) werden bezüglich ihres 

Natürlichkeitsgrades als relativ naturnah (Wertstufe 4) bewertet. Aufgrund ihrer Seltenheit, 

ihres Gefährdungsgrades, ihrer potenziellen Besiedelbarkeit mit Makrophyten und ihrer 

Bedeutung als Übergangsbereich zu brackwasserbeeinflussten Landlebensräumen wird ihnen 

eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) beigemessen. Aufgrund der Regenerationszeit von unter 

15 Jahren wird eine geringe Empfindlichkeit (Wertstufe 2) gegenüber den Wirkfaktoren des 

Vorhabens angenommen. 

Das dominierende Biotop im Breitling und Inneren Seekanal ist durch Schlicksubstrate geprägt 

(NAT). Der Natürlichkeitsgrad wird aufgrund der stellenweise starken anthropogenen 

Belastung insgesamt als bedingt naturnah (Wertstufe 3) eingestuft. Aufgrund der Seltenheit 

und seiner Lebensraumfunktionen, mit Abstufungen für die anthropogen überformten 

Bereiche, hat der Biotoptyp NAT eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) für den Naturhaushalt. 
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Aufgrund der Regenerationszeit von unter 15 Jahren wird gegenüber den Wirkfaktoren des 

Vorhabens eine geringe Empfindlichkeit (Wertstufe 2) angenommen. 

Schluffreiche Feinsande (NAF) kommen im Übergangsbereich des Ästuars zur Ostsee im 

Inneren Seekanal vor. Aufgrund der anthropogenen Überprägung wird der Natürlichkeitsgrad 

der schmalen Randbereiche neben der Fahrrinne (OAF) als bedingt naturnah (Wertstufe 3) 

eingestuft. Der Biotoptyp ist aufgrund seiner Seltenheit als gefährdet eingestuft (LUNG, 2017). 

Er hat mit seiner Lage im Inneren Seekanal auch eine bedeutende Funktion als Biotop im 

Wanderkorridor für wandernde Fisch- und Rundmaularten. Insgesamt wurde daher eine hohe 

Bedeutung (Wertstufe 4) ausgewiesen. Aufgrund der Regenerationszeit von unter 15 Jahren 

wird gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens eine geringe Empfindlichkeit (Wertstufe 2) 

angenommen. 

Im Breitling kommen künstliche Biotoptypen wie Marinas (OMM), Molen und andere 

Steinschüttungen/Wellenbrecher (OMW), eine Windkraftanlage (OMO), Hafen- und 

Wendebecken (OMM bzw. OMH) und Fahrrinne (OAF bzw. OMF) vor. Durch das Vorhaben 

werden davon hier nur Wendebecken und Fahrrinne betroffen sein. Den Biotoptypen (OMM/ 

OMH und OAF/ OMF) wird für den Naturhaushalt eine sehr geringe Bedeutung (Wertstufe 

1) beigemessen. Sie besitzen keine Empfindlichkeit (Wertstufe 1) gegenüber den 

Wirkfaktoren des Vorhabens. 

Äußerer Seekanal und Erweiterung der Umlagerungsfläche KS 552a 

Beiderseits der Fahrrinne (OAF bzw. OMF) im Äußeren Seekanal kommen Sandbiotope (NTF) 

vor, lokal und temporär wechselnd sind in den Restsedimentflächen gröbere Substrate als 

dünne Auflage vertreten. Östlich und westlich der Molen sind küstennah Seegraswiesen (NTZ) 

ausgebildet, die zu geringen Teilen im Untersuchungsraum liegen. 

Alle Ostseebiotope mit Ausnahme der Fahrrinne sind weitgehend unverändert und wurden 

bezüglich ihres Natürlichkeitsgrades als natürlich bis naturnah (Wertstufe 5) eingestuft. 

Die Erweiterungsfläche der KS 552a besitzt im nordwestlichen und zentralen Bereich 

strukturarme Fein-und Mittelsandbiotope (NTF) und im nordöstlichen und südlichen Bereich 

aus Restsediment bestehende Sandbiotope (NTF). Das Vorkommen von Steinfeldern kann 

nicht ausgeschlossen werden. Diese Bereiche wurden vorsorglich als Blockgründe (NTR) 

ausgewiesen.  

In den Fein- bis Mittelsandbiotopen (NTF) wurden gefährdete Arten benthischer Fauna 

nachgewiesen. Aufgrund der weiten Verbreitung des Biotoptyps ist er als nicht gefährdet 

eingestuft. Dennoch besitzt er eine hohe Bedeutung im Naturraum und so wird ihm insgesamt 

eine sehr hohe Bedeutung (Wertstufe 5) zugewiesen. Aufgrund der Regenerationszeit von 

unter 15 Jahren wird gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens eine geringe 

Empfindlichkeit (Wertstufe 2) angenommen. 

Den nach § 30 BNatSchG geschützten Seegraswiesen (NTZ) im Bereich der Molen wird eine 

sehr hohe Bedeutung (Wertstufe 5) beigemessen. Aufgrund einer Regenerationszeit von 

über 150 Jahren, sind sie kaum regenerierbar, so wird eine sehr hohe Empfindlichkeit 

(Wertstufe 5) gegenüber den Wirkungen des Vorhabens angenommen. 
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Die Blockgründe (NTR) der Erweiterungsfläche der KS 552a sind nach § 30 BNatSchG 

geschützt und aufgrund ihrer Seltenheit stark gefährdet. Sie sind von hohem Strukturreichtum 

geprägt und ein Vorkommen seltener Arten ist anzunehmen. Insgesamt haben sie eine sehr 

hohe Bedeutung (Wertstufe 5) für den Naturhaushalt. Aufgrund der relativ schnellen 

Wiederbesiedlung von Hartsubstraten (Regenerationszeit von unter 15 Jahren) wird eine 

geringe Empfindlichkeit (Wertstufe 2) angenommen. Blockgründe der Erweiterungsfläche 

der KS 552a werden von den Umlagerungen von Baggergut ausgenommen (Vermeidungs- 

und Minderungsmaßnahme B5). 

Im Bereich der Fahrrinne (OMF/OAF) im Äußeren Seekanal wurde die gefährdete Art Arctica 

islandica (Islandmuschel) nachgewiesen. Aufgrund der anthropogenen Nutzung und 

wiederkehrenden Unterhaltungsbaggerungen wird der Natürlichkeitsgrad trotzdem als 

naturfern eingestuft. Insgesamt wurde in den Ostseebereichen des Seekanals eine geringe 

Bedeutung (Wertstufe 2) für den Naturhaushalt ausgewiesen. Der Biotoptyp besitzt keine 

Empfindlichkeit (Wertstufe 1) gegenüber den Wirkungen des Vorhabens. 

Umlagerungsfläche KS 552a 

Das Biotop, das nach wiederholten Umlagerungen die KS 552a prägt, besteht überwiegend 

aus Sanden und Mergelbrocken. Trotz der regelmäßigen Umlagerungen von Baggergut hat 

sich die Umlagerungsfläche KS 552a artenreich weiterentwickelt bzw. wiederbesiedelt. Auf der 

Umlagerungsfläche wurde im Untersuchungszeitraum 1998 und 2012/13 die 

Netzreusenschnecke (Tritia reticulata Syn.: Nassarius reticulatus), die für MV als verschollen 

galt, nachgewiesen (MariLim, 1999b; MariLim, 2014). Der Natürlichkeitsgrad des Biotops wird 

als bedingt naturnah eingestuft. Trotz des Vorkommens gefährdeter Arten wird die Bedeutung 

der Umlagerungsfläche KS 552a für den Naturhaushalt als gering (Wertstufe 2) eingestuft. 

Nach den Ergebnissen des Monitorings (MariLim, 2014) ist langfristig eine geringe 

Empfindlichkeit (Wertstufe 2) gegenüber den Wirkungen des Vorhabens gegeben. Das 

Monitoring (MariLim, 2014) unterstreicht die relative Artenvielfalt angrenzender Gebiete und 

das gute Wiederbesiedlungspotenzial in diesen Ostseegebieten. 

 

2.3.2.2 Makrophyten 

Breitling und Innerer Seekanal 

Die Besiedlung mit Makrophyten wurde durch FIUM (2017), IfAÖ (2017) und MariLim (2016) 

im Breitling fleckenhaft auf die flachen Zonen beschränkt vorgefunden. Zu den 

nachgewiesenen Arten zählen Sumpf-Teichfaden (Zannichellia palustris), Meersalden (Ruppia 

maritima), Kamm-Laichkraut (Stuckenia pectinata), Seegras (Zostera sp.), Braunalgen 

Pylaiella littoralis, Ceramium spp., Cladophora spp., Grünalgen wie Ulva spp. und die 

neophytische Alge Gracillaria vermicophylla. 

Unterwarnow ohne Breitling 

Vereinzelte Makrophyten wurden durch MariLim (2016) nur am Mühlendamm nachgewiesen 

(Raues Hornblatt, Ähriges Tausendblatt, Durchwachsenes Laichkraut). 
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Äußerer Seekanal 

Im Bereich des Äußeren Seekanals und angrenzender Flächen wurden durch FIUM (2017) 

und MariLim (2017) vereinzelt kleine bis mittlere Steine vorgefunden (Deckungsgrad bis 10 %). 

Das Hartsubstrat war fast durchgängig mit Makrophyten (u. a. Blutroter Meerampfer 

(Delesseria sanguinea), Gabeltang (Furcellaria lumbricalis) und Fucus spp.) bewachsen. Die 

gebaggerte Fahrrinne fungiert mit zunehmender Ufernähe immer stärker als Sediment- und 

Detritusfalle. Hier akkumulieren schlickige Substrate sowie eingedriftete Braun- und 

Rotalgenthalli bzw. -reste. Im Herbst war ein Massenvorkommen von Seesternen (Asterias 

rubens) auf diesen Fucus-Beständen zu beobachten (MariLim, 2017). In Ufernähe befinden 

sich ausgedehnte Seegrasbestände östlich und westlich der Molenköpfe, von denen sich 

allerdings nur kleine Teile im Untersuchungsgebiet befinden. Am Yachthafen Hohe Düne 

wurden durch BIOCONSULT (LUNG M-V, 2017b) Arten nachgewiesen, die auch im 

Untersuchungsgebiet zu erwarten sind: die Seegräser Zostera (Zostera) marina und Zostera 

(Zosterella) noltei, die Grünalgen Cladophora spp., Derbesia marina und Monostroma sp., die 

Braunalgen Ectocarpus siliculosus und Fucus vesiculosus und die Rotalgen Callithamnion sp., 

Furcellaria lumbricalis und verschiedene Arten der Gattung Polysiphonia. 

Erweiterung der Umlagerungsfläche KS 552a 

Nach der Auswertung der Videotransekte (FIUM, 2017) und Stationsvideos (MariLim, 2017) 

sind Steinvorkommen auf der Erweiterungsfläche zu 100 % mit Makrophyten (u. a. Blutroter 

Meerampfer (Delesseria sanguinea), Zuckertang (Saccharina latissima) und Fucus spp.) 

bewachsen. Blockgründe (NTR) werden zuzügl. einer ausreichend großen Pufferzone von 

einer Umlagerung ausgenommen (Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme B5 gem. Kap. 7 

UVU (TNU, 2019)). Der zentrale Bereich der Erweiterungsfläche, auf dem ausschließlich 

Sande der Fahrrinnenanpassungs- und zukünftiger Unterhaltungsbaggerungen umgelagert 

werden sollen, ist ausschließlich von Mittel- und Feinsanden geprägt und nicht mit 

Makrophyten besiedelt. 

Umlagerungsfläche KS 552a 

Die Sedimente, die nach wiederholten Umlagerungen die KS 552a prägen, bestehen 

überwiegend aus Sanden und kompakten Mergelstücken. Eine typische Besiedlung mit 

Makrophyten besteht auf den unregelmäßig vorkommenden, verbrachten Hartsubstraten in 

unterschiedlichen Sukzessionsstadien. 

Bewertung der Bedeutung/Empfindlichkeit Makrophyten gem. UVU 

Für folgende Makrophyten- bzw. Großalgenarten im Untersuchungsraum ergibt sich ein 

Gefährdungsstatus gemäß der Roten Liste (RL) gefährdeter Pflanzen Deutschlands (Ludwig, 

G. & M. Schnittler (Hg.), 1996) bzw. (Schories, et al. (2013): die Schraubige Salde (Ruppia 

cirrhosa), das Gemeine Seegras (Zostera (Zostera) marina) und das Zwerg-Seegras (Zostera 

(Zosterella) noltei) sind „gefährdet“ (3), der Blasentang (Fucus vesiculosus) steht auf der 

„Vorwarnliste“ (V), Derbesia marina ist „extrem selten“ (R) und für die Einschätzung der 

Gefährdung der Büschel-Zweifadenalge (Cladophora glomerata) ist die Datenlage derzeit 

unzureichend (D). 
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Die Phytal-Lebensräume im Untersuchungsraum haben bezüglich ihrer ökologischen Funktion 

eine hohe bis sehr hohe Bedeutung (UVU Kap. 6.2.4.2.2.3). Im Eingriffsbereich liegen 

jedoch nur sehr kleinflächig lockere Bestände der Art Zanichellia palustris, die an dieser Stelle 

bereits durch die Vorbelastung in ihrer ökologischen Funktion gemindert sind. 

 

2.3.2.3 Makrozoobenthos 

Werftgrube 

Aufgrund der hohen Schad- und Nährstoffbelastung der anthropogenen Prägung und der 

flächendeckend zu beobachtenden Schwefelwasserstoff-Ausgasungen (FIUM, 2017), ist 

davon auszugehen, dass sich wegen der anoxischen Bedingungen wenige Organismen hier 

ansiedeln können. 

Breitling und Innerer Seekanal 

Insgesamt wurden im Breitling 60 Taxa nachgewiesen. Dominante Arten sind die Seepocke 

(Amphibalanus improvisus), die Bauchige Wattschnecke (Ecrobia ventrosa), juvenile 

Nereididae, Polydora cornuta, die Gemeine Wattschnecke (Peringia ulvae), der Flohkrebs 

Microdeutopus gryllotalpa, die Miesmuschel (Mytilus edulis), die Scherenasselart Heterotanais 

oerstedii, die Sandklaffmuschel (Mya arenaria), die zu den Asseln gehörende Cyathura 

carinata und der Seeringelwurm (Hediste diversicolor). Alle gebietstypischen Faunenelemente 

waren vorhanden (MariLim, 2017). Die Artengemeinschaften können in Phytal/Miesmuschel-

Gemeinschaften und Gemeinschaften schlickiger Sedimente unterschieden werden (MariLim, 

2017). 

An den Probestellen am und im Inneren Seekanal wurden 65 Arten nachgewiesen, wobei die 

Wattschnecke Peringia ulvae, die Seepocke Amphibalanus improvisus, juvenile Nereididae, 

die Sandklaffmuschel (Mya arenaria), Mytilus edulis, der Borstenwurm Polydora cornuta, die 

Baltische Plattmuschel (Limecola balthica), der Flohkrebs Microdeutopus gryllotalpa und die 

Borstenwürmer Marenzelleria neglecta und Alitta succinea dominante Arten waren. Generell 

war an allen Stationen innerhalb der Fahrrinne eine ähnliche Artenzusammensetzung wie in 

der Umgebung vorhanden. Unterschiede beschränkten sich vorrangig auf unterschiedliche 

Individuendichten der Wattschnecke, der Miesmuschel und der Sandklaffmuschel (MariLim, 

2017). 

Äußerer Seekanal 

Im Bereich des Äußeren Seekanals wurden 93 Arten nachgewiesen. Dominierend waren die 

Wattschnecke (Peringia ulvae), Mytilus edulis, der Borstenwurm Pygospio elegans, die 

Baltische Plattmuschel (Limecola balthica), der Wenigborster Tubificoides benedii, die 

Zweizähnige Linsenmuschel (Kurtiella bidentata), der Kiemenringelwurm (Scoloplos armiger) 

und die Ovale Herzmuschel (Parvicardium pinnulatum). Das häufige Auftreten des 

Gewöhnlichen Köcherwurms (Lagis koreni) ist ein temporäres Phänomen, welches vorrangig 

mit Salzwassereinbrüchen aus der Nordsee zusammenhängt (MariLim, 2017). Ausschließlich 

an Station 18 wurde der Borstenwurm Travisia forbesii nachgewiesen (MariLim, 2017). 
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Erweiterung der Umlagerungsfläche KS 552a 

Die häufigsten Arten der nachgewiesenen 84 Arten waren die Wattschnecke (Peringia ulvae), 

die Zweizähnige Linsenmuschel (Kurtiella bidentata), die Ovale Herzmuschel (Parvicardium 

pinnulatum), der Gewöhnliche Köcherwurm (Lagis koreni), die Kleine Körbchenmuschel 

(Corbula gibba), die Baltische Plattmuschel (Limecola balthica), der Kiemenringelwurm 

(Scoloplos armiger), der Wenigborster Tubificoides benedii, der Borstenwurm Pygospio 

elegans, die Miesmuschel (Mytilus edulis) und der Schlicktrichterkrebs (Diastylis rathkei). 

Nachgewiesene Arten, die größere Tiefen und kühlere Wassertemperaturen bevorzugen, sind 

z. B. Arctica islandica, Astarte borealis, Corbula gibba und Diastylis rathkei. Ausschließlich an 

Station 8 wurde der Borstenwurm Ophelia rathkei nachgewiesen (MariLim, 2017). 

Umlagerungsfläche KS 552a 

Die Umlagerungsfläche ist als ein typischer Sandgrund größerer Tiefen anzusprechen, auf 

dem Tiere vorkommen, die im flachen Wasser selten anzutreffen sind, wie der gefährdete 

Lagis koreni, die stark gefährdete Arctica islandica und die gefährdeten Arten der Gattung 

Astarte (MariLim, 1999a; MariLim, 2014). Insgesamt wurden 93 Arten gefunden (MariLim, 

2014). Darunter waren die Muscheln Limecola balthica, Kurtiella bidentata, weniger häufig 

Mytilus edulis und die Polychaeten Pygospio elegans, Scolopus armiger. Auch Peringia ulvae 

und Mya arenaria wurden nachgewiesen (MariLim, 2017). Diese Arten gehören überwiegend 

der in der Ostsee weit verbreiteten Limecola-balthica-Lebensgemeinschaft (MariLim, 2017) 

bzw. Mya-arenaria-Pygospio-elegans-Zönose (Zettler, M. L.; Bönsch, R. & Gosselck, F., 2000) 

an. 

 

Bewertung der Bedeutung/ Empfindlichkeit Makrozoobenthos gem. UVU 

Bewertung der Bedeutung/ Empfindlichkeit - Makrozoobenthos 

In Bezug auf den Gefährdungsstatus ist zu sagen, dass von den 134 erfassten Taxa 34 Arten 

in der Roten Liste Deutschlands (Rachor et al. (2013)) geführt werden, davon eine Art in der 

Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht: Scrobicularia plana) und 2 in der Kategorie „gefährdet“. 

Die übrigen Arten gelten als potenziell gefährdet: 5 in der Kategorie „Vorwarnliste“, 11 in der 

Kategorie „Gefährdung unbekannten Ausmaßes“ und 15 in der Kategorie „Daten defizitär“. 

MariLim (2017) gehen davon aus, dass sich Scrobicularia plana im Vorhabengebiet nicht 

reproduziert, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Bestände im Breitling keine 

Bedeutung für die im Nordseeraum schwerpunktmäßig verbreitete Art haben (MariLim, 2017). 

Zwei der in den Ostseebereichen nachgewiesenen Arten sind als „gefährdet“ eingestuft: Eine 

davon, die Island-Muschel Arctica islandica, wurde an fünf Stationen der Erweiterung der 

Umlagerungsfläche KS 552a und an drei Stationen des Äußeren Seekanals nachgewiesen. 

Die zweite, als „gefährdet“ eingestufte Art ist das Gelatine-Moostierchen Alcyonidium 

gelatinosum. Die Bryozoe konnte an drei Stationen der Erweiterung der Umlagerungsfläche 

KS 552a und an vier Stationen des Äußeren Seekanals gefunden werden. Keine der 2016 

durch MariLim nachgewiesenen Arten genießt einen Schutzstatus nach FFH-RL oder 

BArtSchV (2013). 



 

 

 
Umwel tschutz  

 

Projekt: LBP Anpassung Seekanal Rostock 04.06.2019 Rev. 01 Seite 32 von 103 
TÜV-Auftrags-Nr.: 917UVU018 

Breitling und Innerer Seekanal 

Typisch für diesen bereichsweise stark anthropogen überformten, nährstoffbelasteten und 

starken natürlichen Schwankungen unterlegenen Teil des Untersuchungsraums sind Arten mit 

einem großen Toleranzbereich und dementsprechend geringer Empfindlichkeit (MariLim, 

2017). Im Untersuchungszeitraum wurden die dementsprechend gebietstypischen Arten durch 

MariLim (2017) nachgewiesen. Insgesamt wird den Bereichen der Fahrrinne bezüglich des 

Grades an Natürlichkeit, aufgrund geringer Abstufungen in der Zönosenzusammensetzung, 

eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 3) beigemessen. Für die übrigen, weniger anthropogen 

beeinflussten Bereiche wird bezüglich der Natürlichkeit eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) 

angenommen. Im Gebiet wurden 4 Arten der RL-Kategorien 1-G nachgewiesen, so ist 

bezüglich des Anteils gefährdeter Arten eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) für die Bereiche 

außerhalb der Fahrrinne gegeben. Scrobicularia plana, die in Mecklenburg-Vorpommern als 

„vom Aussterben bedroht‘ gelistete Große Pfeffermuschel, scheint sich im Gebiet nicht zu 

reproduzieren, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Bestände im Breitling 

keine Bedeutung für die im Nordseeraum schwerpunktmäßig verbreitete Art haben (MariLim, 

2017). Daher resultiert in der Gesamtbewertung der Zönosen in den beiden Teil-UG eine hohe 

Bedeutung (Wertstufe 4) und eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 3) für die Fahrrinne. 

Aufgrund der permanenten anthropogenen Beeinträchtigung und der hohen natürlichen 

Schwankungen im Warnowästuar und der daraus resultierenden hohen Resilienz der Arten 

(Lebensgemeinschaften erholen sich innerhalb von maximal 2,5 Jahren), wird für die 

Lebensgemeinschaften in den Teil-UG Breitling und innerer Seekanal eine geringe 

Empfindlichkeit (Wertstufe 2) angenommen. 

Werftgrube 

Diesem Bereich der Unterwarnow wird bezüglich der Natürlichkeit und dem Vorkommen 

gefährdeter Arten eine sehr geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zugewiesen. Aufgrund der 

Vorbelastung und hohen Regenerationsfähigkeit der Lebensgemeinschaften des Biotoptyps 

(< 2 Jahre) wird eine sehr geringe Empfindlichkeit (Wertstufe 1) angenommen. 

Äußerer Seekanal 

Auch hier wurden viele Arten mit breitem Toleranzbereich und dementsprechend geringer 

Empfindlichkeit nachgewiesen. Einige Arten, die als empfindlich gegenüber 

Nährstoffbelastung ausgewiesen wurden (Borja, A.; Franco, J. & Pérez, V., 2000) kommen 

hier ebenfalls vor. Insgesamt wird bezüglich des Grades an Natürlichkeit den Bereichen der 

Fahrrinne aufgrund der nur noch bedingt naturnahen Ausprägung und geringer Abstufungen 

in der Zönosenzusammensetzung eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 3) beigemessen. Den 

übrigen, kaum anthropogen beeinflussten Bereichen wird bezüglich der Natürlichkeit eine sehr 

hohe Bedeutung (Wertstufe 5) beigemessen. Im Gebiet wurden 7 Arten der RL 

nachgewiesen (in der Fahrrinne 2), so ist dem Anteil gefährdeter Arten ebenfalls eine hohe 

Bedeutung (Wertstufe 4) gegeben. Aufgrund der hohen Resilienz der Arten 

(Lebensgemeinschaften erholen sich innerhalb von maximal 2,5 Jahren), wird für die 

Lebensgemeinschaften im Teil-UG Äußerer Seekanal eine geringe Empfindlichkeit 

(Wertstufe 2) angenommen. 
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Erweiterung der Umlagerungsfläche KS 552a  

Bezüglich des Grades an Natürlichkeit wird eine sehr hohe Bedeutung (Wertstufe 5) und 

bezüglich des Anteils gefährdeter Arten wird eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) 

beigemessen, da das gebietstypische Arteninventar vorhanden war und 7 Arten der RL 

nachgewiesen wurden. Aufgrund der hohen Resilienz der Arten (Lebensgemeinschaften des 

Fein- bis Mittelsandbiotops im zentralen Bereich der Erweiterungsfläche erholen sich innerhalb 

von maximal 2,5 Jahren), wird für die Lebensgemeinschaften im geplanten Nutzungsbereich 

der Erweiterungsfläche der KS 552a (Vermeidungsmaßnahme B11 gem. Kap. 7 UVU (TNU, 

2019)) eine geringe Empfindlichkeit (Wertstufe 2) angenommen. 

Umlagerungsfläche KS 552a 

Bezüglich des Grades an Natürlichkeit wird eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 3) 

eingeräumt, da das Gebiet naturnah erscheint und die Fauna sich auch nach den 

verschiedenen Umlagerungen wieder artenreich entwickelt hat, jedoch regelmäßig 

unterschiedliche Sukzessionstadien nach Umlagerungen angetroffen werden. Bezüglich des 

Anteils gefährdeter Arten wird eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) beigemessen, da auch hier 

Arten der RL nachgewiesen wurden (MariLim, 2014). Aufgrund der hohen Resilienz der Arten 

(Lebensgemeinschaften erholen sich innerhalb von maximal 2,5 Jahren), wird für die 

Lebensgemeinschaften im Teil-UG geplante Nutzung der Erweiterungsfläche der KS 552a 

eine geringe Empfindlichkeit (Wertstufe 2) angenommen. 
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Vorhabenbedingte Auswirkungen 

In der folgenden Tab. ist die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Biotope und Benthos (Makrophyten, Makrozoobenthos) 

zusammenfassend dargestellt. 

Tab. 4: Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Biotope und Benthos 

Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

baubedingt     

Boden- und Sedimententnahme durch  
Baggerung 

Gewässertrübungen  
(Schwebstoffe) 

Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Kurzzeitig reduzierte Eindringtiefe des Lichts. 
Die aus Trübung resultierenden Wirkprozesse 
führen nicht zu einer dauerhaften 
Einschränkung der Assimilations- bzw. 
Filtriereigenschaften von Phytoplankton, 
Makrophyten,  
Ufervegetation und Makrozoobenthos. 

unerheblich 

Gewässertrübungen 
(Sedimentation) 

Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Sedimentationen suspendierten Baggerguts 
können zu Überdeckungen führen. Rezente 
Flora und Fauna durch allgemein erhöhte  
Sedimentationsraten bei Sturmereignissen  
angepasst. 

unerheblich 

Substratentnahme (Verlust von 
Benthos) 

 
Baggerungen betreffen bereits vertiefte 
Bereiche. Zusätzliche Flächen werden nur  
kleinräumig beansprucht.  

unerheblich 

Flächeninanspruchnahme durch  
Boden-/Sedimentablagerung auf der 

Sedimentablagerung  
(Schwebstoffe in der Umgebung 
der Umlagerungsflächen) 

Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Mit Sturmereignissen vergleichbare 
Gewässertrübung, die temporär im Umfeld von 
maximal 200-300 m auftritt und eine halbe 

unerheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

Umlagerungsfläche KS 552a und  
deren Erweiterungsfläche 

Stunde  
andauert. 

Sedimentablagerung 
(Sedimentation in der 
Umgebung der 
Umlagerungsflächen, geplante 
Nutzung der Erw. der KS 552a) 

 

Bereits Vorbelastung durch regelmäßig 
stattfindende Baggergutverbringungen. 
Ablagerungen in den Randbereichen der 
beanspruchten  
Flächen (ca. 25 m im Umgriff) nur temporär.  

unerheblich 

Flächeninanspruchnahme 
(Überdeckung/ Verlust von 
Benthos) 

Erhaltung der biotoptypischen 
Eigenschaften der geplanten 
Nutzfläche der Erweiterung KS 
552a 

Allgemein hohe Regenerationsfähigkeit der 
beanspruchten Fläche. Wiederbesiedlung aus 
den umliegenden Bereichen in <2,5 Jahren.  

unerheblich 

Unfälle und Havarien 
Freisetzung 
wassergefährdender Stoffe 

Gegenmaßnahmen bei  
Havarien und Unfällen 

Störung oberflächennaher Sedimente durch 
Öle und Treibstoffe im unwahrscheinlichen Fall 
der Havarie eines Baggerschiffs oder einer 
Schute. 

unerheblich 

Verfüllung der Werftgrube 

Baggergutverbringung in die 
Werftgrube (Überdeckung/ 
Veränderung 
Lebensraumfunktion) 

Einsatz einer Schlickschürze 
im Bereich der Werftgrube  

Bereits starke Vorbelastung in der Werftgrube. 
Verlust der benthalen Fauna durch  
Überdeckung nur temporär. 

unerheblich 

anlagebedingt 

Veränderung der Seeboden-
morphologie und der Sediment-
zusammensetzung durch Baggerung 
und Verbringung 

Veränderung der  
Seebodenmorphologie 

- 
Kleinräumige Herabsetzung des 
Besiedlungspotenzials für Makrozoobenthos 
durch Vertiefung. 

unerheblich 

- 

Norderweiterung der Zufahrt zum Ölhafen, 
Erweiterung der Böschung der 
Wendeplatten – NAU 

erheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

Veränderung der 
Sedimentzusammensetzung 
(„Biotoptypenwechsel“) 

Naturnahe Biotope werden beeinträchtigt. Die 
Möglichkeit der Ausbildung natürlicher 
Altersstrukturen der Zönosen wird durch die 
Unterhaltung gemindert. Verlust der 
Phytalfunktionen. 

- 

Norderweiterung der Zufahrt zum Ölhafen, 
Erweiterung der Böschung der  
Wendeplatten – NAT 

Naturnahe Biotope werdenbeeinträchtigt. Die 
Möglichkeit der Ausbildung natürlicher 
Altersstrukturen der Zönosen wird durch die 
Unterhaltung gemindert.  

erheblich 

- 

Erweiterung der gebaggerten 
Fahrrinnenfläche 
km 15,1 bis 16,9 - NTF 

Naturnahe Biotope werden beeinträchtigt. Die 
Möglichkeit der Ausbildung natürlicher 
Altersstrukturen der Zönosen wird durch die 
Unterhaltung gemindert. 

erheblich 

- 

Geplante Nutzung der Erweiterung der KS 
552a 

Naturnahe Biotope werden beeinträchtigt. Die 
Möglichkeit der Ausbildung natürlicher 
Altersstrukturen der Zönosen wird durch die 
Unterhaltung gemindert. 

erheblich 

Verlagerung der Sandfalle 
Veränderung des Lebensraums 
durch Veränderung der  
Sedimentzusammensetzung 

 
Punktuelle Veränderung des Makrozoobenthos 
und der Lebensraumfunktion. unerheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

betriebsbedingt     

Unterhaltungsbaggerungen 

wie baubedingte Wirkungen in 
abgeschwächter Form  
(km 16,9 bis 15,1; 
Norderweiterung der Zufahrt 
zum Ölhafen,  
geplante Nutzung der 
Erweiterungsfläche der KS 
552a) 

Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer 
Baggertechnik / Erhaltung der 
biotoptypischen 
Eigenschaften der geplanten 
Nutzfläche der Erweiterung 
KS 552a 

Kurzzeitige und kleinräumige Störwirkungen 
sowie wiederkehrende Überdeckung des 
Boden/Sediments auf der geplanten Nutzung 
der Erweiterung der KS 552a (Sand auf Sand). 

unerheblich  
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2.3.3 Wirbeltiere 

2.3.3.1 Fische und Rundmäuler 

Grundsätzlich sind im Untersuchungsraum zwei charakteristische Fischgemeinschaften zu 

finden (FIUM, 2017). Einerseits entlang des Äußeren Seekanals sowie der Erweiterung der 

KS 552a die marin geprägte Fischgemeinschaft der Ostsee und andererseits die 

süßwasserbeeinflusste und ästuartypische Fischgemeinschaft der Unterwarnow. 

Erweiterung der Umlagerungsfläche KS 552a 

Im Bereich der Erweiterung der Umlagerungsfläche KS 552a wurde eine von marinen 

benthischen Platt- und Kleinfischen dominierte Fischgemeinschaft angetroffen, die durch 

benthi-/piscivore Räuber und wechselnde pelagische Durchzügler ergänzt wird (FIUM, 2017). 

Es wurden 18 Arten nachgewiesen; unter Berücksichtigung der Studien aus den letzten 10 

Jahren insgesamt 34 Arten. Zu den häufigeren Arten zählen Flunder, Scholle und 

Klippenbarsch. Gegenüber den Bereichen des Äußeren Seekanals kamen noch weitere 

Fischarten vor: die Grasnadel, der Klippenbarsch, die Schildmakrele, die Seezunge und der 

Steinpicker. 

Äußerer Seekanal 

Im Bereich des Äußeren Seekanals traten 20 Arten auf; unter Berücksichtigung der Studien 

der letzten 10 Jahre insgesamt 42 Arten, von denen der Flussaal, Große und Kleine 

Schlangennadel, Großer Sandaal, Makrele, Meerforelle, Schwimmgrundel und Sprotte nicht 

auf der Erweiterungsfläche der KS 552a gefangen wurden. Die Flunder war die dominierende 

Fischart. Daneben waren mit Dorsch, Wittling, Hering, Kliesche, Scholle sowie Sand- und 

Strandgrundel weitere gebietscharakteristische und -typische Arten vertreten. Ergänzt wurde 

die Fischgemeinschaft durch strukturgebundene Kleinfischarten (See-/Schlangennadeln, 

Schwimmgrundel, Seeskorpion) und verschiedene pelagische Arten (Makrele, Sprotte). 

Warnowästuar 

Im gesamten Warnowästuar sind Plötze, Barsch, Blei, Flunder und Dreistachliger Stichling als 

Leitarten anzusehen, temporär zur Laichzeit auch der Hering. Als wichtigste Begleitarten 

konnten Aland, Flussaal und Zander ermittelt werden (FIUM, 2017). 

Breitling 

Im Breitling wurden 19, unter Berücksichtigung der Studien der letzten 10 Jahre insgesamt 28 

Arten, nachgewiesen. Dabei waren Schwarzmundgrundel, Barsch, Flunder, Hering und 

Dreistachliger Stichling am häufigsten. Flussaal, Aland, Plötze, Seestichling und Meerforelle 

wurden ebenfalls nachgewiesen. 

Unterwarnow 

Die Anzahl limnischer Arten nahm flussaufwärts zu. Einige dieser Arten wurden nur im 

innenstadtnahen Unterwarnowbereich nachgewiesen. So sind Plötze, Schwarzmundgrundel, 

Blei und Flussbarsch die bestimmenden Strukturglieder der Fischgemeinschaft im Teil-UG 

Unterwarnow. Daneben kamen sowohl die euryhalinen Arten Hering und Flunder, als auch 

Flussaal, Zander und Aland vor. Die Anzahl nachgewiesener Arten betrug 18; unter 
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Berücksichtigung der Studien der letzten 10 Jahre insgesamt 29 Arten. Im Bereich der 

Unterwarnow konnten beim Larvensurvey der Frühjahrskampagne beträchtliche Larvenzahlen 

(in der Mehrzahl Hering, daneben Barsch und Cypriniden) festgestellt werden. Im Breitling und 

im Seekanal wurden nur vereinzelt Heringslarven nachgewiesen (FIUM, 2017). 

 

Bewertung der Bedeutung/ Empfindlichkeit Fische und Rundmäuler gem. UVU 

Für folgende Arten der nachgewiesenen 56 Fisch- und Neunaugenarten in den v. g. Teil-

Untersuchungsgebieten ergibt sich ein Gefährdungsstatus gemäß der Roten Liste (RL) 

Deutschlands (Thiel et al. (2013) bzw. Freyhof, J. (2009)): der Lachs wird in der Kategorie 1 

(vom Aussterben bedroht) geführt, 3 Arten (Flussaal, Karausche, Seestichling) in der 

Kategorie 2 (stark gefährdet) und 2 Arten (Flussneunauge, Ostseeschnäpel) in der Kategorie 

3 (gefährdet). Weitere Arten sind potenziell gefährdet: Makrele, Meerneunauge und Steinbutt 

stehen auf der Vorwarnliste (V), und für die Große Schlangennadel (G), den Großer Sandaal 

und den Kleinen Sandaal (D) ist die Datenlage für eine Gefährdungsbeurteilung nicht 

ausreichend.  

Einen Schutzstatus nach Anhang II der FFH-Richtlinie haben der Bitterling, das 

Flussneunauge, der Lachs, das Meerneunauge und der Steinbeißer. Lachs und 

Flussneunauge sind zudem Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie. 

Die durch Schifffahrt vorbelasteten Habitate des Eingriffsbereichs, insbesondere der 

Fahrrinnenbereich, besitzen durch die anthropogene Überprägung eine sehr eingeschränkte 

Lebensraumfunktion für Fische (FIUM, 2017). Konkrete oder längerfristige Bindungen an die 

Habitatstrukturen können ausgeschlossen werden.  

Dem Breitling und Inneren Seekanal ist aufgrund der Funktion als Wanderkorridor eine sehr 

hohe Bedeutung für wandernde Fisch- und Rundmaularten gegeben. In entsprechend 

gefährdeten Bereichen des Inneren Seekanals finden die Baggerarbeiten nicht ganztätig und 

nur punktuell statt, so dass Wanderkorridore zeitlich und räumlich erhalten bleiben, bzw. ein 

Ausweichen auch in der Bauphase durchgehend möglich ist. 

Die Untersuchungsergebnisse des Monitorings (NAWA, 2003; 2004; 2010) im Anschluss an 

die Fahrrinnenvertiefung 1996 lassen darauf schließen, dass die Fischgemeinschaften im 

Untersuchungsgebiet eine geringe Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren des 

Vorhabens aufweisen. 

Erweiterung der Umlagerungsfläche KS 552a 

Hinsichtlich der Natürlichkeit und dem Anteil gefährdeter Arten wird der Erweiterungsfläche 

der KS 552a eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) beigemessen, da hinsichtlich Artenzahl, der 

raumzeitlichen Artzusammensetzung und der Altersstruktur eine wenig beeinflusste 

gebietstypische Ichthyozönose mit einem Anteil von 6 potenziell gefährdeten, gefährdeten 

oder geschützten Arten nachgewiesen wurden. Mit dem Atlantischen Lachs kommt eine Art 

des Anhangs II der FFH-Richtlinie zeitweise im Teil-UG vor. Die anthropogene 

Beeinträchtigung ist in diesem Bereich der Ostsee gering (Wertstufe 4). Nach den 

Untersuchungsergebnissen des Monitorings (NAWA, 2003; 2004; 2010) im Anschluss an die 
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Fahrrinnenvertiefung 1996 scheinen die Fischgemeinschaften des Teil-UG eine geringe 

Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens aufzuweisen. 

 

Umlagerungsfläche KS 552a 

Bei den grundnah lebenden Fischarten konnten hinsichtlich Artenzahlen und Fischmengen pro 

Fangeinheiten keine Anzeichen für Unterschiede zwischen Flächen außerhalb und innerhalb 

der Umlagerungsfläche gefunden werden. Der Natürlichkeitsgrad der Fischzönose wird daher 

als naturnah (Wertstufe 4) eingestuft. Die anthropogene Beeinträchtigung der 

Fischgemeinschaft wird als gering (Wertstufe 4) bewertet. Aufgrund der regelmäßigen 

Nutzung der Fläche als Umlagerungsfläche ist von einer Fischgemeinschaft geringer 

Empfindlichkeit (Wertstufe 2) auszugehen. 

Äußerer Seekanal 

Dem Bereich des Äußeren Seekanals wird hinsichtlich der Natürlichkeit und dem Anteil 

gefährdeter Arten eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) zugewiesen. Die Artenanzahl ist mit 42 

Fischarten, davon viele gebietscharakteristische und typische Arten, hoch. Von den 

nachgewiesenen Arten kommt fünf Arten eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung zu. Der 

Fahrrinnenbereich hat durch die anthropogene Überprägung eine sehr eingeschränkte 

Lebensraumfunktion für Fische (FIUM, 2017). Außerhalb der Fahrrinne ist die anthropogene 

Beeinträchtigung gering. Nach den Untersuchungsergebnissen des Monitorings (NAWA, 

2003; 2004; 2010) im Anschluss an die Fahrrinnenvertiefung 1996 scheinen die 

Fischgemeinschaften des Teil-UG eine hohe Resilienz und damit eine geringe 

Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens aufzuweisen. 

Innerer Seekanal 

Bezüglich der Natürlichkeit wird der Fischzönose des Inneren Seekanals eine geringe 

Bedeutung (Wertstufe 2) beigemessen, da im Inneren Seekanal kaum Strukturen vorhanden 

sind, um eine hochwertige Fischgemeinschaft dauerhaft zu beherbergen. Bezüglich seiner 

Funktion als Wanderkorridor besitzt der innere Seekanal jedoch eine sehr hohe Bedeutung 

(Wertstufe 5). Dem Anteil gefährdeter Arten in der Fischgemeinschaft wird eine hohe 

Bedeutung (Wertstufe 4) zugewiesen, aufgrund der durchziehenden naturschutzfachlich 

bedeutsamen Arten. Die anthropogene Beeinträchtigung der Fischgemeinschaft im Inneren 

Seekanal kann aufgrund fehlender zönotischer Erhebungen nicht eingeschätzt werden. Trotz 

der intensiven Nutzung scheinen Austauschbewegungen zwischen den Zönosen derzeit nicht 

behindert zu werden. Der innere Seekanal wird von verschiedenen Fischarten als einzige 

direkte Verbindung zwischen Ostsee und Unterwarnow genutzt, so dass die Empfindlichkeit 

in diesem Bereich als hoch (Wertstufe 4) einzustufen ist. 
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Breitling 

Der Breitling weist eine große Strukturvielfalt auf, aus der umfangreiche 

Lebensraumfunktionen resultieren. So wurden insgesamt 28 gebietstypische, teilweise stark 

gefährdete Fischarten nachgewiesen (Seestichling). Im Ergebnis wird dem Breitling bezüglich 

seiner Funktion als Wanderkorridor eine sehr hohe Bedeutung (Wertstufe 5), der 

Natürlichkeit der Ichthyozönose und dem Vorkommen gefährdeter Arten eine hohe 

Bedeutung (Wertstufe 4) zugewiesen. Die anthropogene Nutzung im Breitling ist 

bereichsweise sehr hoch, doch konnten während der zönotischen Erhebungen nur geringe 

Beeinträchtigungen festgestellt werden. Die Empfindlichkeit der Ichthyozönose gegenüber 

den Wirkfaktoren des Vorhabens wird aufgrund ihrer Angepasstheit an einen eutrophen 

Lebensraum mit starken hydrografischen Schwankungen und hohen Schwebstofffrachten und 

ihrer auch daraus resultierenden hohen Resilienz als gering (Wertstufe 2) eingestuft. Für den 

Laich bzw. für Larvenstadien im direkten Eingriffsbereich ist die Empfindlichkeit aufgrund 

fehlender Mobilität als hoch (Wertstufe 4) zu bewerten. Auch für die Arten, die den Bereich 

als Wanderkorridor nutzen, bestehen hohe Empfindlichkeiten. 

Unterwarnow 

Von den 29 in der Unterwarnow nachgewiesenen gebietstypischen Arten sind drei (Flussaal, 

Aalmutter, Flussneunauge) von naturschutzfachlich hoher Bedeutung. Flussaal und 

Flussneunauge gelten im Bundesland als stark gefährdet (Waterstraat et al. (2015)). Damit 

wird der Unterwarnow bezüglich Vorkommen gefährdeter Arten eine hohe Bedeutung 

(Wertstufe 4) zugewiesen. Die vorgefundenen Fischgemeinschaften sind wenig beeinträchtigt. 

Der Natürlichkeit der Fischgemeinschaft wird daher eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) 

zugeordnet. Das gesamte Unterwarnowgebiet ist stark anthropogen überformt, doch konnten 

während der zönotischen Erhebungen nur geringe Beeinträchtigungen festgestellt werden. 

Die Empfindlichkeit der Ichthyozönose gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens wird 

aufgrund ihrer Angepasstheit an einen eutrophen Lebensraum mit starken hydrografischen 

Schwankungen und hohen Schwebstofffrachten und ihrer auch daraus resultierenden hohen 

Resilienz als gering (Wertstufe 2) eingestuft. Für Süßwasserarten, insbesondere deren Laich 

bzw. Larvenstadien, ist die Empfindlichkeit gegenüber Salzgehaltserhöhungen aufgrund 

fehlender Mobilität hoch (Wertstufe 4).  

Werftgrube 

Die Werftgrube ist bereits erheblich mit Schadstoffen vorbelastet, so dass ihre 

Lebensraumfunktion für die Fischgemeinschaft als sehr gering eingeschätzt wird. Der Bereich 

hat weder als Fress- noch als Laichgrund eine besondere Bedeutung. Im Ergebnis wird der 

Fläche bezüglich der Natürlichkeit der Ichthyozönose und dem Vorkommen gefährdeter Arten 

eine sehr geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zugewiesen. Die anthropogene Beeinträchtigung 

der Fischgemeinschaft kann aufgrund fehlender zönotischer Erhebungen nicht eingeschätzt 

werden. Unter Anwendung der Maßnahme zur Verminderung und Vermeidung von 

Auswirkungen B6 (Einsatz einer Schlickschürze im Bereich der Werftgrube) und einer zu 

erwartenden Vergrämung potenziell in der Grube befindlicher Fische ist von einer sehr 

geringen Empfindlichkeit (Wertstufe 1) auszugehen.  
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Vorhabenbedingte Auswirkungen 

In der folgenden Tab. ist die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Fische und Rundmäuler zusammenfassend dargestellt. 

Tab. 5: Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Fische und Rundmäuler 

Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

baubedingt     

Boden- und Sedimententnahme durch  
Baggerung 

Gewässertrübungen  
(für Adulti) 

Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Kurzzeitige (ca. 30 min) und kleinräumige (50 – 
300 m) Gewässertrübungen.  

unerheblich 

Substratentnahme  
Potenzielle kleinräumige Schädigung von 
Fischlaich, verringertes Nahrungsangebot 
durch partiellen Verlust benthischer Fauna. 

unerheblich 

Flächeninanspruchnahme durch  
Boden-/Sedimentablagerung auf der 
Umlagerungsfläche KS 552a und  
deren Erweiterungsfläche 

Sedimentablagerung (Trübung) 
Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Mit Sturmereignissen vergleichbare 
Gewässertrübungen, die temporär im Umfeld 
von maximal 200-300 m auftreten und eine 
halbe Stunde andauern. 

unerheblich 

Flächeninanspruchnahme 
(Überdeckung) 

Erhaltung der biotoptypischen 
Eigenschaften der geplanten 
Nutzfläche der Erweiterung 
KS 552a 

Temporäre Beeinträchtigung für den 
Lebensraum benthischer Kleinfischarten und 
Verlust an benthischen Nährtieren. 

unerheblich 

Emissionen von Schall, Schadstoffen, 
Staub, Licht, Erschütterungen und 
Vibrationen 

Schallimmissionen  
Kurzzeitige Vergrämung von Fischarten im 
Baggerbereich. 

unerheblich 

Unfälle und Havarien 
Freisetzung 
wassergefährdender Stoffe 

Gegenmaßnahmen bei  
Havarien und Unfällen 

Direkte oder indirekte Schädigung durch Öle 
und Treibstoffe im unwahrscheinlichen Fall der 
Havarie eines Baggerschiffs oder einer Schute. 

unerheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

Verfüllung der Werftgrube 
Baggergutverbringung in die 
Werftgrube 

Einsatz einer Schlickschürze 
im Bereich der Werftgrube  

Potenzieller Verlust von benthischen  
Nährorganismen (Chironomiden, Oligochaten) 
nach der Überdeckung. 

unerheblich 

anlagebedingt 

Veränderung der 
Seebodenmorphologie und der 
Sedimentzusammensetzung durch 
Baggerung und  
Verbringung  

Veränderung der  
Seebodenmorphologie 

 
Kleinräumige Herabsetzung des 
Besiedlungspotenzials für benthische Nährtiere 
durch Vertiefung. 

unerheblich 

Veränderung der  
Sedimentzusammensetzung /  
Substratänderung 

 
Kleinräumige Veränderung des Lebensraums 
und seiner Funktion.  

unerheblich 

Verlagerung der Sandfalle 
Veränderung des Lebensraums 
durch Veränderung der  
Sedimentzusammensetzung 

 
Punktuelle Veränderung des Auftretens 
benthischer Nährtiere und der 
Lebensraumfunktion. 

unerheblich 

Veränderung der Sedimentdynamik, 
der Strömungs- , Salzgehalts- und  
Temperatur-verhältnisse 

Veränderung hydrographischer 
Parameter 
(Salzgehaltsverhältnisse) 

 
Innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite 
liegende Veränderungen des Salzgehalts. 

unerheblich 

betriebsbedingt     

Unterhaltungsbaggerungen 

wie baubedingte Wirkungen in 
abgeschwächter Form  
(km 16,9 bis 15,1; Nord-
erweiterung der Zufahrt zum 
Ölhafen, geplante Nutzung der 
Erweiterungsfläche der KS 
552a) 

 
Wiederkehrende Überdeckung des Boden/ 
Sediments auf der geplanten Nutzung der  
Erweiterung der KS 552a (Sand auf Sand). 

unerheblich  

Zusammenfassend sind durch das Vorhaben der Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock auf Fische und Rundmäuler keine 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
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2.3.3.2 Meeressäuger 

In der deutschen Ostsee kommen regelmäßig drei Meeressäugetierarten (Schweinswal 

(Phocoena phocoena), Kegelrobbe (Halichoerus grypus) und Seehund (Phoca vitulina)) vor. 

Alle drei Arten sind im Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführt. Kegelrobben und Seehunde 

sind zusätzlich im Anhang V als Arten gelistet, die in der Vergangenheit durch Jagd stark 

dezimiert wurden, während der Schweinswal als wandernde Art zusätzlich in Anhang IV 

gelistet ist.  

Die Kegelrobben der inneren Ostsee bilden eine eigene Unterart (Halichoerus grypus grypus, 

Olsen et al. (2016)). Eine ostseeweite Zählung ergab über 30.000 Tiere (HELCOM, 2018). Der 

überwiegende Teil der Ostsee-Kegelrobben lebt nördlich des 58. Breitengrades, wobei mit der 

Zunahme des Bestandes eine zunehmende Ausbreitung in die zentrale und südliche Ostsee 

erfolgt (Hermann, C., 2012). Der einzige permanent genutzte Liegeplatz an der deutschen 

Ostseeküste befindet sich in der Wismarbucht auf der Sandbank Lieps, deren Nutzung 

allerdings in hohem Maße wind- und wasserstandsabhängig ist (Hermann, C., 2012). 

Da Kegelrobben einen hohen Aktionsradius besitzen (bis zu 850 km (Dietz et al. (2003)) und 

außerhalb der Fortpflanzungszeit weite Wanderungen unternehmen, ist mit einem 

sporadischen Auftreten einzelner Kegelrobben im Untersuchungsraum zu rechnen. 

Einzelsichtungen von Kegelrobben wurden in den letzten Jahren wiederholt an der gesamten 

Küste im Vorhabengebiet gemacht. Im Umfeld des Robbenforschungszentrums der Universität 

Rostock im Yachthafen Rostock Hohe Düne wurden regelmäßig freilebende Kegelrobben 

beobachtet. Eine einzelne Kegelrobbe hielt sich vom Frühjahr bis November 2011 dort auf 

(Hermann, C., 2012). Weitere Einzelsichtungen vor Hohe Düne stammen aus den Jahren 

2014, 2016, 2017 und 2018 (DMM, 2018). Im Untersuchungsraum gab es weitere 

Einzelmeldungen am FFH-Gebiet Rostocker Heide und an der Ostmole in Warnemünde. 2016 

wurde ein Tier sogar im Flachwasserbereich des Ostbreitlings gesichtet (DMM, 2018). Ein 

gezieltes oder zufälliges Aufsuchen der Warnow bzw. des Breitlings ist demnach trotz der 

andauernden anthropogenen Störung nicht auszuschließen, kommt jedoch nur 

ausnahmsweise vor. 

Seehunde der Ostsee sind nur in den südwestlichen Bereichen und an einem isolierten 

Liegeplatz am Kalmarsund (Schweden) verbreitet. Die gelegentlich an der Küste Mecklenburg-

Vorpommerns zu beobachtenden Seehunde gehören mit großer Sicherheit zur Population der 

westlichen Ostsee mit ihrem Verbreitungsschwerpunkt in der Beltsee und im Öresund (LUNG, 

2007b). Es ist davon auszugehen, dass hiesige Küstengewässer zum Nahrungs- und 

Streifgebiet der Seehunde der Liegeplätze Vitten/Skrollen und Rødsand bzw. Falsterbo 

gehören (LUNG, 2007b; Hermann, C., 2012). 

Im Umfeld des Robbenforschungszentrums der Universität Rostock im Yachthafen Rostock 

Hohe Düne wurden regelmäßig freilebende Seehunde beobachtet, die sich dort über mehrere 

Tage aufhalten (Hermann, C., 2012). Einzelsichtungen stammen aus den Jahren 2016, 2017 

und 2018 (DMM, 2018). 2018 wurde ein Tier auch vor Heiligendamm beobachtet. Selten 

scheinen Seehunde auch in das Warnowästuar einzuwandern, was eine Beobachtung vom 

Schnatermann am Ostbreitling (2017) belegt (DMM, 2018). Da der innere und äußere 
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Seekanal sowie der Breitling stark anthropogen beeinflusst sind, ist ein regelmäßiges 

Auftreten/Vorkommen von Seehunden auszuschließen. 

Anhand der Daten des akustischen Monitorings von Schweinswalen (Carlén, I. et al., 2018) 

lässt sich schlussfolgern, dass in der zentralen, östlichen und nördlichen Ostsee ein Bestand 

existiert, der von dem in der Beltsee zu trennen ist, da beide während der Paarungszeit (Juli-

August) geographisch isoliert vorkommen. Der östliche Bestand wird anhand der SAMBAH-

Daten auf etwa 500 Individuen geschätzt und ist daher hochgradig gefährdet (SAMBAH, 

2016). Die akustisch nachgewiesene Teilmenge des westlichen Bestandes wird mit etwa 

20.000 Tieren angegeben (SAMBAH, 2016). Viquerat et al. (2014) zeigen jedoch anhand von 

Flugzählungen, dass der Bestand der gesamten Beltseepopulation bei ca. 40.000 Individuen 

liegt, wobei die Dichte mit ca. 0,79 Tiere pro km² angegeben wird. Für die Schweinswale der 

westlichen Ostsee (Beltsee-Population) ergeben sich aus den SAMBAH-Daten Hinweise auf 

ein im Frühling bzw. Sommer ostwärts gerichtetes Wanderverhalten. Verfuß et al. (2007b) 

vermuten, dass die Tiere im Frühjahr den großen Heringsschwärmen folgen. Von Mitte Juli bis 

Anfang August pflanzen sich die Schweinswale fort, wobei die Kälber nach einer zehn- bis 

elfmonatigen Tragzeit Ende Juni bis Ende Juli geworfen werden (Hasselmeier et al. (2004)). 

Die Aufzucht erfolgt bevorzugt in seichten und somit meist küstennahen Gewässern. 

Zu beachten ist, dass die zum Vorhabengebiet nächstgelegenen C-Pods zum akustischen 

Monitoring der Wale nördlich von Graal-Müritz an der Kadetrinne liegen, ca. 25 km von 

Warnemünde entfernt. Im Durchschnitt wurden dort an drei von vier Tagen (75%) 

Schweinswale aufgezeichnet. Die Schweinswalregistrierungen pro Monat steigen jedes Jahr 

von unter 25% im März auf über 90% ab Mai/Juni. Dieses hohe Niveau bleibt fast 

ununterbrochen über sechs bis sieben Monate bis mindestens November bestehen, um dann 

innerhalb von drei Monaten wieder auf das jährliche Minimum im Februar/März zu fallen 

(Gallus et al. (2015)). Küstennah halten sich dabei weniger Tiere auf. 

Im Sommer 2018 wurde 2x ein Einzeltier im Untersuchungsraum beobachtet und im August 

gab es einen Totfund vor dem Ufer der Verkehrszentrale im Inneren Seekanal. Insgesamt 

wurden 11 Schweinswale zwischen Ende August und Anfang September zwischen Graal-

Müritz und Nienhagen tot aufgefunden. Bis Oktober wurden ca. 10 Sichtungen im 

Untersuchungsraum am Äußeren Seekanal gemeldet DMM (2018). Im Januar 2016 wurden 

zwei Schweinswale im Inneren Seekanal auf Höhe Pagenwerder beobachtet, im August am 

Fähranleger Hohe Düne. Da Schweinswale normalerweise viel befahrene Bereiche meiden, 

ist allerdings von keinem regelmäßigen Vorkommen im Bereich des Inneren Seekanals und 

des Breitlings auszugehen. 

Aufgrund der Küstenmorphologie liegen der Außenbereich des Seekanals sowie die 

Erweiterung der KS 552a innerhalb eines potenziellen Aufzucht- und Durchzuggebiets. Trotz 

der nachgewiesenen Meidung von vielfrequentierten Schifffahrtswegen, ist ein Vorkommen 

von einzelnen Individuen im Untersuchungsgebiet des Äußeren Seekanals nicht 

ausgeschlossen. Sichtungen von einzelnen oder mehreren Schweinswalen, auch mit 

Jungtieren, im Bereich des Seekanals wurden vorrangig von Mai bis September der Jahre 

2012 bis 2016 gemeldet (DMM, 2018). Die Aufenthaltsdauer der Tiere im Bereich des Äußeren 

Seekanals wird aufgrund der regelmäßigen Störung durch Schiffsverkehr als kurz 



 

 

 
Umwel tschutz  

 

Projekt: LBP Anpassung Seekanal Rostock 04.06.2019 Rev. 01 Seite 46 von 103 
TÜV-Auftrags-Nr.: 917UVU018 

eingeschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die hier vorkommenden Tiere vorwiegend 

zwischen den Verbreitungszentren Fehmarn und Westdarß migrieren. Beobachtungen der 

Sichtungs-Datenbank des DMM belegen besonders für den Sommermonat August eine 

regelmäßige Nutzung der äußeren Küstengewässer östlich des Seekanals von Alttieren mit 

Jungen (DMM, 2018). Aufgrund der relativen Nähe zum Dichtezentrum westlich von Fischland-

Darß ist ein regelmäßiges Vorkommen von Schweinswalen im Bereich der Erweiterung der 

KS 552a somit ebenfalls nicht auszuschließen. Im Bereich der Erweiterung der 

Umlagerungsfläche KS 552a wurde ein annähernd naturnaher Fischbestand festgestellt 

(FIUM, 2017). Diese stellt somit ein potenzielles Nahrungshabitat dar. 

 

Bewertung der Bedeutung/ Empfindlichkeit Meeressäuger gem. UVU  

Die Bewertung des Meeressäuger-Bestandes erfolgt anhand der Kriterien Natürlichkeit und 

regionale/überregionale Bedeutung des Untersuchungsraums für die Meeressäuger. Generell 

wird das Kriterium Seltenheit und Gefährdung für Meeressäuger mit hoch bewertet, da die 

Tiere sowohl im Anhang II Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) stehen (als eine nicht 

prioritäre Art, für die Natura 2000-Gebiete auszuweisen sind) als auch im Anhang IV, der die 

Arten enthält, für die ein strenges Schutzsystem nach Art. 12 ff. einzurichten ist (Schweinswal) 

oder Anhang V, der Arten von gemeinschaftlichem Interesse enthält, deren Entnahme aus der 

Natur und deren Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können 

(Robbenarten). 

Ein Vorkommen von Meeressäugern im Bereich der südlichen Unterwarnow bzw. der 

Werftgrube wird ausgeschlossen. Eine Bewertung für diese Teil-UG entfällt daher. 

Breitling und Innerer Seekanal 

Dem Breitling und dem Inneren Seekanal sind aufgrund der intensiven Nutzung (u. a. 

Schiffsverkehr) hinsichtlich der Natürlichkeit sowie der regionalen/überregionalen Bedeutung 

eine sehr geringe Bedeutung (Wertstufe 1) für Meeressäuger gegeben. Aufgrund der 

Vorbelastung ist höchstens von einem äußerst seltenen Auftreten der Arten auszugehen, 

deren Empfindlichkeit dann aufgrund dieser Vorbelastung (Schiffsverkehr, 

Unterwasserschall, Schadstoffbelastung, Freizeitnutzung) als gering (Wertstufe 2) anzusehen 

ist.  

Insgesamt wird die Bedeutung des Breitling und des Inneren Seekanals mit sehr gering 

(Wertstufe 1 bewertet).  

Äußerer Seekanal 

Dem Äußeren Seekanal wird aufgrund des intensiven Schiffsverkehrs hinsichtlich der 

Natürlichkeit eine geringe Bedeutung (Wertstufe 2) zugewiesen. Hinsichtlich des Kriteriums 

regionale/überregionale Bedeutung ist eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 3) wegen der 

potenziellen Nutzung des Bereiches als Durchzugs- und potenziell auch als Nahrungsgebiet 

gegeben.  

Die Empfindlichkeit wird aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Schiffsverkehr 

und die Freizeitnutzung des Bereiches als gering (Wertstufe 2) bewertet. Aufgrund der 
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regionalen/überregionalen Bedeutung des Bereiches wird die Bedeutung des Äußeren 

Seekanals für die Meeressäuger mit mittel bewertet (Wertstufe 3). 

Umlagerungsfläche KS 552a und deren Erweiterung  

Mit Ausnahme der KS 552a wird der Natürlichkeit sowie der regionalen/überregionalen 

Bedeutung des betrachteten Seegebietes unter Berücksichtigung des Vorkommenspotenzials 

eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 3) zugeschrieben. 

Der Natürlichkeit der KS 552a wird eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 3) zugeordnet, da die 

Umlagerungsfläche genutzt wird und so zeitweise die Nahrungsverfügbarkeit oder Nutzung 

als Lebensraum für Meeressäuger eingeschränkt ist. Eine mittlere regionale/überregionale 

Bedeutung ist aufgrund des räumlichen Zusammenhangs der Flächen und aufgrund der 

überwiegend guten Lebensbedingungen für Beutetiere zu unterstellen. 

Allgemein ist bei Meeressäugern von einer hohen Empfindlichkeit gegenüber einigen 

Wirkungen wie z. B. Unterwasserschall auszugehen. Aufgrund der deutlichen anthropogenen 

Beeinträchtigung (v. a. Schiffsverkehr) im Untersuchungsraum ist aber generell mit einer 

gewissen Vorsicht und Ausweich- und Meideverhalten der Meeressäuger zu rechnen, so dass 

insgesamt eine geringe Empfindlichkeit (Wertstufe 2) resultiert. 

Insgesamt hat der Bereich der Umlagerungsstelle KS 552a und deren Erweiterungsfläche 

aufgrund der regionalen/ überregionalen Bedeutung insbesondere für die Schweinswale eine 

mittlere Bedeutung (Wertstufe 3). 
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Vorhabenbedingte Auswirkungen 

In der folgenden Tab. ist die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Meeressäuger zusammenfassend dargestellt. 

Tab. 6: Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Meeressäuger 

Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

baubedingt     

Emission von Schall, Schadstoffen, 
Staub, Licht, Erschütterungen und 
Vibrationen 

Schallimmissionen 
Vergrämung der 
Schweinswale im  
Außenbereich 

Verletzungen o. Tötungen von Meeressäugern 
durch schädliche Schallexposition. Durch das 
in Zusammenarbeit mit dem DMM erarbeitete 
Schutzkonzept (Kap. 7 UVU, 
Vergrämungsmaßnahmen vor jeweiligem 
Baubeginn) wird sichergestellt, dass 
Verletzungen oder Tötungen von 
Schweinswalen ausgeschlossen werden. 

unerheblich 

Unfälle und Havarien 
Freisetzung  
wassergefährdender Stoffe 

Gegenmaßnahmen bei  
Havarien und Unfällen 

Störung oberflächennaher Sedimente durch 
Öle und Treibstoffe im unwahrscheinlichen Fall 
der Havarie eines Baggerschiffs oder einer 
Schute. 

unerheblich 

Visuelle Wirkungen 
Störung von Tieren (Brutvögel, 
Zug und Rastvögel, Säugetiere, 
Fische, etc.) 

 

Visuelle Wirkungen von Schiffen und 
Baggertechnik sind generell dazu geeignet 
Störwirkungen auf Robben zu entfalten und in 
der Folge Meideverhalten hervorzurufen. 
Aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch 
Schiffsverkehr und das nur kurzzeitige 
auftreten der Störung ist davon auszugehen, 
dass diese nicht erheblich ausfällt. 

unerheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

betriebsbedingt     

Unterhaltungsbaggerungen 

wie baubedingte Wirkungen in 
abgeschwächter Form  
(km 16,9 bis 15,1; 
Norderweiterung der Zufahrt 
zum Ölhafen, geplante Nutzung 
der Erweiterungsfläche der KS 
552a) 

 

Kurzzeitige und kleinräumige Störwirkungen 
und wiederkehrende Überdeckung des  
Boden/Sediments auf der geplanten Nutzung 
der Erweiterung der KS 552a (Sand auf Sand). 

unerheblich  

 

Zusammenfassend sind durch das Vorhaben der Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock auf Meeressäuger keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
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2.3.3.3 Fischotter 

Gemäß dem Kartenportal des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG, 

2005) kommt der Fischotter im Messtischblattquadranten 1838-4 (Breitling) vor. Er ist auch 

aus den FFH-Gebieten „Wälder und Moore der Rostocker Heide“ (DE 1739-304) und 

„Warnowtal mit kleinen Zuflüssen“ (DE 2138-302) gemeldet. 

Der Fischotter ist eine in MV weit verbreitete FFH-Art. Geeignete Habitate finden sich am 

Ostbreitling z. B. in den Mündungsbereichen des Peezer Baches und im Moorgraben in 

Verbindung mit dem Radelsee und westlich des Vorhabenbereiches im Laakkanal in 

Verbindung mit dem Diedrichshäger Moor. 

Fischotter sind empfindlich gegenüber Habitatfragmentierung, d. h. gegenüber einer 

Zerschneidung des Lebenraums durch die Zunahme von Elementen der technischen 

Infrastruktur, durch die eine Unterbrechung der Kontinuität von Habitaten oder 

Landschaftsräumen hervorgerufen wird. Auswirkungen können durch die bloße Anwesenheit 

der Elemente der Infrastruktur und/oder durch den Betrieb der infrastrukturellen Einrichtung 

entstehen. Aufgrund ihrer spezifischen Habitatansprüche sind die Tiere besonders empfindlich 

bzgl. Habitatveränderungen. Des Weiteren sind sie besonders durch Kollisionen, vor allem bei 

der Begegnung mit schnellfahrenden Fahrzeugen, gefährdet. Fischotter sind außerdem 

scheue Tiere und meiden Bereiche mit regelmäßiger anthropogener Störung. 
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Vorhabenbedingte Auswirkungen 

In der folgenden Tab. ist die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Fischotter zusammenfassend dargestellt. 

Tab. 7: Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Fischotter 

Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

baubedingt     

Verkehrszunahme durch Baggergut-
transporte zur Umlagerungsfläche KS 
552a u. deren Erweiterungs-fläche 
und zur Spüleranlegestelle 

Erhöhtes Kollisionsrisiko  

Potenzielle Verletzungen oder Tötungen 
innerhalb der bereits bestehenden 
Verkehrswege denen jedoch keine besondere 
Bedeutung als Aufenthaltsort oder Wanderrute 
zukommt.  

unerheblich 

Emissionen von Schall, Schadstoffen, 
Staub, Licht, Erschütterungen und  
Vibrationen 

Schallimmissionen  
Potenzielle Beeinträchtigung und Veränderung 
der Lebensraumnutzung.  

unerheblich 

Unfälle und Havarien 
Freisetzung  
wassergefährdender Stoffe 

Gegenmaßnahmen bei 
Havarien und Unfällen 

Direkte und indirekte Schädigung durch Öle 
und Treibstoffe im unwahrscheinlichen Fall der 
Havarie eines Baggerschiffs oder einer Schute. 

unerheblich 

Visuelle Wirkungen 
Störung von Tieren (Brutvögel, 
Zug und Rastvögel, Säugetiere, 
Fische, etc.) 

 
Punktuelle und kurzzeitige Störung und  
Vergrämung aus dem Vorhabenbereich. 

unerheblich 

Trenn- und Barrierewirkungen von 
Bautätigkeiten, Verkehr und Transport 

Trenn- und Barrierewirkung für 
z. B. Fischotter, Fische,  
Seehunde, Robben 

 

Punktuelle Störwirkung für wandernde 
Fischotter durch die langsam voranschreitende  
Baustelle. Dies führt zu keiner tatsächlichen 
Trenn- u. Barrierewirkung, da ein Ausweichen 
möglich ist. 

unerheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

betriebsbedingt     

Unterhaltungsbaggerungen 

wie baubedingte Wirkungen in 
abgeschwächter Form  
(km 16,9 bis 15,1; 
Norderweiterung der Zufahrt 
zum Ölhafen, geplante Nutzung 
der Erweiterungsfläche der KS 
552a) 

 
Kurzzeitige und kleinräumige Störwirkungen 
auf potenziell vorkommende Fischotter. 

unerheblich  

 

Zusammenfassend sind durch das Vorhaben der Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock auf Fischotter keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
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2.3.3.4 Brutvögel 

Durch das WSA wurde im Zeitraum Ende März bis Anfang Juli 2016 eine Untersuchung der 

Brutvogelpopulation durchgeführt (WSA, 2017b). Dabei wurde das Untersuchungsgebiet in 

verschiedene Teilbereiche unterteilt. In Bereichen stärkerer anthropogener Überprägung wird 

allenfalls mit einer kommunen bzw. gegenüber den Vorhabenwirkungen unsensiblen Avifauna 

gerechnet. Daher wurden diese Bereiche nur stichprobenhaft aufgesucht. In natürlichen bzw. 

naturnahen Uferbereichen wurde eine gezielte Brutvogelerfassung durchgeführt. 

Peezer Bach-Niederung 

Innerhalb der Peezer Bach-Niederung, die sich durch vielfältige Habitate und hohe Naturnähe 

auszeichnet, wurden im Erfassungsjahr 2016 insgesamt 31 Brutvogelarten nachgewiesen. 

Von den 6 Reviernachweisen von Wassergeflügelarten konnte tatsächliches Brutverhalten nur 

für Wasservogelarten ohne speziellen Schutzstatus beobachtet werden (Graugans, 

Stockente, Schnatterente, Nilgans). 11 weitere, naturschutzfachlich relevante Arten konnten 

nachgewiesen werden, unter ihnen eine Reihe von Arten, deren Habitatansprüche keine enge 

Korrelation mit dem Vorkommen von Feuchtlebensräumen aufweisen. 

Zwischen Öl- und Chemiehafen 

Innerhalb des Teil-UG sowie auf den angrenzenden Flächen wurden 12 Brutvogelarten 

nachgewiesen, die in Mecklenburg-Vorpommern bzw. Deutschland mit Ausnahme des 

Sprossers und des Feldschwirls als ungefährdet und allgemein verbreitet gelten. Als einzige 

Arten mit fester Habitatbindung an Feuchtlebensräume konnten im Röhricht Teichrohrsänger 

und Rohrammer erfasst werden. Der Vergleich der Untersuchungen aus 2016 und 2010 zeigt 

keine grundsätzlichen Unterschiede im Arteninventar (WSA, 2017b). 

Schnatermann 

Insbesondere die Habitatdiversität der Spülfeldflächen und die Feldgehölzkomplexe an den 

Norddeichen bis zur Anlegestelle Schnatermann bedingen die Ansiedlung diverser Arten mit 

unterschiedlichen Habitatansprüchen. Insgesamt wurden innerhalb des Gebietes 32 

Brutvogelarten nachgewiesen.  

Wollkuhl 

In diesem ebenfalls habitatreichen Bereich wurden 34 Brutvogelarten nachgewiesen. Im 

naturnahen Uferabschnitt dominieren – wie in anderen Teilgebieten mit vergleichbaren 

Röhrichtvorkommen – die beiden Schilfbrüterarten Teichrohrsänger und Rohrammer. 

Zusätzlich hervorzuheben ist das Vorkommen des Blaukehlchens als naturschutzfachlich 

relevante Art. 

Das Arteninventar auf den Spülfeldpoldern ist vergleichbar mit den Bestandsverhältnissen im 

Untersuchungsgebiet Schnatermann, wobei die Polder zur Zeit der Kartierungen höhere 

Wasserstände aufwiesen und so einen höheren Anteil an Wassergeflügelarten beherbergten. 

Vorkommen von Limikolen und mit Gehölzen assoziierten Arten waren ebenfalls mit den 

Flächen am Schnatermann vergleichbar. 
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Östlich Stützpunkt Warnemünde 

Dieses Teil-UG umfasst einen naturnahen Uferabschnitt mit schmalem Brackwasserröhricht-

saum am Tonnenhof mit landeinwärts angrenzender ruderalisierter Hochstaudenflur und 

Ausläufern des Waldes innerhalb des militärischen Sperrgebietes. Im Rahmen der 

Brutvogelerfassung wurden insgesamt sechs Arten nachgewiesen. In den künstlichen 

Uferabschnitten des Teil-UG siedelte eine Rauchschwalbenkolonie. 

Pagenwerder 

Dieses Teil-UG beinhaltet neben der Altinsel Pagenwerder eine 1999 künstlich aufgespülte 

Sandinsel. Die Altinsel wird flächendeckend mit brackwasserbeeinflusstem Schilfröhricht 

bewachsen und weist kaum Bedeutung als Brutvogellebensraum auf. Die Sandinsel ist 

geprägt von Landreitgrasfluren, die in Teilbereichen einer jährlichen Pflegemahd unterzogen 

werden. Diese Flächen und solche mit Pioniervegetation werden von einer großen 

Silbermöwenkolonie genutzt, die zunehmend andere Brutvögel verdrängt. 2016 wurden 

insgesamt 13 Brutvogelarten nachgewiesen, die alle betrachtungsrelevant sind. Weitere Arten 

(Löffelente, Kiebitz, Lachmöwe und Flussseeschwalbe) wurden in den Vorjahren 2013-2015 

als Brutvögel des Pagenwerders nachgewiesen. 

Anthropogen überprägte Uferabschnitte 

In den stark überformten Bereichen innerhalb des Seehafens und an den Uferabschnitten 

westlich und östlich des Inneren Seekanals wurden drei, für die UVU nicht 

betrachtungsrelevante Vogelarten nachgewiesen. Sie zählen zu den sog. Kulturfolgern und 

sind in MV annähernd flächendeckend verbreitet.  

Aufgrund der wenig geeigneten Habitatstrukturen wird Brutpotenzial in den anthropogen 

geprägten Bereichen nur für die sog. Stadtvögel erwartet. 

Einzig der Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe; RL D 1/ MV 1, <1.000 Bp) könnte auf den 

vorbelasteten Flächen Nischenstrukturen als Sekundärhabitat zur Nestanlage nutzen. Die Art 

wurde im Rahmen einer Kartierung für den Bau des Liebherr Kais am Nordende des Pier III 

mit drei Revieren festgestellt (IFAÖ, 2009). 

Werftgrube 

Dieses Teil-UG liegt im südlichen Teil der Unterwarnow auf Höhe des BSH-Gebäudes. Die 

Werftgrube wird von zahlreichen Dalben umgrenzt. Gem. dem aktuellen Brutvogelatlas für 

Rostock sind in den Uferregionen südöstlich von Bramow folgende drei Dalbenbrüter bekannt 

(Nehls et al. (2018)): Lach- und Mantelmöwe sowie die Flussseeschwalbe (Sterna hirundo, RL 

D 2). Von letzterer Art sind seit 2012 Brutpaare auf den ungenutzten Dalben südöstlich 

Bramow gemeldet, die Kolonie nahm bis 2016 auf 33 Bp zu. Eine Brut der Mantelmöwe wurde 

nur für 2011 gemeldet.  
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Gastvögel 

Während der Kartierungen wurden verschiedene Greifvogelarten (Fischadler, Seeadler, Rot- 

und Schwarzmilan sowie Rohrweihe) sowie der Eisvogel mehrfach als Nahrungsgäste 

festgestellt. 

Im Rahmen der Kartierung der Flächen am Breitling wurden 58 Brutvogelarten nachgewiesen 

sowie 1 Art mit Brutverdacht und 2 Arten, die in den Vorjahren im Untersuchungsraum 

Brutreviere besetzten. Hinzu kommen 6 mehrmalig festgestellte Nahrungsgäste. Fünf der im 

Untersuchungsgebiet festgestellten Brutvogelarten werden im Anhang I der EU-

Vogelschutzrichtlinie geführt und dreizehn der nachgewiesenen Brutvögel sind Arten der 

Roten Liste Mecklenburg-Vorpommerns bzw. Deutschlands. 

 

Bewertung der Bedeutung/Empfindlichkeit Brutvögel gem. UVU 

Die abschließende Bewertung der Brutvögel erfolgt anhand der Kriterien 

Seltenheit/Gefährdung, Vielfalt/Eigenart, Natürlichkeit/anthropogene Beeinträchtigung und 

regionale/überregionale Bedeutung. 

Peezer Bach-Niederung 

Aufgrund der Natürlichkeit und reichen Habitatvielfalt bieten sich Brutreviere für viele 

Vogelarten mit unterschiedlichen Habitatansprüchen. Viele Arten mit fester Habitatbindung an 

Feuchtlebensräume wurden nachgewiesenen. Das Teilgebiet weist die höchste Artenvielfalt 

an naturschutzfachlich relevanten Arten auf. Ein besonders erwähnenswertes Vorkommen ist 

das des Blaukehlchens, eine Art des Anhangs I der Vogelschutz-Richtlinie.  

Das Blaukehlchen weist eine im Landesvergleich sehr hohe Brutdichte in der Peezer Bach-

Niederung auf. Der Brutbestand entspricht zudem etwa 2 bis 4 % des landesweiten 

Gesamtbestandes (Vökler et al. 2014). Vor dem Hintergrund des in der Umwelt- und 

Naturschutzfachplanung häufig angewendeten 1 %-Kriteriums als Konvention einer 

Relevanzschwelle werden daher die Blaukehlchenvorkommen in der Peezer Bach-Niederung 

als von landesweiter Bedeutung gewertet. Alle weiteren Arten, insbesondere die Wasservögel, 

sind auf einzelne Brutrevierpaare beschränkt.  

Der Peezer Bach-Niederung ist eine sehr hohe naturschutzfachliche Bedeutung 

(Wertstufe 5) als Vogellebensraum gegeben. 

Von den vorkommenden naturschutzfachlich bedeutenden Arten ist nur der Kranich 

empfindlich gegenüber anthropogenen Störungen (LUNG, 1999). Sechs Arten sind gegenüber 

einer Unterbrechung der Kontinuität von Habitaten oder Landschaftsräumen empfindlich, 

darunter auch das Blaukehlchen. 11 Arten der Brutvogelgemeinschaft Peezer-Bach sind 

aufgrund ihrer spezifischen Lebensraumansprüche empfindlich gegenüber 

Habitatveränderung und die Rohrweihe ist zusätzlich empfindlich gegenüber Kollisionen im 

Bereich des bodennahen Luftweges v. a. bei der Begegnung mit schnellfahrenden 

Fahrzeugen. 

Insgesamt ergibt sich eine sehr hohe Empfindlichkeit (Wertstufe 5) gegenüber potenziellen 

Wirkungen des Vorhabens. 
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Zwischen Öl- und Chemiehafen 

Dieser Uferabschnitt weist nur eine geringe Wertigkeit auf. Strukturarmut und 

Lebensraumfragmentierung führen zu einer artenarmen Brutvogelfauna, in der die kommunen 

Arten ohne speziellen Schutzstatus dominieren. Die naturschutzfachlich relevanten Arten 

(Sprosser und Feldschwirl) weisen keine Empfindlichkeiten gegenüber Störungen, 

Habitatveränderungen, Zerschneidung oder Kollision auf. Zwei Arten der vorkommenden 

kommunen Arten (Teichrohrsänger und Rohrammer) sind jedoch speziell an Röhrichte 

gebunden. 

Insgesamt ergibt sich eine geringe Empfindlichkeit (Wertstufe 2) gegenüber den 

Wirkfaktoren des Vorhabens. 

Der Bereich hat eine geringe Bedeutung als Brutvogellebensraum (Wertstufe 2).  

Schnatermann und Wollkuhl 

Aufgrund der reichen Habitatvielfalt bieten sich auch in diesen beiden Teil-UG Brutreviere für 

viele Vogelarten mit unterschiedlichen Habitatansprüchen. Besonders der Spülfeldbetrieb 

führt zu einem Flächenmosaik an Pionierstandorten und verschiedenen Sukzessionsstadien 

und entsprechend zu einer vielfältigen Habitatausstattung. Die Teilgebiete weisen wie die 

Peezer-Bach-Niederung die höchste Artenvielfalt an naturschutzfachlich relevanten Arten auf. 

Auch hier wurden Blaukehlchenbrutpaare nachgewiesen, die zu der Population mit 

landesweiter Bedeutung, die am gesamten Ostbreitling (Schwerpunkt Teil-UG Peezer-Bach) 

verbreitet ist, zu rechnen sind. 

Den untersuchten Flächen am Schnatermann und der Wollkuhl ist demnach eine hohe 

naturschutzfachliche Bedeutung (Wertstufe 4) als Vogellebensraum gegeben. 

In beiden Teil-UG ist nur der Kranich empfindlich gegenüber anthropogenen Störungen 

(LUNG, 1999). Vier bis fünf Arten sind gegenüber einer Unterbrechung der Kontinuität von 

Habitaten oder Landschaftsräumen empfindlich, darunter auch das Blaukehlchen. Acht Arten 

der Brutvogelgemeinschaften von Schnatermann und Wollkuhl sind aufgrund ihrer 

spezifischen Lebensraumansprüche empfindlich gegenüber Habitatveränderung. 

Östlich Stützpunkt Warnemünde 

Der Uferabschnitt östlich des Stützpunkts Warnemünde weist keine hervorhebenswerte Arten- 

oder Strukturvielfalt auf. Dem Standort wird daher eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 3) als 

Vogellebensraum zugewiesen. 

Von den vier vorkommenden naturschutzfachlich relevanten Arten ist der Karmingimpel als 

empfindlich gegenüber einer Unterbrechung der Kontinuität von Habitaten oder 

Landschaftsräumen eingestuft (LUNG, 1999). 

Pagenwerder 

Die hohe naturschutzfachliche Bedeutung (Wertstufe 4) des Pagenwerder ist durch die 

Brutvorkommen des vom Aussterben bedrohten Mittelsägers begründet. Weiterhin beherbergt 

die Kleininsel eine der größten Großmöwenkolonien Mecklenburg-Vorpommerns. 
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Von den vorkommenden naturschutzfachlich bedeutenden Arten sind fünf empfindlich 

gegenüber anthropogenen Störungen (LUNG, 1999), darunter auch der Mittelsäger. Drei der 

Arten, die nur in den Vorjahren nachgewiesen wurden, sind ebenfalls Störungen gegenüber 

empfindlich. Acht Arten (+ vier aus Vorjahren) sind gegenüber einer Unterbrechung der 

Kontinuität von Habitaten oder Landschaftsräumen empfindlich und 10 Arten (+ vier aus 

Vorjahren) der Brutvogelgemeinschaft Pagenwerder sind aufgrund ihrer spezifischen 

Lebensraumansprüche empfindlich gegenüber Habitatveränderung. Der Höckerschwan ist 

zusätzlich empfindlich gegenüber Kollisionen im Bereich des bodennahen Luftweges v. a. bei 

der Begegnung mit schnellfahrenden Fahrzeugen. 

Anthropogen überprägte Uferabschnitte 

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades und stark anthropogen überprägten Charakters ist 

diesen Uferabschnitten eine sehr geringe Bedeutung (Wertstufe 1) als Brutvogellebensraum 

gegeben. Es kommen keine naturschutzfachlich relevanten Arten vor. 

In diesen Bereichen ist von einer sehr geringen Empfindlichkeit (Wertstufe 1) der Brutvögel 

auszugehen, da die vorkommenden kommunen Stadtvogelarten Flächen mit hohem 

Versiegelungs- bzw. Befestigungsgrad sowie starker Bebauung als Sekundärhabitat nutzen 

können und somit eine hohe Toleranz gegenüber anthropogener Präsenz aufweisen. Sie 

nutzen die durch den Menschen geschaffenen Nischen- und Spaltenstrukturen als Niststätte. 

Werftgrube 

Die drei im Brutvogelatlas Rostocks (Nehls et al. (2018)) genannten Dalbenbrüter für diesen 

oder nahegelegene Standorte, die Flussseeschwalbe, die Lach- und Mantelmöwe, wichen 

aufgrund von Verdrängung und Prädation auf den Standort in der südlichen Unterwarnow aus 

(Nehls et al. (2018)). Sie sind als empfindlich gegenüber anthropogenen Störungen, 

Habitatzerschneidung und -veränderung eingestuft (LUNG, 1999). 

Den Brutvogelvorkommen auf den Dalben der Werftgrube ist eine mittlere 

naturschutzfachliche Bedeutung (Wertstufe 3) gegeben. 
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Vorhabenbedingte Auswirkungen 

In der folgenden Tab. ist die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Brutvögel zusammenfassend dargestellt. 

Tab. 8: Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Brutvögel 

Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

baubedingt     

Boden- und Sedimententnahme durch 
Baggerung 

Gewässertrübungen 
Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Potenzielle Einschränkungen bei der 
Nahrungssuche (insbesondere Brutvögel des 
Pagenwerder) durch Trübungsfahnen, die 30 
Minuten anhalten und eine maximale 
Ausdehnung von 300 m erreichen. 

unerheblich 

Substratentnahme  
(Verlust von Benthos) 

 Kleinräumiger Verlust von Nahrungshabitaten. unerheblich 

Emissionen von Schall, Schadstoffen, 
Staub, Licht, Erschütterungen und  
Vibrationen 

Schallimmissionen  
Punktuell und langsam voranschreitende  
Störung, insbesondere für die Brutvögel des 
Pagenwerder. 

unerheblich 

Unfälle und Havarien 
Freisetzung 
wassergefährdender Stoffe 

 
Direkte und indirekte Schädigung durch Öle 
und Treibstoffe im unwahrscheinlichen Fall der 
Havarie eines Baggerschiffs oder einer Schute. 

unerheblich 

Visuelle Wirkungen 
Störung von Tieren (Brutvögel, 
Zug und Rastvögel, Säugetiere, 
Fische, etc.) 

Anbringung der 
Schlickschürze außerhalb der  
Reviergründungsphase 

Potenzielle Änderung der Raumnutzung v. a. 
bei Wasservogelarten und Limikolen, die 
jedoch durch räumliche und zeitliche 
Verlagerung der Nahrungssuche kompensiert 
werden können. 

unerheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

anlagebedingt 

Veränderung der  
Seebodenmorphologie und der  
Sedimentzusammensetzung 

Veränderung der  
Seebodenmorphologie  

 
Kleinräumige Beeinträchtigung potenzieller 
Nahrungshabitate im Bereich der 
Norderweiterung und der Zufahrt zum Ölhafen.  

unerheblich 

betriebsbedingt     

Schiffserzeugte Belastungen 
schiffserzeugte kurzperiodische 
Sekundärwellen 

 

Potenziell erhöhte Belastung an den  
Uferabschnitten des Pagenwerder durch das 
vorbeifahrende Bemessungsschiff. Die  
Uferabschnitte sind jedoch durch  
Steinschüttungen ausreichend geschützt. 

unerheblich 

Unterhaltungsbaggerungen 

wie baubedingte Wirkungen in 
abgeschwächter Form  
(km 16,9 bis 15,1; 
Norderweiterung der Zufahrt 
zum Ölhafen, geplante Nutzung 
der Erweiterungsfläche der KS 
552a) 

 Kurzzeitige und kleinräumige Störwirkungen. unerheblich 

 

Zusammenfassend sind durch das Vorhaben der Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock auf Brutvögel keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
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2.3.3.5 Rastvögel 

Insgesamt wurden 53 Arten erfasst. Teilweise sind diese Arten den Brutpopulationen des 

Gebietes zuzurechnen, so werden im Folgenden zumeist nur Arten mit einem relevanten 

Rastgeschehen genannt.  

Innere Küstengewässer  

Die meisten Rastvögel des Gebietes halten sich in den natürlichen oder naturnahen Bereichen 

des Breitlings auf. Nur wenige Arten tolerieren die anthropogen überprägten Bereiche im 

Inneren Seekanal (Blässhuhn, Stockente, Silbermöwe). 

Äußere Küstengewässer  

Signifikantes Rastgeschehen war von Eiderente, Trauerente und Eisente von Oktober bis 

März zu verzeichnen. Dies entspricht dem Verbreitungsmuster dieser Arten in der Ostsee von 

Mecklenburg-Vorpommern, wonach die Vorkommen der Samtente sich auf die Pommersche 

Bucht konzentrieren, während die anderen drei Arten auch westlich der Darßer Schwelle in 

nennenswerten Anzahlen auftreten. Die höchsten Tagesmaxima wurden jeweils im 

Referenzgebiet gezählt. Aus der flächenkorrigierten Darstellung der Individuendichten (WSA, 

2017c) lässt sich ableiten, dass die Verbreitungsschwerpunkte der Meeresenten abseits des 

Seekanals, aber auch abseits der KS 552a und deren Erweiterung liegen. Ihre Habitatwahl 

wird von Oberflächensedimenttyp, Wassertiefe, dem Vorkommen benthischer Nährtiere und 

ihrer Empfindlichkeit gegenüber Störungen durch Schiffsverkehr bestimmt (Mendel, et al., 

2008). 

Für die Arten Bergente, Stockente, Mittelsäger, Haubentaucher, Blässhuhn wird relevantes 

Rastgeschehen im Untersuchungsraum der äußeren Küstengewässer ausgeschlossen.  

Von den Arten Prachttaucher, Tordalk oder der Gruppe der Seeschwalben wurden jeweils nur 

wenige Exemplare beobachtet. Möwen und Kormorane wurden regelmäßig gesichtet, 

Kormorane konnten während der gemeinschaftlichen Jagd beobachtet werden, wobei sie 

kurzzeitig auch den Seekanal kreuzten. 

 

Bewertung der Bedeutung/ Empfindlichkeit Rastvögel gem. UVU 

Die Bewertung des Rastvogelbestandes erfolgt auf der Grundlage der Kartierergebnisse im 

Untersuchungsjahr 2016/17 (WSA, 2017c). Für die Bewertung wird das Kriterium ökologische 

Funktion herangezogen. Die Einschätzung zur Empfindlichkeit der Rastvogelbestände der 

Teiluntersuchungsgebiete beruht auf Angaben zur Empfindlichkeit von Vogelarten gegenüber 

Störungen, Habitatfragmentierung, Habitatveränderung und Kollisiongefährdung des LUNG 

(1999) und nach Mendel et al. (2008) unter Berücksichtigung der allgemeinen Vorbelastung 

des Untersuchungsraumes. 

Aufgrund seiner Lage und der charakteristischen Standortfaktoren hat der 

Untersuchungsraum eine relevante Funktion für den Durchzug und die Rast von Zugvögeln. 
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Innere Küstengewässer  

Der Teilbereich der inneren Küstengewässer ist Teil des Rastgebietszentrums „Unterwarnow“ 

(Code 1.2.6), das sich aus der Unterwarnow, dem Breitling sowie dem Radelsee und 

Heiligensee zusammensetzt. Dem Rastgebietszentrum wird der Status B (auf einer Skala von 

A bis D) zugeordnet, d. h. es erfüllt die Kriterien international bedeutsamer Funktion (I.L.N. & 

IFAÖ, 2009). Das bedeutet, dass mindestens eine Rastvogelart, die auf dem Anhang I (Anh. 

I) der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) gelistet ist, regelmäßig mit 0,3 bis 1 % ihrer Flyway-

Population im Rastgebietszentrum Unterwarnow vorkommt oder Arten, die nicht auf dem Anh. 

I der VS-RL gelistet sind, mit 1 bis 3 % der Flyway-Population vertreten sind. 

Diese Kriterien werden nach den aktuellen Kartierergebnissen (WSA, 2017c) und dem  

Vergleich mit Untersuchungen des IFAÖ (2010) und Vinke, P. (2016) von den Rastvorkommen 

des Singschwans (Anh. I), des Kranichs (Anh. I) und der Tundra-Saatgans weiterhin erfüllt. 

Die für diese Arten relevanten Rastfunktionen bestehen insbesondere in der Verfügbarkeit von 

Schlafplätzen. Diese liegen für den Singschwan am Ostufer des Breitling (Wollkuhl/südlich 

Bootsanleger Schnatermann; Chemiehafen) sowie für den Kranich im Radelsee, in den 

Lagunen Peezer Bach und auf dem Spülfeld Schnatermann. Schlafplätze für die Tundra-

Saatgans liegen ebenfalls im Radelsee und in den Lagunen Peezer Bach sowie Spülfeld 

Wollkuhl, Wohllkuhl/südlich Bootsanleger Schnatermann und am Pagenwerder. 

Vor diesem Hintergrund besitzen die Schlafplatzkomplexe im Ost-Breitling, d. h. den 

Teilgebieten Wollkuhl, sowie dem Radelsee und der Peezer Bach-Niederung, eine sehr hohe 

ökologische Funktion. Die genannten Bereiche haben eine sehr hohe Bedeutung (Wertstufe 

5) für das Vogelrastgeschehen. 

Den verbleibenden Schlafplätzen der Arten in den Teilgebieten Zentraler Breitling und 

Chemiehafen sowie Pagenwerder ist eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) hinsichtlich der 

Rastfunktionen gegeben. 

I.L.N. & IFAÖ (2009) nehmen weiterhin an, dass ein Bestand einer angetroffenen Rastvogelart 

anhand ihrer landesweiten Bedeutung beurteilt werden kann. Dazu muss der Bestand der zu 

beurteilenden Art mindestens 1% des Landesbestandes in M-V betragen. Dem schließt sich 

das aktuelle Fachgutachten des WSA (WSA, 2017b) an. Das Kriterium wird auch innerhalb 

der UVU herangezogen. Danach kann für die Arten Graugans, Höckerschwan, Schnatterente, 

Krickente, Stockente, Reiherente, Bergente, Schellente, Mittelsäger, Gänsesäger, Kormoran 

und Blässhuhn mit dem Auftreten landesweit bedeutsamer Rastbestände im 

Untersuchungsraum gerechnet werden.  

Die Verbreitungsschwerpunkte der v. g. Arten liegen vorrangig in den Teilgebieten 

Pagenwerder (u. a. Graugans), zentraler Breitling (insbes. Schellente, Mittelsäger, Reiherente) 

und Chemiehafen (insbes. Zwergtaucher) sowie Wollkuhl, Schnatermann und Lagunen 

Peezer Bach (insbes. Krickente, Gänsesäger). Diesen Teilgebieten, sofern sie nicht bereits im 

Zusammenhang mit dem Rastgeschehen anderer Rastvogelarten höher eingestuft wurden, 

wird daher eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) hinsichtlich ihrer Rastfunktionen zugeordnet. 

Besonders dem Pagenwerder und Teilen der Flächen Zentraler Breitling, Chemiehafen und 

Schnatermann ist aufgrund der Nähe zum Eingriffsbereich eine sehr hohe Empfindlichkeit 
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(Wertstufe 5) gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens gegeben. Den weiteren 

Uferbereichen im Ostbreitling ist eine hohe Empfindlichkeit (Wertstufe 4) gegeben und den 

vom Vorhaben weiter entfernten und durch Röhricht teilweise abgeschirmten Lagunen Peezer 

Bach wird eine geringe Empfindlichkeit (Wertstufe 2) zugeordnet. 

Den übrigen Teilgebieten entlang des Seekanals kommt nur eine geringe Bedeutung 

(Wertstufe 2) hinsichtlich ihrer Rastfunktion zu. Aufgrund vielfältiger Störeinflüsse (v. a. 

Schifffahrt) und dem hohen Verbauungsgrad werden diese Räume nur von Arten genutzt, die 

eine hohe Toleranz gegenüber anthropogener Überprägung aufweisen (Blässhuhn, Stockente 

und Silbermöwe). Demzufolge weisen die Rastvögel dieser Bereiche eine sehr geringe 

Empfindlichkeit (Wertstufe 1) gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens auf. 

Äußere Küstengewässer  

Der Untersuchungsraum der äußeren Küstengewässer berührt die westlichen Ausläufer des 

Rastgebietszentrums „Fischland-Westdarß“ (Code 1.2.2), das die Küstengewässer vom 

Darßer Ort bis vor Graal-Müritz umfasst (I.L.N. & IFAÖ, 2009). Das Rastgebietszentrum 

erreicht den Status B und erfüllt somit die Kriterien einer international bedeutsamen Funktion 

(WSA 2017b). Gemäß der Rastvogelkartierung (WSA 2017b) überschreiten die 

Bestandsdichten der Eiderente und der Trauerente das 1%-Schwellenkriterium bezogen auf 

das gesamte Rastgebietszentrum.  

Im Untersuchungsraum wurde der Hauptanteil der rastenden Eider- und Trauerenten im 

Referenzgebiet nachgewiesen. Die Tiere haben hohe Fluchtdistanzen gegenüber Schiffen 

(Bellebaum et al. (2006)) und bevorzugen Flachwasserzonen mit 5 – 10 (15) m Wassertiefe. 

Sie ernähren sich benthivor, so dass aufgrund der in den Flachwasserzonen vor Graal- Müritz 

vorhandenen Riffstrukturen ausreichend benthische Nahrungsressourcen vorhanden sind. 

Das Referenzgebiet besitzt eine sehr hohe ökologische Funktion, so dass ihm eine sehr hohe 

Bedeutung (Wertstufe 5) für die Rastgebietsfunktion zugeordnet wird. Das Referenzgebiet 

befindet sich jedoch außerhalb der Wirkreichweite des Vorhabens und somit außerhalb des 

Untersuchungsraumes.  

In den übrigen Abschnitten wurden weniger Tiere nachgewiesen, was mit dem 

Meideverhalten, insbes. der Meeresenten, gegenüber Schiffen zu begründen ist.  

Den Abschnitten entlang des Seekanals ist aufgrund ihrer Vorbelastung eine geringe 

Bedeutung (Wertstufe 2) hinsichtlich der Rastfunktion gegeben. 

Den küstenferneren Abschnitten wird trotz ihrer Vorbelastung durch Schiffsverkehr aufgrund 

einer geringfügig höheren Individuen/Fläche-Ratio und den Nachweisen der selten zu 

beobachtenden pelagischen Arten Prachttaucher und Tordalk eine mittlere Bedeutung 

(Wertstufe 3) hinsichtlich der Rastfunktion zugeordnet. 

Obwohl insbes. Meeresenten empfindlich gegenüber anthropogenen Störungen (wie 

Schiffsverkehr), Unterbrechung der Kontinuität von Habitaten, Habitatveränderung, 

Reduzierung des Nahrungsangebotes und kollisionsgefährdet sind (LUNG, 1999; Mendel, et 

al., 2008), wird aufgrund der Vorbelastung durch Schiffsverkehr in den Eingriffsbereichen, und 

den großen zur Verfügung stehenden Ausweichräumen eine geringe Empfindlichkeit 

(Wertstufe 2) angenommen. 
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Vorhabenbedingte Auswirkungen 

In der folgenden Tab. ist die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Rastvögel zusammenfassend dargestellt. 

Tab. 9: Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Rastvögel 

Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

baubedingt     

Boden- und Sedimententnahme durch 
Baggerung 

Substratentnahme  
(Verringerung der  
Nahrungsgrundlage) 

 
Kleinräumige Beeinträchtigung der 
Nahrungsfunktion der auszubaggernden 
Flächen.  

unerheblich 

Verkehrszunahme durch 
Baggerguttransporte zur 
Umlagerungsfläche  
KS 552a und deren 
Erweiterungsfläche und zur 
Spüleranlegestelle 

Erhöhung Kollisionsrisiko  
Potenzielle Verletzungen oder Tötungen, 
insbesondere von Schwänen und 
Meeresenten. 

unerheblich 

Flächeninanspruchnahme durch  
Boden-/Sedimentablagerung auf die 
Umlagerungsfläche KS 552a und  
deren Erweiterungsfläche 

Sedimentablagerung 
(Gewässertrübungen/ 
Freisetzung von Nähr- und 
Schadstoffen aus dem 
Baggergut) 

Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Temporäre und kleinräumige Beeinträchtigung 
bei der Nahrungssuche durch Trübungseffekte 
nach Verbringung der Sedimente.  

unerheblich 

Flächeninanspruchnahme 
(Überdeckung/ Verringerung der 
Nahrungsgrundlage) 

Erhaltung der biotoptypischen 
Eigenschaften der geplanten 
Nutzfläche der Erweiterung 
KS 552a 

Temporäre und kleinräumige Verringerung der 
Nahrungsgrundlage nach Verbringung der  
Sedimente.  

unerheblich 

Emissionen von Schall, Schadstoffen, 
Staub, Licht, Erschütterungen und  
Vibrationen 

Schallimmissionen  
Potenzielle Beeinträchtigung der Raumnutzung 
von Zugvögeln. 

unerheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

Unfälle und Havarien 
Freisetzung 
wassergefährdender Stoffe 

Gegenmaßnahmen bei 
Havarien und Unfällen 

Direkte und indirekte Schädigung durch Öle 
und Treibstoffe im unwahrscheinlichen Fall der 
Havarie eines Baggerschiffs oder einer Schute. 

unerheblich 

Visuelle Wirkungen 
Störung von Tieren (Brutvögel, 
Zug und Rastvögel, Säugetiere, 
Fische, etc.) 

 
Kleinräumige und kurzzeitige Störwirkung, 
insbesondere auf Wasservogelarten und 
Limikolen.  

unerheblich 

Trenn- und Barrierewirkungen von 
Bautätigkeiten, Verkehr und Transport 

Trenn- und Barrierewirkung für 
Rastgebiete von Vögeln 

 
Kurzzeitige Trennwirkung durch vorbeifahrende 
Schuten bzw. punktuelle Störung der 
voranschreitenden Baustelle.  

unerheblich 

anlagebedingt 

Veränderung der  
Seebodenmorphologie und der  
Sedimentzusammensetzung 

Veränderung der  
Seebodenmorphologie  
(Verlust von Nahrungshabitat) 

 
Kleinräumige Beeinträchtigung potenzieller 
Nahrungshabitate im Bereich der 
Norderweiterung der Zufahrt zum Ölhafen.  

unerheblich  

betriebsbedingt     

Unterhaltungsbaggerungen 

wie baubedingte Wirkungen in 
abgeschwächter Form  
(km 16,9 bis 15,1; 
Norderweiterung der Zufahrt 
zum Ölhafen, geplante Nutzung 
der Erweiterungsfläche der KS 
552a) 

 Kurzzeitige und kleinräumige Störwirkungen. unerheblich  

Zusammenfassend sind durch das Vorhaben der Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock auf Rastvögel keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
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2.4 Boden / Sedimente 

Der Untersuchungsraum lässt sich in zwei Abschnitte, d. h. den 1. Abschnitt: Unterwarnow mit 

innerem Seekanal und Breitling sowie Mecklenburger Bucht mit äußerem Seekanal und 2. 

Abschnitt: Umlagerungsfläche und deren Erweiterungsfläche als Teile der Ostsee, unterteilen. 

Im Bereich der Unterwarnow werden die Sohlsedimente vom Innenbereich zum 

Außenbereich tendenziell gröber. Der Innenbereich, bestehend aus den Bauabschnitten (BA) 

1 (Breitling), 2 (große Wendeplatte) und dem größten Teil des BA 3 (Innerer Seekanal), wird 

von Schlick dominiert, örtlich werden auch Schlick/Sand-Gemische und Sand angetroffen 

(BAW, 2018). Der Anteil an Muscheln und Muschelschalen liegt meist unter 5 % (BAW, 2018). 

Die Bereiche sind durch einen starken Kalkgehalt geprägt. Die Greiferproben in der Werftgrube 

und deren Umgebung werden sedimentologisch als dunkelgrauer Schluff angesprochen (BfG, 

2018). Die Sedimentkartierung nach Seitensichtsonaraufnahmen ergab für die Fahrrinne im 

Bereich der Unterwarnow und Breitling überwiegend sandige Ablagerungen. Im Bereich der 

großen westlichen Wendeplatte und zwischen der Warnowwerft und der Fahrrinne steht 

kleinflächig Geschiebemergel an (Nautik Nord GmbH, 2018). Im Rahmen der Untersuchungen 

zum Bestand des Makrozoobenthos ergaben sich an über 80 % der Probenahmestellen 

Schlick mit einer 2 bis 3 cm hellen Auflage. Auch an den Stationen im Breitling dominierte 

Schlick. Zusammenfassend dominiert im Bereich der Unterwarnow von km 4 bis km 5,9 die 

Bodenart Mergel, der überwiegend geprägt ist von schwach tonigen, kiesigen, stark schluffigen 

Sanden bzw. seltener von stark sandigem Schluff. Vereinzelt kommen auch schluffige 

Mittelsande vor. Organische Böden, von Sanden über- oder unterlagert, kommen in den 

Flankenbereichen des Inneren Seekanals und im Breitling in Mächtigkeiten von 3-4 m vor. 

In Bezug auf die Sedimentbelastung mit Nähr- und Schadstoffen liegen insbesondere erhöhte 

Stoffgehalte (Fall 2) für die Parameter Tributylzinn, Stickstoff, Phosphor und PCB vor. 

Vereinzelt wurden zudem erhöhte Gehalte (Fall 2 - d. h. dieses Material gilt als mäßig höher 

belastet als Sedimente des Küstennahbereichs) von Kohlenwasserstoffen, PAK, Kupfer und 

Insektiziden (p,p'-DDD, p,p'-DDT) festgestellt. Stark erhöhte Gehalte (Fall 3 - dieses Material 

gilt als deutlich höher mit Schadstoffen belastet als Sedimente des Küstennahbereichs) 

wurden zum Teil vor dem Werftbecken und in einer Kernbohrung nachgewiesen. Die 

betroffene Schicht der Kernbohrung liegt außerhalb des Anpassungsbereiches und ist im 

Fahrrinnenbereich nicht mehr vorhanden. Dabei handelte es sich bei den Überschreitungen 

um Tributylzinn, PCB und einmal um PAK. Der Nachweis von Tributylzinn resultiert aus der 

Verwendung von Antifoulinganstrichen von Schiffen. Die Stickstoff- und Phosphorbelastungen 

werden im Wesentlichen durch die Düngung der landwirtschaftlichen Flächen, die 

Tierproduktion und die kommunalen und industriellen Abwässer verursacht. Polyzyklische 

aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) (Quelle: Bestandteil Erdöl, Kohle, 

Verbrennungsprozesse, ehem. Gaswerke etc.) sind sehr langlebige Stoffe in Sedimenten und 

werden v. a. über Fließgewässer in die Ostsee eingetragen. Polychlorierte Biphenyle (PCB) 

haben sich aufgrund ihres breiten Anwendungsspektrums als Weichmacher in Kunststoffen, 

Löse-, Kühl- und Dichtungsmittel und der Anwendung in der Elektroindustrie (Transformatoren, 

Kondensatoren etc.) und der Langlebigkeit dieser Stoffe in der Umwelt angereichert. 

Im Bereich der Fahrrinne der Mecklenburger Bucht überwiegen sandige Ablagerungen. Im 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmmPWU8crZAhWBbRQKHf7JC9QQFgg-MAM&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FPolychlorierte_Biphenyle&usg=AOvVaw2iM-BNOMxHF7WkpasGHgbm
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Bereich zwischen km 11,3 und 13,3 sowie 14 bis 16 dominieren Restsedimente aus 

vorwiegend kiesigen Grobsanden mit Steinen. Ab km 16 überwiegen Sande. Die 43 

Greiferproben ergaben für den Seekanal im Bereich der Mecklenburger Bucht von km 5,9 bis 

km 17,2 an 12 Proben sandige Schluffe (km 7,2 bis 10,2), an 14 Proben Sande (km 6,7; 11,2; 

12,2 - 13,2; 14,2; 16,2 - 17,2), an 10 Proben sandige Schluffe (km 6,2 - 6,7; 11,2; 13,2), an 

jeweils einer Probe sandige Tone (km 15,2), sandigen Kies (km 14,2), schluffigen Sand (km 

16,2) und kiesigen Sand (km 15,2) sowie an 3 Proben Kies (km 11,2; 14,2; 15,2). Dabei sind 

die Sohlsedimente der BA 4 (km 7,0 - 8,0) und 5 (km 8,0 - 11) durch Sand/Schlick-Gemische 

geprägt, im BA 6 (km 11,0 - 16,0) überwiegen Sand und Sand/Kies-Gemische, während im 

noch nicht vertieften BA 7 ausschließlich Sand angetroffen wurde (BAW, 2018). In Auswertung 

der Bohrkerne ergeben sich für die Mecklenburger Bucht (km 5,9 bis km 16,2 Seekanal), im 

Bereich bzw. der unmittelbaren Umgebung der vom Vorhaben betroffenen Bereiche 

hinsichtlich Lage und Ausbautiefe, überwiegend Mergelschichten und Fein- bis 

Grobsandschichten. Die Mergelschichten sind zum großen Teil gekennzeichnet durch 

schwach tonigen und schluffig bis stark schluffigen Sand. Im Bereich von km 8,5 bis 9,8 des 

Seekanals sind in einer Tiefe von min. -12,73 m bis max. -17,44 m vorwiegend Beckentone 

vorhanden, die überwiegend Schluff- und Tonanteile aufweisen. Vereinzelt wurde Mudde aus 

schwach feinsandigem Schluff mit einem starken organischen Anteil nachgewiesen (km 7,4). 

Nahezu alle erbohrten Bereiche waren durch einen starken Kalkgehalt geprägt (BAW, 2018). 

Auf der Umlagerungsfläche KS 552a wurde seit der Vertiefung auf 14,5 m regelmäßig 

Baggergut verbracht. Das Sediment des Makrozoobenthosmonitorings (MariLim, 2014) 

bestand aus Sand, Mergel, Kies und Steinen. Die Erweiterung der Umlagerungsfläche 

KS 552a zeigt hinsichtlich der Sortierung der Sedimente eine hohe Varianz; so sind neben 

feinen bis sehr groben Sanden auch zu einem geringen Teil Kiese und 

Restsedimente/Geschiebemergel ausgewiesen. 

In Bezug auf die Sedimentbelastung mit Nähr- und Schadstoffen liegen 

Analysenergebnisse aus 7 Kernproben und 13 Greiferproben vor. Demnach ergeben sich 

erhöhte Stoffgehalte (Fall 2) für die Parameter Stickstoff gesamt (5x), Phosphor gesamt (3x), 

Tributylzinn (2x), a-Hexachlorcyclohexan (2x), Chrom (2x), PAK (1x), Arsen (1x), 

Hexachlorbenzol (1x), Kupfer (1x). Stark erhöhte Gehalte (Fall 3) wurden in einer Greiferprobe 

für Tributylzinn und in einer Kernbohrung für Arsen nachgewiesen. Diese Kernbohrung liegt 

ca. 40 m östlich der Fahrrinnensohle, die entsprechende Schicht wurde in der Fahrrinne 

bereits in einer früheren Anpassung entfernt. Für den Bereich der Erweiterungsfläche der KS 

552a entsprechen die Stoffkonzentrationen dem durchschnittlichen Belastungszustand im 

Küstennahbereich (d. h. Fall1). Auf der bestehenden KS 552a wurde regelmäßig unbelastetes 

Baggergut verbracht, der größte Teil stammt dabei von der Vertiefung auf 14,50 m und den 

folgenden Unterhaltungsbaggerungen, daher kann von einer ähnlichen Schadstoffsituation 

wie bei den Proben des Äußeren Seekanals ausgegangen werden. 
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Bewertung der Schutzwürdigkeit/ Empfindlichkeit gemäß UVU 

Bei der Bewertung der Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit der subhydrischen Böden 

(Sedimente) wird Bezug genommen auf die Bodenteilfunktionen Lebensraumfunktion für 

Pflanzen und Tiere (AF1) und Seltenheit der Standorteigenschaften, Naturnähe (LRF2). Die 

bestehende Fahrrinne und die Wendeplatten im Breitling (BA 1, 2) sowie der Innere 

Seekanal (km 4,0 bis 5,9) werden aufgrund regelmäßiger anthropogener Beeinträchtigung 

und der unbedeutenden Lebensraumfunktion in den Bodenteilfunktionen AF1 und LRF2 als 

gering (Wertstufe 2) bewertet (Gesamtwertstufe: 2). Für die genannten neu zu baggernden 

Flächen wird die Bodenteilfunktion AF1 und LRF2 aufgrund der unmittelbar angrenzenden 

starken anthropogenen Überprägung mit mittel bewertet (Wertstufe 3). Die betroffenen 

Bereiche stellen keine wertvollen Standorte für Arten dar, können aber wesentliche 

Lebensraumfunktionen erfüllen (Gesamtwertstufe: 2, gering). 

Die Werftgrube und deren Umgebung sind durch die historische Nutzung stark anthropogen 

vorbelastet und somit beeinträchtigt. Die Werftgrube wird aufgrund der starken 

Beeinträchtigungen in der Bodenteilfunktion AF1 als gering (Wertstufe 2) und in der 

Bodenteilfunktionen LRF 2 als sehr gering (Wertstufe 1) bewertet (Gesamtwertstufe: 1). 

Der Bereich des Äußeren Seekanals bis km 15,1 stellt durch die erfolgten Vertiefungen und 

die Unterhaltungsbaggerungen sowie die regelmäßigen Schiffsbewegungen im Wesentlichen 

einen anthropogen überprägten Raum dar. Natürliche Lagerungsverhältnisse und wertvolle 

Lebensraumfunktionen sind in diesen Bereichen im Vergleich zum unbeeinflussten Zustand 

nicht gegeben. Daraus folgt für die Bodenteilfunktionen AF1 und LRF2 für die Flächen des 

Seekanals eine geringe Wertigkeit (jeweils Wert- und Gesamtwertstufe 2). Für den Abschnitt 

vom km 15,1 bis 16,9 des Äußeren Seekanals liegt aufgrund der natürlichen Tiefe bisher 

keine anthropogene Überprägung infolge einer Fahrrinnenvertiefung vor. Beeinflussungen 

ergaben sich durch den unmittelbar über diesen Bereich stattfindenden Schiffsverkehr. 

Entsprechend folgt für diesen Abschnitt für die Bodenteilfunktion AF1 eine hohe Bewertung 

(Wertstufe 4) und für die LRF2 aufgrund des bereits vorhandenen Schiffverkehrs eine mittlere 

Bewertung (Wertstufe 3), (Gesamtwertstufe: 3, mittel). 

Die Erweiterungsfläche wird hinsichtlich der Bodenteilfunktion „Seltenheit der 

Standorteigenschaften, Naturnähe (AF1)“ aufgrund der geringen anthropogenen Belastung 

mit hoch (Wertstufe 4), der Bodenteilfunktion „Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere 

(LRF2)“ mit mittel (Wertstufe 3) und in der Gesamtbewertung mit mittel bewertet 

(Gesamtwertstufe: 3), (BMVBS, 2011). 
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Vorhabenbedingte Auswirkungen 

In der folgenden Tab. ist die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden/ Sedimente zusammenfassend 

dargestellt. 

Tab. 10: Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden/ Sedimente 

Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

baubedingt     

Boden- und Sedimententnahme durch 
Baggerung 

Gewässertrübungen/  
Sedimentation 

Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Überdeckung von Sediment durch Absetzung 
von Baggergut aus Suspensionen im Umkreis 
von 25 m um die Baggerstelle. 

unerheblich 

Substratentnahme  

Verlust von Boden/Sediment im direkten  
Anpassungbereich der bereits bestehenden 
Fahrrinne bis km 15,1. 

unerheblich 

Verlust von Boden/Sediment im direkten  
Anpassungbereich der neu zu baggernder  
Flächen (km 16,9 - km 15,1 und Norder- 
weiterung der Zufahrt zum Ölhafen,  
Erweiterung der Böschung der Wendeplatten). 

unerheblich 

Flächeninanspruchnahme durch  
Boden-/Sedimentablagerung auf der 
Umlagerungsfläche KS 552a und  
deren Erweiterungsfläche 

Sedimentablagerung 
(Gewässertrübung/ 
Sedimentation in der Umgebung 
der Umlagerungsfläche) 

Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Einhaltung eines Abstands zu 
schutzwürdigen Gütern (keine 
Nutzung / Überschüttung im 
Bereich von Vorkommen von 
Block- und Geröllgründen der 
Erweiterungsfläche) 

Überdeckung von Boden/Sediment durch 
Absetzung von Baggergut aus Suspensionen 
im Umkreis von 25 m um die geplante Nutzung 
der Erweiterung der KS 552a. 

unerheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

Flächeninanspruchnahme 
(Überdeckung/Veränderung 
Bodenteilfunktionen im Bereich 
der geplanten Nutzung der Erw. 
der KS 552a (Kap. 6.3.4 
UVU)) 

Einhaltung eines Abstands zu 
schutzwürdigen Gütern (keine 
Nutzung / Überschüttung im 
Bereich von Vorkommen von 
Block- und Geröllgründen der 
Erweiterungsfläche) 

Überdeckung von Boden/Sediment (Sand) mit 
Baggergut (ebenfalls Sand) auf dem Bereich 
der geplanten Baggergutverbringung auf der 
Erweiterung der KS 552a. 

unerheblich 

Unfälle und Havarien 
Störung oberflächennaher  
Sedimente 

Gegenmaßnahmen bei  
Havarien und Unfällen 

Störung oberflächennaher Sedimente durch Öle 
und Treibstoffe im unwahrscheinlichen Fall der 
Havarie eines Baggerschiffs oder einer Schute. 

unerheblich 

anlagebedingt     

Veränderung der 
Seebodenmorphologie und der 
Sedimentzusammensetzung durch 
Baggerung und Verbringung 

Veränderung der 
Sedimentzusammensetzung / 
Substratänderung (Veränderung 
Bodenteilfunktionen 
(Kap. 6.3.4 UVU)) 

 

Abnahme von Schlick und Zunahme von Sand 
und Geschiebemergel (Hartsubstrat) im Bereich 
der bestehenden Fahrrinne durch die  
Anpassung. 

unerheblich 

 

Abnahme von Schlick und Zunahme von Sand 
und Geschiebemergel im Bereich der 
Norderweiterung der Zufahrt zum Ölhafen und 
der Erweiterung der Böschung der 
Wendeplatten. Im Bereich der Norderweiterung 
zwischen km 15,1 und 16,9 wird weiterhin Sand 
erwartet. 

unerheblich 

Verlagerung der Sandfalle 

Veränderung der 
Bodenteilfunktionen (im Bereich 
der neuen Sandfalle (Kap. 
6.3.4 UVU)) 

Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Höhere Sedimentzufuhr durch die größere Tiefe 
der Sandfalle in der bestehenden Fahrrinne 
nach der Vertiefung. 

unerheblich 

Veränderung der Sedimentdynamik, 
der Strömungs-, Salzgehalts- und 
Temperaturverhältnisse 

Veränderung der  
Sedimentdynamik 

 

Vernachlässigbare Zunahme der Sedimentation 
durch Verringerung der 
Strömungsgeschwindigkeit im Innenbereich. 
Keine Veränderung im Außenbereich. 

unerheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/ Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

betriebsbedingt     

Unterhaltungsbaggerungen 

wie baubedingte Wirkungen in 
abgeschwächter Form  
(km 16,9 bis 15,1; 
Norderweiterung der Zufahrt 
zum Ölhafen,  
geplante Nutzung der 
Erweiterungsfläche der  
KS 552a) 

Einsatz umweltschonender 
moderner trübungsarmer  
Baggertechnik 

Wiederkehrende Überdeckung des Bodens/ 
Sediments auf der geplanten Nutzung der  
Erweiterung der KS 552a (Sand auf Sand). 

unerheblich  

 

Zusammenfassend sind durch das Vorhaben der Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock auf das Schutzgut Boden/ Sedimente 

keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
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2.5 Wasser 

2.5.1 Oberflächengewässer (Küstengewässer) 

Die Unterwarnow bildet mit dem Breitling das Ästuar der Warnow. Für die Beschreibung und 

Bewertung des Ist-Zustands und der Auswirkungsprognose wird zwischen Unterwarnow und 

der Mecklenburger Bucht als Teil der Ostsee differenziert. 

Die Hydrographie der Unterwarnow ist wesentlich beeinflusst durch winderzeugte 

Wasserstandsschwankungen in der Ostsee, überwiegend vertikal geschichtete 

Salzgehaltsverhältnisse der Mecklenburger Bucht, den Süßwasserzufluss zusammen mit dem 

horizontalen Dichtegradienten zwischen Unterwarnow und Mecklenburger Bucht sowie das 

lokale Windfeld. Die Tide hat mit einem Tidehub von weniger als 2 dm nur einen 

untergeordneten Einfluss auf die Hydrographie. Beim Vergleich der 

Strömungsgeschwindigkeiten im Seekanal und in der Unterwarnow zeigt sich, dass diese im 

Seekanal höher sind als in der Unterwarnow. Das Geschwindigkeitsniveau liegt an der 

Wasseroberfläche höher als über dem Boden. Die Unterwarnow ist Bundeswasserstraße und 

dient der Schifffahrt. Zur Anpassung der Schiffbarkeit an entsprechende Schiffsgrößen wurde 

die Fahrrinne mehrfach vertieft. Die Wassertiefen betragen im Fahrwasser bis zu den Häfen 

am Südufer des Breitlings 14,5 m. Bis Marienehe erreicht das Fahrwasser etwa 9 m und bis 

zum Stadthafen Rostock 7-8 m Wassertiefe. Außerhalb des Fahrwassers kommen auch flache 

Bereiche von weniger als 2 m vor. Nach Aussagen des LUNG (2015b) sind 74 % des Ufers 

der Unterwarnow mit Spundwänden und Mauern verbaut. Natürliche nicht gesicherte 

Uferbereiche sind am Ostufer des Breitlings zu finden; dort liegen, abgesehen vom Anleger im 

Bereich Schnatermann, nicht befestigte Bereiche mit flacher Böschungsneigung und teilweise 

Schilfbewuchs vor. Die Unterwarnow ist südlich der Molenköpfe bis zum Pinnengraben 

beidseitig durch Bebauungen (Wohnbebauung, Hotelanlagen, Industrie- und Gewerbeflächen) 

begrenzt. Das Ostufer ist überwiegend mit Steinschüttungen und in Teilabschnitten mit 

Spundwänden (im Bereich Fähranleger, Lotsenstation und Kaianlage des Außenbezirkes des 

WSA Stralsund) gesichert. Das Westufer des Seekanals in der Unterwarnow wird durch die 

Steinschüttungen der Westmole begrenzt. Im weiteren Verlauf folgen in südlicher Richtung die 

Anlagen des Rostocker-Yachthafens Mittelmole, der Passagierkai sowie Werftanlagen. 

Die Wasserstände der Ostsee im Untersuchungsgebiet sind an die Wasserstände der 

zentralen Ostsee gekoppelt. Diese unterliegen insbesondere dem Einfluss langsam 

verlaufender hydrologischer Änderungen (Zufluss von Süß- und Nordseewasser, Abfluss von 

Ostseewasser) und lokalen Unterschieden des Luftdrucks. Sie sind daher aperiodisch. Wind 

und Luftdruck können in der Ostsee Eigenschwingungen anregen, welche sich als lange 

gedämpfte Wellen fortpflanzen. Signifikante Wasserstandsänderungen an den Küsten 

entstehen durch windbedingten Anstau und in den Rezirkulationsperioden des zuvor 

angestauten Wassers. In Verbindung mit dem Einstrom von Salzwasser in die Ostsee, 

kulminierend in Salzwasser-„Einbrüchen“, kann es zu Wasserstandsänderungen von >1 m 

kommen. Die mittlere Verweilzeit von Ostseewasser liegt nach Meier et al. (2006) in 

Abhängigkeit von der jährlichen Wasseraustauschdynamik (hauptsächlich winterliche 

Einstromereignisse) und Niederschlagstätigkeit im Einzugsgebiet in der Größenordnung von 

etwa 21 a (Oberflächenwasser) bis 33 a (Tiefenwasser). 
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Im Untersuchungsraum sind die Oberflächenwasserkörper (OWK) 

 Unterwarnow (DE_CW_DEMV_WP_05),  

 Südliche Mecklenburger Bucht / Travemünde bis Warnemünde 

(DE_CW_DEMV_WP_04),  

 Südliche Mecklenburger Bucht / Warnemünde bis Darß (DE_CW_DEMV_WP_06), 

 Küstenmeer, 1 bis 12-Seemeilen-Zone (DE_CW_DEMV_WP_20) 

ausgewiesen. 

In Bezug auf die Wasserbeschaffenheit ist die Unterwarnow als erheblich veränderter 

Wasserkörper (HMWB) eingestuft. Gemäß LUNG (2015b) ist als verringertes Umweltziel das 

mäßige ökologische Potenzial zu erreichen, da der Wasserkörper durch menschliche 

Tätigkeiten und daraus resultierende hydromorphologische Veränderungen und die hohe 

stoffliche Belastung durch historische und andauernde Stoffeinträge durch Schiffsverkehr, 

Abwasser und Landwirtschaft beeinträchtigt ist, so dass das Erreichen eines guten 

ökologischen Potenzials unmöglich bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 

verbunden ist. Für die als natürlich eingestuften OWK der Mecklenburger Bucht gilt der gute 

ökologische Zustand als Umweltziel. 

Hinsichtlich der biologischen Qualitätskomponenten wurde der Zustand des 

Phytoplanktons als unbefriedigend in der Unterwarnow (mit einer mäßigen Einstufung an der 

AquaEcology Messstelle im östlichen Breitling) und als mäßig in der Mecklenburger Bucht 

bewertet (LUNG, 2015a). Der Zustand der Großalgen oder Angiospermen wurde am 

Schnatermann als unbefriedigend und an allen weiteren Unterwarnowmessstellen als schlecht 

bewertet. Die westliche Mecklenburger Bucht wurde als unbefriedigend eingestuft. Im 

Weiteren werden Großalgen/Angiospermen unter der Bezeichnung Makrophyten 

abgehandelt. Der Zustand des Makrozoobenthos wurde als mäßig für die OWK des 

Untersuchungsraums bewertet (LUNG, 2015a). 

Die höchsten Sauerstoffgehalte in der Unterwarnow wurden im April und Juli an der 

Oberfläche und die niedrigsten Gehalte im August und September in Sohlnähe gemessen. 

Durch eutrophierend wirkende Einträge aus der Oberwarnow ist in der Unterwarnow immer 

wieder mit dem Auftreten massiver Algenblüten zu rechnen, so wie es im September 2016 

durch AquaEcology (2017) beobachtet wurde. Eine Folge dieser Blüten und des 

nachfolgenden Abbaus der dadurch erzeugten Biomasse sind oft sehr niedrige 

Sauerstoffkonzentrationen, die in bodennahen Wasserschichten für die dort lebende Flora und 

Fauna bedrohlich werden und zu erhöhten Mortalitätsraten führen können. Das 

Untersuchungsgebiet der Ostsee vor Warnemünde weist nicht die in zentralen Teilen der 

Mecklenburger Bucht beobachteten Wassertiefen, Schlickbedeckungen und 

Dichteschichtungen auf. Dies schließt das Risiko eines vor Ort generierten Sauerstoffmangels 

im Bodenwasserkörper weitgehend aus. 

In Hinblick auf die chemischen Qualitätskomponenten ist die Unterwarnow erheblich mit 

Nährstoffen belastet. Wichtigste Eintragsquelle ist auf Grund ihres großen Einzugsgebietes 

die Oberwarnow. Darüber hinaus trugen auch kleinere Zuflüsse, insbesondere der Peezer 

Bach, signifikante Nährstofffrachten ein. Als weitere Nährstoffquellen wurden Abwasser- und 
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Regenwassereinleitungen, die Freisetzung aus Sedimenten und atmosphärische 

Depositionen (Stickstoff) identifiziert (LUNG, 2015b). Rosenbaum (2015) zeigte in einer Arbeit 

über die Unterwarnow, dass insbesondere Phosphat ganzjährig aus diffusen Quellen, wie aus 

Sedimenten mit historischer Belastung in das Gebiet der Unterwarnow eingetragen wird. Im 

Verhältnis zum Einzugsgebiet (ca. 3.303,7 km2) weist die Unterwarnow nur eine geringe 

Fläche von etwa 13 km2 auf. Allein dieses Flächenverhältnis von ca. 230:1 lässt eine hohe 

stoffliche Belastung der Unterwarnow erwarten. 

 

Bewertung der Schutzwürdigkeit/ Empfindlichkeit gemäß UVU 

Der Gewässerzustand der Unterwarnow ist durch die Fahrrinne geprägt, die Ufer sind vor 

allem im Bereich Warnemünde größtenteils verbaut (siehe auch Hydromorphologie). Die 

Verhältnisse des Wasserstands und der Strömung in der Unterwarnow mit Breitling werden 

hauptsächlich durch winderzeugte Wasserstandsschwankungen und vertikal geschichtete 

Salzgehaltsverhältnisse der Ostsee sowie Süßwasserzuflüsse geprägt. Der Zulauf zur 

Unterwarnow wird durch das Mühlendammwehr beeinflusst, daher wird der Unterwarnow 

insgesamt eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 3) zugeordnet. Die Hydrologie der 

Mecklenburger Bucht ist trotz des vorhandenen Seekanals größtenteils natürlich geprägt. Der 

Untersuchungsraum des Außenbereichs ist durch den Äußeren Seekanal geprägt und die 

Erweiterungsfläche der KS 552a weist geringe anthropogene Beeinträchtigungen durch die 

benachbarte Umlagerungsfläche KS 552a und menschliche Nutzungen auf. Dem 

Außenbereich des Seekanals und der Erweiterung der KS 552a (Ostsee) wird insgesamt eine 

hohe Bedeutung (Wertstufe 4) zugeordnet. 

Die Teiluntersuchungsräume wurden in Bezug auf den Teilaspekt Hydromorphologie wie 

folgt bewertet. Teilräume „Unterwarnow, Breitling und südliche Unterwarnow“ und „Ostsee, 

Äußerer Seekanal“ mit mittel, d. h. eine starke Veränderung der hydromorphologischen 

Hauptparameter gegenüber den Referenzbedingungen. Die hydromorphologischen Haupt- 

und Einzelparameter haben durch die anthropogenen Eingriffe starke Modifikationen erfahren. 

Die „Unterwarnow, Innerer Seekanal“ wurde mit gering bewertet, d. h. eine sehr starke 

Veränderung der hydromorphologischen Hauptparameter gegenüber den 

Referenzbedingungen. Die hydromorphologischen Haupt- und Einzelparameter haben durch 

anthropogene Eingriffe sehr starke Modifikationen erfahren. Die Erweiterung der KS 552a 

(Ostsee) wurde mit hoch bewertet, d. h. eine geringe Veränderung der hydromorphologischen 

Hauptparameter gegenüber den Referenzbedingungen. Die hydromorphologischen Haupt- 

und Einzelparameter haben durch anthropogene Eingriffe leichte Modifikationen erfahren. 

Die Unterwarnow ist in Hinblick auf die Ökologische Zustands-/Potenzialklasse des 

Teilaspektes Wasserbeschaffenheit als unbefriedigend (Wertstufe 2 – gering) und die 

Ostsee als mäßig (Wertstufe 3 – mittel) bewertet worden. Nach Oberflächenwasserkörper 

ergibt sich gemäß dem Bewirtschaftungsplan (LUNG, 2015a) und dem 

Fachinformationssystem Wasser (LUNG, MDI, 2017) eine Bewertung des ökologischen 

Zustands / Potenzials als unbefriedigend für die „Unterwarnow“ und die „Südliche 

Mecklenburger Bucht / Travemünde bis Warnemünde“ und eine mäßige Bewertung für die 

„Südliche Mecklenburger Bucht / Warnemünde bis Darß“. Der chemische Zustand ohne 
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ubiquitäre (überall verbreitete) Stoffe ergab für alle OWK eine Bewertung mit gut. Die 

Bewertung des Phytoplanktons nach (LUNG, MDI, 2017) ergab eine unbefriedigende 

Einstufung für die „Unterwarnow“ und eine mäßige Einstufung für die „Südliche Mecklenburger 

Bucht / Travemünde bis Warnemünde“ und die „Südliche Mecklenburger Bucht / Warnemünde 

bis Darß“. Die biologischen Qualitätskomponenten Makrophyten und Phytoplankton bilden die 

Defizite der Wasserbeschaffenheit ab (LUNG, 2015b). Hauptdefizit sind übermäßige 

Nährstoffeinträge in die Unterwarnow durch Zuflüsse. Untergeordnet spielt auch die 

Nährstofffreisetzung aus Sedimenten (historische Belastung) durch Strömung/Wellen und die 

atmosphärische Deposition eine Rolle. 

In Sedimenten können sich ggf. Stoffe anreichern, die schädliche Wirkungen auf Schutzziele 

in der aquatischen und terrestrischen Umwelt haben (sog. ökotoxikologisches Potenzial) 

(BMVBS, 2011). Hinsichtlich der Schadstoffbelastung ergibt sich für den Bereich der 

„Unterwarnow, Breitling, Wendeplatte, Innerer Seekanal südlich km 4,65“ eine mittlere 

Schadstoffbelastung (Wertstufe 3 – mittel), für die „Unterwarnow, Innerer Seekanal 

nördlich km 4,65 (Zufahrt zum Werftbecken)“ eine geringe Schadstoffbelastung (Wertstufe 

4 – hoch), für den Bereich der „Werftgrube“ eine sehr hohe Schadstoffbelastung (Wertstufe 

1 – sehr gering) und die „Ostsee, Äußerer Seekanal“ sowie „Ostsee, Erweiterung der 

KS 552a“ eine geringe Schadstoffbelastung (Wertstufe 4 – hoch). Gemäß den 

Schadstoffuntersuchungen für die Toxizitätsklasse weisen alle Bereiche des 

Untersuchungsraums keine ökotoxikologische Wirkung auf und werden daher mit der 

Wertstufe 5 (sehr hoch) bewertet. 

Gewässer mit starken anthropogenen Veränderungen der Hydromorphologie und 

Wasserbeschaffenheit zeigen sich generell weniger empfindlich gegenüber 

vorhabenbedingten Wirkungen wie Baggerungen und resultierenden Gewässertrübungen als 

natürliche Gewässer. Daher wird die Unterwarnow und der äußere Seekanal als mittel 

empfindlich gegenüber Schadstoffeinträgen und hydromorphologischen Veränderungen 

eingestuft. Die Erweiterung der KS 552a wird als hoch empfindlich eingestuft. 
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Vorhabenbedingte Auswirkungen 

In der folgenden Tab. ist die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Schutzgutkomponente Oberflächengewässer 

zusammenfassend dargestellt. 

Tab. 11: Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Schutzgutkomponente Oberflächengewässer 

Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/  
Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

baubedingt     

Boden- und Sedimententnahmen 
durch Baggerung 

Freisetzung von Nähr- und Schadstoffen 
aus dem Baggergut (Änderung der 
Wasserbeschaffenheit) Innerer Seekanal 

Einsatz 
umweltschonender 
moderner 
trübungsarmer  
Baggertechnik 

Änderung der Wasserqualität durch 
Freisetzung von Nähr- und Schadstoffen 
während der Baggerung im Innenbereich. 
Eine Freisetzung von Stickstoff wird bei den 
gemessenen Werten als unwahrscheinlich 
eingeschätzt. 

unerheblich 

Flächeninanspruchnahme durch 
Boden-/Sedimentablagerung auf der  
Umlagerungsfläche KS 552a und  
deren Erweiterungsfläche 

Sedimentablagerung 

(Änderung der Hydromorphologie 
(Feststoffhaushalt)) 

 

Remobilisierung von feinkörnigem Sediment 
nach der Ablagerung von Baggergut auf dem 
Bereich der geplanten Nutzung der 
Erweiterung der KS 552a. 

unerheblich 

Unfälle und Havarien Freisetzung wassergefährdender Stoffe 

Sorgsamer Umgang 
mit wasser-
gefährdenden 
Stoffen,  
Gegenmaßnahmen 
bei Havarien und 
Unfällen 

 

Veränderung der Wasserqualität durch 
Freisetzung von Ölen und Treibstoffen im 
unwahrscheinlichen Fall der Havarie eines 
Baggerschiffs oder einer Schute. 

unerheblich 
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/  
Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

anlagebedingt     

Veränderung der 
Seebodenmorphologie und der 
Sedimentzusammensetzung durch 
Baggerung und Verbringung  

Veränderung der 
Sedimentzusammensetzung / 
Substratänderung 

(Änderung der Hydromorphologie) 

Norderweiterung zwischen km 15,1 bis 
16,9 und Zufahrt zum Ölhafen, Anpassung 
der Böschung der Wendeplatten 

 Veränderung der Hydromorphologie durch 
Anpassung der neu zu baggernden Bereiche. 

unerheblich  
 

Veränderung der Sedimentdynamik, 
der Strömungs-, Salzgehalts- und  
Temperaturverhältnisse 

Veränderung hydrographischer  
Parameter 

(Änderung der Hydrologie) 

   
 
 

Unterwarnow  Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit 
im Inneren Seekanal um weniger als 3 cm/s. 

unerheblich  

(Änderung der Wasserbeschaffenheit 
(Änderung des Salz- und 
Sauerstoffgehalts)) 

Innerer Seekanal 

 

Annäherung des Sauerstoffgehalts und des 
Salzgehalts (Erhöhung des mittleren 
Salzgehalts um bis zu 0,3 PSU) im 
Innenbereich an die Werte des 
Außenbereichs. 

unerheblich  
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Wirkungszusammenhang Möglichkeiten zur  
Vermeidung/  
Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

betriebsbedingt     

Unterhaltungsbaggerungen wie baubedingte Wirkfaktoren 

Änderungen der Hydromorphologie 
(Feststoffhaushalt) und der 
Wasserbeschaffenheit durch 
Gewässertrübungen, Schadstofffreisetzung 
bei der Baggerung 
 

Norderweiterung der Fahrrinnensohle 
zwischen km 15,1 und 16,9 und der Zufahrt 
zum Ölhafen, Erweiterung der Böschung 
der Wendeplatten 

 Wiederkehrende Gewässertrübungen durch 
Umlagerung auf der Erweiterung der 
KS 552a. 

unerheblich  
 

 

Zusammenfassend sind durch das Vorhaben der Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock auf das Schutzgut 

Oberflächengewässer keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
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2.5.2 Grundwasser 

Nach Dr. Gronemeier und Partner (1994) und einer Studie der HGN Beratungsgesellschaft 

(1987) sind von den geologischen Einheiten im Untersuchungsraum nur die präpleistozänen 

Ablagerungen im hydrogeologischen Sinn nennenswert, die als Tone und Schluffe eine 

abdichtende Wirkung gegenüber dem Aufstieg stark salzhaltiger Wässer des tieferen 

Untergrundes haben. Grundwasserleiter (GWL) werden im Untersuchungsraum lediglich in der 

pleistozänen Schichtenfolge angetroffen. Der pleistozäne Hauptgrundwasserleiter (HGWL) 

wird aus stark schluffigen Feinsanden des Saaleinterglazials gebildet. Die allgemeine 

Grundwasserfließrichtung ist von Südwesten in Richtung Ostsee gerichtet (BfG, 2011). 

Aufgrund der fehlenden Grundwasserüberdeckung im Bereich Breitling und Zufahrt zum 

Seehafen sowie der dortigen industriellen Nutzung ist der Grundwasserkörper WA_10 

anthropogen belastet. Im Planungsraum sind verschiedene Wasserschutzgebiete 

ausgewiesen. Im Bereich der Warnow befindet sich das Überschwemmungsgebiet 

„Warnowniederung“. Wasserschutzgebiete, die dem Trinkwasserschutz dienen, sind vor allem 

im Bereich der Warnow südlich außerhalb des Untersuchungsraums ausgewiesen (Warnow-

Rostock, WSG_1938_08). Im Untersuchungsraum befindet sich kein 

Trinkwasserschutzgebiet; das Trinkwasser Rostocks wird der Oberwarnow entnommen. Die 

Grundwasserverhältnisse im Bereich der Ostsee sind dadurch gekennzeichnet, dass in den 

meeresbodennahen Sedimenthorizonten (Sande, Schluffe) hohe Porenwassergehalte 

vorhanden sind, die mit dem überlagernden Meerwasser kommunizieren und entsprechende 

Salzgehalte aufweisen. Erst unter den Geschiebemergeldecken der letzten Vereisungen 

können in Sanden Grundwasser führende Schichten ausgebildet sein. Im Bereich des 

Ausbauvorhabens sind derartige Grundwasserverhältnisse nicht nachgewiesen worden. Für 

diese Tiefen sind keine Auswirkungen zu besorgen, so dass keine weitere Betrachtung 

erforderlich wird. 

 

Bewertung der Schutzwürdigkeit/ Empfindlichkeit gemäß UVU 

Der mengenmäßige Zustand des GWK WA_10 Warnow/Rostock wird als gut eingestuft, 

Entnahmen zur Trinkwassergewinnung finden auf Grund des natürlichen Salzgehalts nicht 

statt. Der Chemische Zustand wird gemäß Bewirtschaftungsplan (LUNG, 2015a) mit nicht gut 

angegeben. Nördlich der Unterwarnow im Küstenmeer sind keine GWK ausgewiesen. Auf 

Grund der anthropogenen Belastung des chemischen Zustands wird das Grundwasser im 

Bereich der Unterwarnow mit der Wertstufe 3 (mittel) bewertet. Im Bereich der Mecklenburger 

Bucht sind keine GWK ausgewiesen, daher entfällt eine Bewertung. 

 

Vorhabenbedingte Auswirkungen 

Vorhabenbedingte, nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser können 

ausgeschlossen werden. 
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2.6 Klima und Luft 

2.6.1 Klima 

Der Untersuchungsraum ist dem Klimagebiet der mecklenburgisch-nordvorpommerschen 

Küste und Westrügens zuzuordnen (LUNG, 2007a). 

Die Variabilität des Luftdrucks im Untersuchungsraum reflektiert das für Mitteleuropa bzw. 

gemäßigte Breiten typische variable Wettergeschehen. Dieses zeigt überwiegend einen 

Wechsel von Hoch- und Tiefdruckgebieten, welche von Westen nach Osten ziehen. 

Unterbrochen wird dieser Wechsel vor allem im Hochsommer und im Winter durch stabilere, 

länger andauernde Hochdrucklagen. Die Hauptwindrichtung während der Herbst- und 

Wintermonate ist Südwest bis West. Ebenso in den Frühlingsmonaten, wobei hier 

Ostwindanteile hinzukommen. In den Sommermonaten dominieren Westwinde. Im 

Jahresdurchschnitt ergibt sich eine Hauptwindrichtung von Südwest bis West. Im 

Küstenbereich ändern sich jedoch die Windverhältnisse leicht, so wurde an der Station 

Warnemünde die Hauptwindrichtung Südost bis West ermittelt. Die Jahresmitteltemperatur im 

Seegebiet nördlich Mecklenburg bzw. in Rostock-Warnemünde liegt bei 9 °C bzw. 9,2 °C und 

die Wassertemperatur im Jahresmittel bei 9,5 °C. Das Jahresmittel der Niederschlagshöhen 

an der Station Warnemünde für den Zeitraum von 1981 bis 2010 (DWD, 2017) beträgt 616 

mm. Der Bedeckungsgrad (Bewölkung) für das zu betrachtende Seegebiet nördlich 

Mecklenburg zeigt die geringste Bewölkung im Mai, was auf die dann häufig auftretende 

Hochdrucklage zurückzuführen ist (BSH, 2008). Die Angabe der mittleren monatlichen 

Sonnenscheindauer erfolgt für die Station Warnemünde. Für den Monat Mai zeigt sich die 

längste Sonnenscheindauer, für den Monat Dezember die geringste. 

Lokalklimatisch stellt der Bereich, in dem der Ausbau des Seekanals umgesetzt werden soll 

und die Umlagerungsfläche KS 552a und deren Erweiterungsfläche, ein Gewässer-Klimatop 

dar. Gewässer-Klimatope (insbesondere großflächige Gewässer) haben gegenüber der 

Umgebung einen ausgleichenden thermischen Einfluss durch schwach ausgeprägte Tages- 

und Jahresgänge; dort sind die Lufttemperaturen im Sommer tagsüber niedriger und nachts 

höher als in der Umgebung. Gewässer-Klimatope zeichnen sich durch hohe Luftfeuchtigkeit 

und Windoffenheit aus. 

Kleinklimatische Vorbelastungen, die sich z. B. durch Bauten im Wasser ergeben können und 

den damit verbundenen lokalen Windfeldveränderungen (z. B. durch Offshore-Windparks), 

sind im Untersuchungsraum mit der Fahrrinne und der Umlagerungsfläche KS 552a und deren 

Erweiterungsfläche nicht vorhanden. Mit dem vorhandenen Schiffsverkehr ist u. a. der Ausstoß 

von Kohlenstoffdioxid verbunden. 
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Bewertung der Schutzwürdigkeit/ Empfindlichkeit gemäß UVU 

Der Untersuchungsraum stellt klimatisch einen natürlichen, wenig beeinträchtigten Bereich 

dar. Gemäß dem Bewertungskriterium der Natürlichkeit ist dem Untersuchungsraum im Ist-

Zustand eine hohe Bedeutung zuzuordnen (Wertstufe 4). Der Untersuchungsraum kann die 

Regulationsfunktion als Teil des Bewertungskriteriums Klimafunktion nahezu vollständig 

erfüllen (hohe Bedeutung – Wertstufe 4). Die Lebensraumfunktion als Teil des 

Bewertungskriteriums Klimafunktion hat aufgrund der geringen Klimavielfalt und der 

vorhandenen Flächennutzung durch den Menschen (Schiffsverkehr) eine mittlere Bedeutung 

(Wertstufe 3). 

Insgesamt wird dem Vorhabenbereich wegen der generellen Eigenschaften von großen  

Wasserflächen als Frischluftentstehungsgebiete, Bereiche mit Luft reinigender und Klima 

schützender Wirkung, eine hohe Bedeutung zugeordnet (Wertstufe 4). 

Gegenüber dem übrigen Seegebiet bzw. der Küstenzone und der Unterwarnow zeichnet sich 

der Vorhabenbereich der Fahrrinne nicht durch besondere klimatische Eigenschaften aus, so 

dass eine geringe Empfindlichkeit besteht. 
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Vorhabenbedingte Auswirkungen 

In der folgenden Tabelle ist die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima zusammenfassend dargestellt. 

Tab. 12: Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima 

Wirkungszusammenhang 
Möglichkeiten 

zur  
Vermeidung/  
Minderung 

(Kap. 7 UVU) 

Auswirkungen 
Bewertung der  
Auswirkungen 

Wirkfaktor Wirkung 

baubedingt     

Verkehrszunahme durch Baggerguttransporte zur 
Erweiterungsfläche der KS 552a und zur 
Spüleranlegestelle 

Freisetzung von  
klimarelevantem CO2 

Einhaltung von  
Vorschriften zu 
den Emissionen 
der  
eingesetzten 
Technik 

Sehr geringe Erhöhung des CO2 Ausstoßes im 
Vergleich zum sonstigen Schiffsverkehr durch 
Baggerguttransporte. 

unerheblich 

Emissionen von Schall, Schadstoffen, Staub, Licht, 
Erschütterungen und Vibrationen (hier: Emissionen 
von CO2 durch Baggerschiffe) 

Freisetzung von  
klimarelevantem CO2 

Sehr geringe Erhöhung des CO2 Ausstoßes im 
Vergleich zum sonstigen Schiffsverkehr durch 
Baggerschiffe am Ort der Baggerung. 

unerheblich 

 

Zusammenfassend sind durch das Vorhaben der Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock auf das Schutzgut Klima keine  

erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
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2.6.2 Luft 

Die Luftgüte im Untersuchungsraum wird durch die Küstennähe (See-Land-Windsystem) 

positiv beeinflusst. Inversionswetterlagen sind aufgrund des durch höhere 

Windgeschwindigkeiten begünstigten Luftaustausches nachrangig. 

Die Vorbelastungswerte liegen für alle Parameter (Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid 

(SO2), Feinstaub (PM10 und PM2,5)) jeweils deutlich unter den zulässigen 

Immissionsrichtwerten. Der Zielwert der Hansestadt Rostock für 2020 wird bei Stickstoffdioxid 

auf einer vergleichsweise kleinen Fläche in Hohe Düne überschritten. Die Stickstoffdioxid-

Vorbelastung liegt auf den überwiegenden Flächen der Wohnbebauungen in Hohe Düne bei 

Werten von 15 – 20 µg/m³. 

Entsprechend der Bewertung der Luftgütedaten des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie für das Jahr 2015, 2016, 2017 (LUNG M-V, 2016; 2017; 2018), durchgeführt auf 

der Grundlage der 39. BImSchV (2018) und der TA Luft (2002), werden die Grenzwerte für die 

Parameter Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2), Feinstaub (PM10), Benzol (C6H6) und 

Kohlenmonoxid (CO) eingehalten. 

 

Bewertung der Schutzwürdigkeit/ Empfindlichkeit gemäß UVU 

Unter Berücksichtigung der Konzentrationen für die Stoffe Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffoxid 

(NOx), Schwebstaub (PM10), Benzol (C6H6) und Kohlenmonoxid (CO) ergibt sich für den Ist-

Zustand die Gesamtwertstufe mittel (Wertstufe 3) für das Schutzgut Luft. 

Die Schutzgutempfindlichkeit bezüglich der Auswirkungen von Schadstoffzunahmen in der 

Luft, d. h. zusätzlichen Luftschadstoffemissionen, ergibt sich beim Schutzgut Luft vordringlich 

vor dem Hintergrund der Akzeptoren „Mensch“ und „Ökosystem“. Diese sind grundsätzlich 

empfindlich gegenüber Schadstoff- und Staubemissionen. Aufgrund der derzeitigen 

Luftgütedaten und den Zielwerten des Umweltqualitätszielkonzeptes der Hansestadt Rostock 

ist von einer sehr hohen Empfindlichkeit auszugehen. 

 

Vorhabenbedingte Auswirkungen 

Im Ergebnis der Luftschadstoffprognose (Lohmeyer, 2018) für die resultierenden 

Luftschadstoffimmissionen einschließlich Staub werden die geltenden Grenzwerte der 39. 

BImSchV bzw. TA Luft für NO2, PM10, PM2,5 und SO2 während der Bauphase und 

Betriebsphase eingehalten. Für die resultierenden Stickstoffdepositionen in den umliegenden 

Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung wird festgestellt, dass während der Bau- und 

Betriebsphase keine höheren Depositionen in die Schutzgebiete zu erwarten sind als zum 

derzeitigen Ist-Zustand (Lohmeyer, 2018). Damit ergibt sich keine Veränderung der 

bestehenden Belastungssituation. 

Sowohl bau- und betriebsbedingt sind keine Überschreitungen der Grenzwerte zu 

prognostizieren. Zusammenfassend sind durch das Vorhaben der Anpassung der seewärtigen 

Zufahrt zum Seehafen Rostock auf das Schutzgut Luft keine erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoffdioxid
https://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoffdioxid
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2.7 Landschaftsbild 

In der Landesweiten Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale in Mecklenburg-

Vorpommern (LABL) (Umweltministerium MV (Hrsg.), 1995) sind im Bereich der Landfläche 

des Untersuchungsraumes die Landschaftsbildräume 3-14 „Küstenraum westlich 

Warnemünde“ und 4-12 „Niederung des Peezer Baches“ analysiert und bewertet worden. 

Hinsichtlich der Raumgrenzen stellt der „Küstenraum westlich Warnemünde“ einen markanten 

Küstenraum mit landseitig fließendem Übergang und Ostseeufer dar. Wertvolle Bildelemente 

sind die wertvollen Reste des naturnahen Küstenwaldes mit einzelnen schönen 

„Windflüchtern“. Blickbeziehungen gibt es zur Ostsee und auf die Silhouette von Rostock-

Warnemünde. Der Gesamteindruck ist ein schmaler Raum mit vielgestaltiger und 

wechselvoller Ästhetik. 

Hinsichtlich der Raumgrenzen liegt der ausgegrenzte Raum der „Niederung des Peezer 

Baches“ inmitten weiter, ausgeräumter und durch Gewerbeansiedlung beeinträchtigter 

Flächen im Norden und Nordwesten Rostocks. Einen gravierend störenden Blick gibt es durch 

das Steinkohlekraftwerk Rostock. Blickbeziehungen gibt es auf die Silhouette von Rostock bis 

Warnemünde. Der Gesamteindruck ist ein aus dem Umland stark überformter Raum und 

dadurch eine gestörte Ästhetik. 

Darüber hinaus liegen im Untersuchungsraum die städtisch geprägten Räume: Überseehafen 

und Kraftwerk Rostock, Werft, Hohe Düne, Mittelmole Warnemünde, Warnemünde (westlich 

Alter Strom), der Bereich nordöstlich Werftstraße, Carl-Hopp-Straße und Gehlsdorf (Ufer 

Unterwarnow), welche nicht von der LABL erfasst wurden. 

Die Landschaft im Bereich der Wasserflächen umfasst den „Bereich des Breitling, der Ostsee 

und der Umlagerungsfläche“ sowie den „Bereich Werftgrube“. Die Wasserflächen des 

Breitlings und der Ostsee im Bereich des Vorhabens und seiner Umgebung sind, bis auf 

bestimmte Uferbereiche, unverbaut im Sinne einer freien Wasseroberfläche. Besondere 

Blickbeziehungen bestehen u. a. von den entfernteren Wasserflächen des Seekanals im 

Bereich der Ostsee zum Küstenraum von Kühlungsborn bis zum Darß. Die Wasserfläche im 

Bereich der Werftgrube ist durch die vorhandenen Dalben teilweise verbaut. Blickbeziehungen 

bestehen zu den jeweiligen Uferbereichen an der Unterwarnow. 

Bereiche der Landschaft, die nicht überbaut (versiegelt) und durch qualifizierte Straßen, Wege 

und Bahnen zerschnitten sind, werden als „landschaftliche Freiräume“ bezeichnet. Im Umkreis 

von 500 m zum Vorhaben sind keine Kernbereiche „landschaftlicher Freiräume“ ausgewiesen. 

Der nächstgelegene Kernbereich „landschaftlicher Freiräume“ ist eine ca. 37 ha große Fläche 

(Größenklasse 1) ca. 550 m nordöstlich der östlichen Wendeplatte und unmittelbar südlich des 

Schnatermanns. 
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Bewertung der Schutzwürdigkeit/ Empfindlichkeit gemäß UVU 

Die Bewertung der Landschaft in der UVU erfolgt anhand der Kategorien „Vielfalt“, „Eigenart“, 

„Naturnähe“ und „Nichtvisuelle Sinneseindrücke“. Wobei die Kategorie Vielfalt nur in Bezug 

auf den landseitigen Bereich sinnvoll anwendbar ist. 

Aufgrund der v. g. Kategorien ergibt sich folgende Gesamtbewertung der Schutzwürdigkeit der 

Landschaftsbildräume/ Landschaftsbereiche: 

 3-14 „Küstenraum westlich Warnemünde“ - sehr hoch (Wertstufe 5) 

 4-12 „Niederung des Peezer Baches“- mittel (Wertstufe 3) 

 Überseehafen und Kraftwerk Rostock, Werft - gering (Wertstufe 2) 

 Hohe Düne, Mittelmole Warnemünde, Gehlsdorf (Ufer Unterwarnow) -  

hoch (Wertstufe 4) 

 Bereich nordöstlich Werftstraße, Carl-Hopp-Straße - mittel (Wertstufe 3) 

 Warnemünde (westlich Alter Strom) - sehr hoch (Wertstufe 5) 

 Wasserfläche „Breitling, Ostsee und Umlagerungsfläche“ - sehr hoch (Wertstufe 5) 

 Wasserfläche „Bereich Werftgrube (Unterwarnow)“ - mittel (Wertstufe 3) 

Die Empfindlichkeit der v. g. Landschaftsbildräume/ Landschaftsbereiche gegenüber den 

Wirkungen gem. Tab. 1 leitet sich insb. aus deren jeweiligen Naturnähe und Eigenart ab. 

Zudem sind in Bezug auf visuelle Störungen die vorhandenen Sichtachsen unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen von Relevanz. Bei einer touristischen Nutzung 

(u. a. Warnemünde) besteht z. B. eine höhere Empfindlichkeit als bei einer industriellen 

Nutzung (Werft, Überseehafen).  
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Vorhabenbedingte Auswirkungen 

In der folgenden Tabelle ist die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Landschaft zusammenfassend dargestellt. 

Tab. 13: Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Landschaft 

Wirkungszusammenhang 
Möglichkeiten zur  

Vermeidung/  
Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Landschaftsbildraum/  
urbaner Raum/  

Landschaftsbereich 
Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

baubedingt      

Emissionen von 
Schall,  
Schadstoffen, 
Staub und Licht, 
Erschütterungen 
und Vibrationen 
 
visuelle Wirkungen 

Wahrnehmung der Landschaft 
(visuelle Sinneseindrücke wie 
Störung von 
Sichtbeziehungen, störende 
Bildelemente, 
Lichtimmissionen und 
nichtvisuelle Sinneseindrücke 
wie Geräuschimmissionen) 

 

„Küstenraum westl. 
Warnemünde“ 

Erlebbarkeit der Landschaft - die  
Präsenz und die Bewegungen der 
Baumaschinen (Bagger, Schuten) 
können als störend empfunden  
werden (z. B. wenn Baumaschinen 
Sichtachsen unterbrechen bzw. als 
technische Überprägung 
wahrgenommen werden, ein an sich 
„ruhiger“ Eindruck der Landschaft 
durch Bewegungen der 
Baumaschinen beeinträchtigt wird. 
 
Erlebbarkeit der Landschaft -  
Auswirkungen durch Baulärm in Form 
einer Überlagerung der 
landschaftstypischen 
Geräuschkulisse. 
 
Baubedingte Lichtemissionen der 
Baumaschinen (Bagger-, 
Transportschiffe). Insbesondere in der 
Dämmerung und im Nachtzeitraum 
ergibt sich dadurch eine veränderte 
Landschaftswahrnehmung. 

unerheblich 

„Niederung des Peezer  
Baches“ 

unerheblich 

Überseehafen und Kraftwerk 
Rostock 

unerheblich 

Werft unerheblich 

Hohe Düne unerheblich 

Mittelmole Warnemünde unerheblich 

Warnemünde  
(westlich Alter Strom) 

unerheblich 

Wasserflächen unerheblich 
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Wirkungszusammenhang 
Möglichkeiten zur  

Vermeidung/  
Minderung 

(Kap. 7 UVU,  
Kap. 3 LBP) 

Landschaftsbildraum/  
urbaner Raum/  

Landschaftsbereich 
Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 

Ursache Wirkung 

baubedingt      

Verfüllung der 
Werftgrube 
 
Emission von 
Schall, 
Schadstoffen, 
Staub, Licht,  
Erschütterungen 
und Vibrationen 

Wahrnehmung der Landschaft 
(visuelle Sinneseindrücke wie 
Störung von 
Sichtbeziehungen, störende 
Bildelemente, 
Lichtimmissionen und 
nichtvisuelle Sinneseindrücke 
wie Geräuschimmissionen) 

 
Bereich Werftgrube  
(Unterwarnow) 

Störung der 
Landschaftswahrnehmung durch die 
Baggergutverbringung und 
Wendemanöver im Bereich der 
Werftgrube. 

unerheblich 

 

Zusammenfassend sind durch das Vorhaben der Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock auf die Landschaft keine  

erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.
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3. Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Auswirkungen 

Die Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum 

Seehafen Rostock werden maßgeblich durch die spezifischen bau-, betriebs- und 

anlagetechnischen Details bestimmt. 

Nachfolgend werden die Maßnahmen zusammengefasst, die erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen vermeiden und vermindern. Diese wurden bei der Bewertung der 

Auswirkungen der Anpassung des Seekanals bereits berücksichtigt. 

 Einsatz umweltschonender moderner trübungsarmer Baggertechnik 

(Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B1, BO1, WA1, K1) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2):  

Lebensräume, Pflanzen und Tiere; Boden / Sediment; Wasser 

 Sorgsamer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B2, WA2, K2) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2):  

Lebensräume, Pflanzen und Tiere; Wasser 

 Gegenmaßnahmen bei Havarien und Unfällen 

(Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B3, BO2, WA3, K3) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2): 

Lebensräume, Pflanzen und Tiere; Boden / Sediment; Wasser 

 Einhaltung von Vorschriften zu den Emissionen der eingesetzten Technik 

(Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B4) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2): 

Lebensräume, Pflanzen und Tiere; Luft; Landschaftsbild 

 Einhaltung eines Abstandes zu schutzwürdigen Gütern 

(Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B5) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2): 

Lebensräume, Pflanzen und Tiere 

 Einsatz einer Schlickschürze im Bereich der Werftgrube 

(Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B6, BO3, WA4) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2): 

Lebensräume, Pflanzen und Tiere; Boden/ Sediment; Wasser 

 Verzicht auf Baumaßnahmen im Inneren Seekanal während der Kreuzfahrersaison 

(Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B7) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2): 

Lebensräume, Pflanzen und Tiere; Landschaftsbild 

 Bauzeitbeschränkung auf die Tageszeit im Inneren Seekanal von 4,7 bis km 6,4 und 

im Bereich der Werftgrube (Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B8, K4, M1) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2): 

Lebensräume, Pflanzen und Tiere 
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 Verzicht auf Verfüllung der Werftgrube während der Reviergründungsphase der 

Flussseeschwalbe 

(Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B9) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2): 

Lebensräume, Pflanzen und Tiere 

 Vergrämung der Schweinswale im Außenbereich 

(Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B10) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2): 

Lebensräume, Pflanzen und Tiere  

 Erhaltung der biotoptypischen Eigenschaften der geplanten Nutzfläche der  

Erweiterung der KS 552a 

(Kürzel gem. Kap. 7 UVU: B11) 

betrifft i. W. die Schutzgüter (gem. Kap. 2): 

Lebensräume, Pflanzen und Tiere  

Eine Beschreibung der v. g. Maßnahmen kann dem Kapitel 7 der 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung bzw. den schutzgutspezifischen Kap. 6.2 bis 6.9 der UVU 

entnommen werden (TNU, 2019). 

 

4. Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

4.1 Grundlagen der Eingriffsermittlung 

Die Ermittlung der Eingriffe im marinen Bereich erfolgt unter Berücksichtigung der „Hinweise 

zur Eingriffsregelung für den marinen Bereich“ (HzE marin) (LUNG, 2017). 

Die Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock ist als Vorhabentyp folgenden 

Eingriffen im marinen Bereich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 NatSchAG M-V (2018) zuzuordnen: 

2. Abgrabungen, Aufschüttungen, Ausfüllungen, Auf- oder Abspülungen von mehr als zwei 

Metern Höhe oder Tiefe oder mit einer Grundfläche von mehr als 300 Quadratmetern im 

Außenbereich 

Die Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs erfolgt auf Basis der Ermittlung 

der Biotopwertstufe des betroffenen Biotoptyps nach Anlage 1 der HzE marin (LUNG, 2017). 

Die naturschutzfachliche Wertstufe wird über die Kriterien „Regenerationsfähigkeit“ und 

„Gefährdung“ nach Anlage 1 der HzE marin bestimmt. Maßgeblich ist der jeweils höchste Wert 

für die Einstufung. 

Die Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents (EFÄ) erfolgt unter Berücksichtigung der 

Fläche des betroffenen Biotoptypes, dem v. g. Biotopwert und dem in Kap. 4.2 des LBP 

genannten Wirkfaktor für den Biotoptyp (Tab. 14). 
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4.2 Ermittelter Eingriffssachverhalt 

Folgende Flächen werden als durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt angesehen: 

 die Anpassung der Böschung der Wendeplatten, 

 die Norderweiterung der Zufahrt zum Öl- und Chemiehafen im Breitling, 

 die Norderweiterung der Fahrrinne von km 15,1 bis 16,9, 

 der Bereich der geplanten Nutzung auf der Erweiterung der Umlagerungsfläche 

KS 552a sowie 

 die Fläche der Werftgrube. 

Innerhalb der zuvor genannten Flächen liegen unterschiedliche Biotoptypen mit sowohl 

natürlicher als auch deutlich anthropogen überformter Ausprägung vor. Im Bereich der 

Wendeplatten und der Norderweiterung der Zufahrt zum Öl- und Chemiehafen sind außerhalb 

der Fahrrinne die Biotoptypen „Großlaichkrauttauchfluren (NAU)“ und „Becken mit 

Schlicksubstraten der Ästuarien (NAT)“ betroffen. Diese Biotope sind nach § 30 BNatSchG als 

Teil von Boddengewässern mit Verlandungsbereichen geschützt. Im Außenbereich des 

Vorhabens ist der Biotoptyp NTF (Meeresboden mit Fein- bis Mittelsanden der äußeren 

Küstengewässer der Ostsee westlich der Darßer Schwelle) betroffen. Teilflächen dieses 

Biotoptyps (NTF) weisen inselartig Bereiche gröberer Korngrößen auf, die weder temporär 

noch lokal stabil sind. Des Weiteren sind die bestehende Fahrrinne und die im 

Fahrrinnenbereich vor der ehemaligen Neptunwerft liegende Dockgrube (Werftgrube) 

betroffen. 

Eine kartographische Darstellung dieser Biotope und deren Lage im Vorhabensraum ist dieser 

Unterlage beigefügt (LBP: Karte Konfliktplan). 

Die nach § 30 BNatSchG geschützten Blockgründe (Biotoptyp: NTR, LRT 1170 – „Riff“), deren 

Vorkommen im Bereich der Erweiterungsfläche der Umlagerungsstelle KS 552a nicht 

ausgeschlossen werden kann, liegen durch Einhaltung eines Schutzabstandes von deutlich 

mehr als 25 m außerhalb der Zone stärkerer Sedimentation der entstehenden Trübungsfahnen 

(UVU, Kap. 7 (TNU, 2019)). Die Funktion dieser Biotope wird dadurch weiterhin 

gewährleistet. 

Eingriffe, die eine Biotopveränderung bzw. Biotopbeseitigung zur Folge haben und Eingriffe, 

deren Folge eine Beeinträchtigung der Funktion des Biotops nach sich ziehen, werden 

nachfolgend gesondert betrachtet. 

Die betroffenen NAU- und NAT-Flächen verändern sich mit der Umsetzung des Vorhabens in 

den Biotoptyp OAF/OMF (Fahrrinne). Während der Makrophytenlebensraum NAU infolge der 

Baggerung/Vertiefung vollständig verloren geht (Wirkfaktor 1), werden sich Schlicksubstrate 

innerhalb der Fahrrinne erneut ausbilden, so dass die Lebensraumbedingungen des 

ursprünglichen Biotoptyps NAT erhalten bleiben. Der Eingriff in NAT-Bereiche wird daher nicht 

als Totalverlust angesehen, sondern mit einem Wirkfaktor von 0,8 bilanziert. 

Die im Ostseebereich betroffenen NTF-Flächen bleiben als dieser Biotoptyp bestehen. Durch 

die Norderweiterung des Seekanals erfolgt eine technisch bedingte Einstufung in den 
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Biotoptyp OAF/OMF (Fahrrinne). Das betrifft ebenso die NTF- Flächen im Bereich der 

Erweiterungsfläche der Umlagerungsfläche KS552a. Hier ändert sich die Bezeichnung des 

Biotoptyps in OMA. Die sandigen Substrate werden aber innerhalb der Fahrrinne erneut 

akkumulieren und auf der geplanten Nutzfläche der Erweiterungsfläche der 

Umlagerungsfläche bleibt der Sedimenttyp erhalten, so dass die Lebensraumbedingungen des 

ursprünglichen Biotoptyps NTF erhalten bleiben. Der Eingriff in NTF-Bereiche wird daher nicht 

als Totalverlust angesehen, sondern mit einem Wirkfaktor von 0,5 bilanziert. Nach den 

Monitoringergebnissen von MariLim (2014) ist auch in diesen Arealen von einer 

Regenerationszeit von maximal 2,5 Jahren auszugehen. 

 

4.3 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Die zur quantitativen Ermittlung der Eingriffsflächenäquivalente (EFÄ) verwendeten Faktoren 

sind der Tab. 14 zu entnehmen. 

Für den Bereich der Unterwarnow (K1, K2, K5 Tab. 14) ergibt sich daraus ein 
Kompensationsbedarf von 3,88 EFÄ [ha]. 
 
Im Ostseebereich und Inneren SK bis auf Höhe Tonnenhof (K3, K4 Tab. 14) ergibt sich 
daraus ein Kompensationsbedarf von 79,56 EFÄ [ha]. 
 
Insgesamt ergibt sich so ein Kompensationsbedarf von 83,44 EFÄ [ha]. 
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Tab. 14: Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents (EFÄ) für Biotopbeseitigung bzw. Beeinträchtigung (unmittelbare Wirkung), Farbkodierung gem. Tab. 6.2-6 (Kap. 6.2 UVU, TNU 2019)  

  Verlust der typischen Biotopfunktion Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen 

Konfliktnummer  
(gem. Karte Anhang LBP) 

K1 K2 K3 K4 K5 

  
Großlaichkraut-Tauchflur in der Umgebung 

der Wendeplatten 
Norderweiterung der Zufahrt zum  

Ölhafen und der Wendeplatten (Schlick) 
Norderweiterung km 15.1 bis 16.9 

(Sand) 
geplante Nutzung der Erweiterung 

der KS 552a (Sand) 
Werftgrube 

Biotopcode MV  
(HzE marin) 

NAU  NAT  NTF NTF OMM (OMH) 

Biotoptypenbezeichnung Großlaichkraut-Tauchflur der Ästuarien 
Becken mit Schlicksubstraten der 

Ästuarien 

Meeresboden mit Fein- bis 
Mittelsanden der äußeren Küsten-
gewässer der Ostsee westlich der 

Darßer Schwelle 

Meeresboden mit Fein- bis 
Mittelsanden der äußeren Küsten-
gewässer der Ostsee westlich der 

Darßer Schwelle 

Häfen und Marinas 

Biotopcode BRD 04.02.08.01.02 04.02.08.01 02.02.06.02 02.02.06.02 - 

FFH-LRT 1130 1130 - - - 

Schutzstatus gem. BNatSchG § 30  § 30 kein kein kein 

Regenerationsfähigkeit 2 1 1 1 0 

Gefährdungsgrad 3 2 1 1 0 

Wertstufe 3 2 1 1 0 

durchschnittlicher Biotopwert 6 3 1,5 1,5 0,5 

Fläche [m²] 564 14.430 399.833 660.858 16.000 

EFÄ [ha]  0,34 4,33 60,0 99,1 0,8 

Wirkfaktor *  1 0,8 0,5 0,5 0,1 

EFÄ [ha] Wirkfaktor 0,34 3,46 30,0 49,56 0,08 

Erläuterung  vollständiger, dauerhafter Verlust der 
Makrophytenlebensgemeinschaft im 
unmittelbaren Bereich der Sediment- 
entnahme 

 anschließende Wiederbesiedlung durch 
Ersatzlebensgemeinschaft (schlickiger 
Habitate) möglich 

 nahezu vollständiger, aber nicht 
dauerhafter Verlust der 
Lebensgemeinschaft im 
unmittelbaren Bereich der 
Sedimententnahme 

 Lebensraumbedingungen bleiben 
teilweise erhalten 

 Makrozoobenthos findet in den 
oberen Böschungsbereichen 
dieselben Lebensraumbedingungen 
vor wie vor dem Eingriff 

 Schlicksubstrat wird aus Zuflüssen 
und von umgebenden Sedimenten 
wieder eingedriftet 

 Wiederbesiedlung beginnt direkt 
nach Beendigung der 
Baggerarbeiten aus den unmittelbar 
angrenzenden Lebensräumen, 
Dauer maximal 2,5 Jahre (MariLim, 
2014) 

 nahezu vollständiger, aber 
nicht dauerhafter Verlust der 
Lebensgemeinschaft im 
unmittelbaren Bereich der 
Sedimententnahme 

 die abiotischen 
Lebensraumbedingungen 
bleiben bei geringfügig 
veränderter Wassertiefe 
erhalten 

 Wiederbesiedlung beginnt 
direkt nach Beendigung der 
Baggerarbeiten aus den 
unmittelbar angrenzenden 
Lebensräumen, Dauer max. 
2,5 Jahre (MariLim 2014) 

 nahezu vollständiger, aber 
nicht dauerhafter Verlust der 
Lebensgemeinschaft im 
unmittelbaren Bereich der 
Sedimentverbringung 

 die abiotischen 
Lebensraumbedingungen 
bleiben bei geringfügig 
veränderter Wassertiefe 
erhalten 

 Wiederbesiedlung beginnt 
direkt nach Beendigung der 
Baggerarbeiten aus den 
unmittelbar angrenzenden 
Lebensräumen, Dauer max. 
2,5 Jahre (MariLim 2014) 

 nahezu vollständiger, aber 
nicht dauerhafter Verlust der 
Lebensgemeinschaft im 
unmittelbaren Bereich der 
Sedimentverbringung 

 Lebensraum im Ist-Zustand 
stark schadstoffbelastet, 
Gewässersohle deutlich 
degradiert 

 geringere Schadstoffgehalte 
in einzubringenden 
Sedimenten 

 Wiederbesiedlung beginnt 
direkt nach Beendigung der 
Baggerarbeiten aus den 
direkt angrenzenden 
Lebensräumen, Dauer 
maximal 1 Jahr 

Legende: Regenerationsfähigkeit und Gefährdung der Biotoptypen nach Anlage 1 HzE marin (LUNG, 2017) 
Regenerationsfähigkeit: Stufe 0 = Einstufung nicht sinnvoll; Stufe 1 (bis 15 Jahre) = bedingt regenerierbar; Stufe 2 (15 - 150 Jahre) = schwer regenerierbar; Stufe 3 (> 150 Jahre) = kaum regenerierbar; Stufe 4 = nicht regenerierbar  
Gefährdung: Stufe 0 = Einstufung nicht sinnvoll; Stufe 1 = nicht gefährdet; Stufe 2 = gefährdet; Stufe 3 = stark gefährdet; Stufe 4 = von vollständiger Vernichtung bedroht 

* Die Wirkfaktoren zur Einbeziehung der Biotopfunktion in die Ausgleichsbilanzierung liegen zwischen 0,8 (weitgehender Verlust aller Biotopeigenschaften) und 0,1 (geringe Biotopbeeinträchtigung) bzw. Wirkfaktor 1 (entspricht Biotopveränderung). 
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4.4 Additiver Kompensationsbedarf für Funktionen besonderer Bedeutung 

Nach der grundlegenden Systematik zur Bewertung von Eingriffen in Mecklenburg-

Vorpommern sind bei Betroffenheit von Funktionen besonderer Bedeutung die 

Beeinträchtigungen und daraus resultierenden Kompensationsmaßnahmen gesondert zu 

ermitteln. Das bedeutet, es ist ggf. eine additive Kompensation notwendig, sofern dies 

aufgrund der Multifunktionalität der übrigen Kompensationsmaßnahmen nicht bereits gegeben 

ist (HzE marin, (LUNG, 2017)). 

Dabei wird im Folgenden geprüft, ob Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung von 

den genannten erheblichen Beeinträchtigungen betroffen sind und ob in diesem Fall die 

Umsetzung der geplanten Kompensationsmaßnahme für den Ausgleich/ Ersatz der 

Sonderfunktionen ausreichend ist oder ob zusätzliche Kompensationsmaßnahmen ergriffen 

werden müssen. 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Von dem Vorhaben sind anlagebedingt folgende nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte 

Biotope betroffen: 

NAU 0,06 ha 

NAT 1,44 ha 

Durch die Baumaßnahme werden marine Biotope auf einer Fläche von insgesamt ca. 1,5 ha 

beeinträchtigt, wobei es sich überwiegend um Becken mit Schlicksubstraten der Ästuarien 

(NAT) handelt, dessen Funktion für den Naturhaushalt teilweise erhalten bleibt. Kleinflächig 

gehen Teile von Großlaichkraut-Tauchfluren der Ästuarien (NAU) verloren. Die im Kap. 5 

beschriebenen Ersatzmaßnahmen sind geeignet, die Eingriffe in die gesetzlich geschützten 

Biotope zu kompensieren. Durch die Maßnahme entwickelt sich in relativ kurzer Zeit aus 

intensiv genutztem Grünland eine Wasserfläche, die dem Biotoptyp „Großlaichkraut-Tauchflur 

der Ästuarien“ (NAU) entspricht. 

Fauna 

Unter Berücksichtigung der Umsetzung der Schutz- und Minderungsmaßnahmen 

(Bauzeitenregelungen) kommt es zu keinen erheblichen/ nachhaltigen Beeinträchtigungen von 

Wert- und Funktionselementen des Schutzgutes Fauna. Es besteht somit kein additiver 

Kompensationsbedarf für die Fauna. 

Landschaftlicher Freiraum 

Das Vorhaben befindet sich nicht innerhalb hoch- oder sehr hochwertiger landschaftlicher 

Freiräume (vgl. Kapitel 2.2, 2.7). Es kommt zudem zu keiner dauerhaften Neuzerschneidung 

oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung landschaftlicher Freiräume, so dass kein 

additiver Kompensationsbedarf besteht. 
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Boden 

Eine Beeinträchtigung von Wert- und Funktionselementen besonderer Bedeutung des 

Schutzgutes Boden/ Sediment erfolgt durch das Vorhaben nicht. Dementsprechend ist kein 

additiver Kompensationsbedarf erforderlich. 

Wasser 

Unter Berücksichtigung der Umsetzung der Schutz- und Minderungsmaßnahmen kommt es 

zu keinen erheblichen/ nachhaltigen Beeinträchtigungen von Wert- und Funktionselementen 

des Schutzgutes Wasser. Es besteht somit kein additiver Kompensationsbedarf für das 

Schutzgut Wasser. 

Klima/ Luft 

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung der Schutzgüter Klima/ Luft sind durch 

das Vorhaben nicht betroffen. Dementsprechend ist kein additiver Kompensationsbedarf 

erforderlich. 

Landschaftsbild  

Eine Beeinträchtigung von Wert- und Funktionselementen besonderer Bedeutung des 

Schutzgutes Landschaftsbild erfolgt durch das Vorhaben nicht. Dementsprechend ergibt sich 

kein additiver Kompensationsbedarf. 

 

5. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

5.1 Maßnahmenbeschreibung 

Der Bereich der Maßnahme Polder Werre befindet sich im Landkreis Nordvorpommern auf der 

Halbinsel Darß und ist unmittelbar am Saaler Bodden zwischen den Ortschaften Ahrenshoop 

und Born gelegen. Für den Polder Werre wurde in den 70-ziger Jahren eine Bucht der Darß-

Zingster-Boddenkette zur Landgewinnung eingedeicht. Das gesamte Gebiet zwischen 

Althagen/Ahrenshoop und Born wird künstlich entwässert. Es sind drei Schöpfwerke 

vorhanden, von denen die Schöpfwerke Werre und Born das zufließende Wasser direkt in den 

Saaler Bodden pumpen. Der Standort des Schöpfwerkes Cartine befindet sich nördlich der 

Landzunge Cartine, deren Oberfläche geringfügig höher liegt als die der nördlichen, östlich 

und westlich angrenzenden Flächen. Das Schöpfwerk Cartine fördert das Wasser aus dem 

nördlichen Bereich der ehemaligen Werre (Flächen zwischen der alten Werrestraße und dem 

nördlich angrenzenden Darßer Wald) in den Polder Werre (WSA, 2007a). 

Gegenstand der Kompensationsmaßnahme ist die Renaturierung einer Teilfläche des Polders 

Werre (WSA, 2007b). 

Mit der Teilrenaturierung des Polders „Werre“ ist die Möglichkeit verbunden, einen Eingriff in 

das marine Ökosystem durch die Wiederherstellung einer Meeresfläche auszugleichen. Diese 

Renaturierung stellt damit eine geeignete Kompensationsmaßnahme für die mit der 

Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock verbundenen Eingriffe dar (WSA, 

2007b). 
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Mit der Realisierung der Maßnahme wird die HELCOM-Empfehlung 16/3 umgesetzt, nach der 

„Küstengebiete außerhalb von Ansiedlungen, die episodischen Überflutungen ausgesetzt 

waren, bevor sie nur zur Bodennutzung eingedeicht wurden, wann immer möglich durch die 

Entfernung von Deichen oder deren Verlegung weiter landeinwärts wieder in 

Küstenfeuchtgebiete umzuwandeln“ sind (WSA, 2007b). 

Im Zuge der Umsetzung der Kompensationsmaßnahme ist vorgesehen, zunächst jegliche 

Düngung einzustellen und eine mehrjährige Aushagerungspflege durchzuführen, um die 

Produktion von Biomasse zu reduzieren (WSV, 2009). Im Anschluss an die Aushagerung ist 

im Zusammenhang mit der Renaturierung des Polders Werre die Überstauung von 

gegenwärtig landwirtschaftlich genutzten Flächen vorgesehen. Hierbei wird eine Teilfläche der 

ehemaligen Werre vom Saaler Bodden bis zur Neuen Werrestraße überstaut (Wasserfläche 

ca. 109 ha). Die geplante Überstaufläche ist durch den bestehenden Hochwasserschutzdeich 

vom Saaler Bodden abgetrennt. Die Abgrenzung der Überstaufläche zu den verbleibenden 

Polderflächen erfolgt durch ein Dammbauwerk. Die Anbindung der Überstauflächen an den 

Saaler Bodden wird mit Hilfe eines geplanten Sperrwerkes im bestehenden 

Hochwasserschutzdeich realisiert (WSA, 2007b). 

Auf der Grundlage der aktuellen Lage- und Höhenvermessung der Werre können die künftigen 

Wassertiefen in der Werre prognostiziert werden. Die niedrigsten Geländehöhen (-0,9 m HN, 

vereinzelt -1,0 m HN) befinden sich im zentralen Werrebereich, insbesondere in unmittelbarer 

Nähe zu den vorhandenen Entwässerungsgräben (WSA, 2007b). 

Überwiegend sind jedoch Geländehöhen zwischen -0,5 und -0,7 m HN anzutreffen. Zum Rand 

der ehemaligen Werre hin steigt das Gelände relativ rasch an. Bei mittleren 

Boddenwasserständen (-0,10 m HN) werden sich ähnliche Wassertiefen wie vor der Polderung 

der Werre einstellen (Wassertiefen zwischen 0,40 und 0,90 m) (WSA, 2007b). 

Es ist vorgesehen, dass sich das geplante Sperrwerk im Deich erst bei einer 

Wasserspiegellage >0,20 m HN schließt, so dass Boddenwasser bis zu dieser Höhe in die 

Werre einströmen kann. Die Wassertiefen in der Werre betragen dann 0,70 bis 1,20 m (WSA, 

2007b). 

Im vorhandenen Boddendeich sind mit Ausnahme der Errichtung des Sperrwerkes keine 

Veränderungen geplant, so dass der derzeitige Hochwasserschutz für das Gesamtgebiet 

erhalten bleibt (WSA, 2007b). 

Die landwirtschaftliche Nutzung auf den Flächen, östlich der Wasserfläche muss an die 

veränderten Wasserverhältnisse angepasst werden. Um die Entwicklung von Salzgrasland auf 

diesen Flächen zu ermöglichen, ist die Beweidung mit Rindern erforderlich (WSA, 2007b). In 

diesem Zusammenhang wurden im Rahmen der Planfeststellung (WSV, 2009) Vorgaben zur 

Grünlandbewirtschaftung und deren Überwachung erarbeitet (WSA, 2008). 

In den verbleibenden Restpolderflächen ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen auf 

die Bewirtschaftung. Ebenso sind für den Betrieb der Schöpfwerke Born und Werre keine 

nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Die zu fördernde Wassermenge verringert sich, da 

Teilflächen der jetzigen Poldergebiete wieder mit natürlicher Vorflut zum Saaler Bodden 

entwässern (WSA, 2007b). 
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Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens wurde nach Abstimmung mit dem Landkreis 

Nordvorpommern (Untere Wasserbehörde) und dem Wasser- und Bodenverband 

„Recknitz/Boddenkette“ ein neuer zentralerer Standort des o. g. Sperrwerkes ca. 900 m östlich 

des Schöpfwerkes Werre geplant, der günstigere Bedingungen für die Wasserverteilung in der 

renaturierten Fläche bietet und Röhrichtbestände im Uferbereich des Saaler Boddens bei 

dieser Lösung weitgehend schont. 

 

5.2 Bilanzierung der Kompensationsmaßnahmen 

Die Kompensationsfläche „Polder Werre“ umfasst eine Ausdehnung von ca. 157 ha. Die 

Umsetzung der wasserbaulichen und landschaftspflegerischen Maßnahmen führt zur 

Ausbildung von ca. 109 ha Brackwasserfläche sowie ca. 48 ha Überflutungsgrünland (WSA, 

2007b). 

Das Kompensationsflächenäquivalent, das sich aus der Renaturierung des Polders Werre 

ergibt, umfasst einen Wert von 699,8 (ha) Flächenäquivalenten (FÄ) (Planung) bzw. wie v. g. 

eine Fläche von 157 ha (WSA, 2007b). Davon sind im Rahmen von anderen Vorhaben wie 

der „Anpassung der Seewasserstrasse nördlicher Peenestrom (Hauptmaßnahme, 

Kurvenanpassung)“ und „Vertiefung Südhafen Wolgast“ bereits 185,4 (ha) FÄ (Bedarf) in 

Anspruch genommen worden. Somit verbleiben für die Kompensationsmaßnahme 514,4 (ha) 

FÄ bzw. eine Fläche von 115,4 ha. 

 

5.3 Gegenüberstellung der Konflikte und Maßnahmen 

In der Tab. 15 erfolgt eine Gegenüberstellung des sich aus den Konflikten gem. Kap. 4 

ergebenden Kompensationsbedarfes und der in diesem Zusammenhang vorgesehenen 

Kompensationsmaßnahme „Polder Werre“. 

Tab. 15: Gegenüberstellung Kompensationsbedarf und Kompensationsmaßnahme 

Kompensationsbedarf Kompensationsmaßnahme 

Ermittelte Eingriffsflächenäquivalente 

für die multifunktionale Kompensation -  

Vorhaben: Anpassung Seekanal Rostock 

Kompensationsflächenäquivalent der geplanten 

Kompensationsmaßnahme „Polder Werre“  

bestehend aus Maßnahmen zur:  

 Biotopneuschaffung 

 Biotopverbesserung 

Bilanz 

Flächenäquivalent – Bedarf (Kap. 4.3) Flächenäquivalent – Maßnahme (Kap. 5.2) 

83,44 EFÄ [ha] 514,40 FÄ [ha]* 

* unter Berücksichtigung der bereits in Anspruch genommenen Kompensationsflächenäquivalente 

Wie der Tab. 15 zu entnehmen ist, kann der erforderliche Kompensationsbedarf vollständig 

durch die Kompensationsmaßnahme „Polder Werre“ abgedeckt werden. 
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Es verbleiben für die Kompensationsmaßnahme „Polder Werre“ Flächenäquivalente von 430,8 

FÄ [ha] für weitere Kompensationen. 

 

6. Europäisches ökologisches Netz NATURA 2000 

Innerhalb des Anpassungsbereichs des Seekanals sowie im Bereich der Umlagerungsfläche 

KS 552a und deren Erweiterung liegen keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

(GGB) oder europäische Vogelschutzgebiete (VSG) (Natura 2000 Gebiete). Jedoch befinden 

sich im weiteren Umfeld drei GGB, die aufgrund vorhabenspezifischer Wirkungen betrachtet 

wurden. 

Für die GGB „Wälder und Moore der Rostocker Heide“ (DE 1739-304), ca. 1,5 km östlich des 

Vorhabengebietes, „Stoltera bei Rostock“ (DE 1838-301), ca. 2,5 km westlich und „Warnowtal 

mit kleinen Zuflüssen“ (DE 2138-302), ca. 9 km südlich, wurden FFH-

Verträglichkeitsvoruntersuchungen durchgeführt (TNU, 2018b), (TNU, 2018c), (TNU, 2018d), 

die Bestandteil der Planunterlagen sind. 

Die FFH-Verträglichkeitsvoruntersuchungen kommen zusammenfassend zu dem Ergebnis, 

dass durch das Vorhaben aufgrund seiner Lage zu den genannten Schutzgebieten und 

aufgrund der Reichweite seiner Wirkfaktoren keine Auswirkungen in den Schutzgebieten 

ausgelöst werden, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der für die Erhaltungsziele 

maßgeblichen Bestandteile der jeweiligen Schutzgebiete führen. 

 

7. Artenschutzrechtliche Belange 

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (TNU, 2018a) wurden Arten 

berücksichtigt, die im Wirkungsraum (Untersuchungsraum) des Vorhabens „Anpassung der 

seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock“ nachgewiesen wurden oder potenziell 

vorkommen können. 

Nach Einhaltung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden für 

keine der geprüften Arten des Anhangs IV der FFH-RL bzw. für keine europäische Vogelart 

die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG erfüllt. 

Es sind keine CEF- oder FCS-Maßnahmen erforderlich. 

Insgesamt ist daher keine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG für die geprüften Arten 

notwendig. 

Die Prüfung, inwiefern Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie durch das Vorhaben i. S. d. 

USchadG (2016) (§§ 2 und 3 USchadG i. V. m. § 19 Abs.1-2 BNatSchG) betroffen sein 

könnten, ergab, dass es keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Erreichung oder 

Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes der potenziell vorhandenen oder real 

nachgewiesenen Arten durch die bau-, anlage- oder betriebsbedingten Wirkungen des 

Vorhabens gibt. 
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